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Friedenserziehung in Spannungsfeld von
Feindbild und Dialog.
Ein theologischer Beitrag.

*Überarbeitete Fassung eines Vortrages auf
dem interdisziplinären V. Güstrower Kollo-
guium der Sektion Theologie der Wilhelm-
Pieck-Universltät Rostock (23. - 25. Ja-
nuar 1989) unter dem Thema "Friedenserz|e-
hung im Spannungsfeld von Feindbild und
Dialog".

Der Dramatiker Heiner Müller hat sich in
einem Gespräch mit Ulrich Dietzel im Som-
mer 1985 dafür ausgesprochen, die neue
Lage der Menschheit konkret zu analysie-
ren: "Sonst kommt plötzlich die Theologie
als dunkler Fremder wieder durch die nin-
tertür. Sie ernährt sich von den ungeklär-
ten Frpgen, die man unter den Tisch
kehrtt'. '

Noch einmal bezieht er sich in diesen Ge-
spräch auf die Theologie, $renn er auf eine
unzulässige Vereinfachung der llirklichkeit
eingeht: "Ich mißtraue eben auch diesen
Kategorien 'negativ' und 'positiv', weil
das ja schon eine Ausklammerung von Wider-
sprüchlichkeit ist und ReaIität. Die Re-
alität rst weder negativ noch positiv, man
nuß sie analysiereq. Andernfalls kommt rnan
.i- 
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einerseits schlecht beraten, sich durch
Heiner Müller von der Pflicht zur Analyse
entlasten zu l-assen. Sre würde anderer-
seits sich selbst auf lösen, !'tenrr sie im
Gespräch ri,: t ancieren Disz j-pi-inen nicht ihr
:- j jer-ies zuir Sprache bi:äehLe, s?i es kon-
'e:rsf ähi.c.'l r':er :;iltlt - Einige:- i s'' konsens-
.; ,,+, ar'de-es n-r-r;ht..

L, -.,. W:.1 ::,en um Gemei nsanes aber macht es
;r,,JqIir:h, auch Unterscheidendes zrt benen-
nen. Unruhige Zeiten bringen es zudem mit
sich, daß das Elgene nachdrücklich formu-
liert wird, nuß man sich doch der Ur-
sprünge vergewissern. Beides dient der
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?orlselzqnp von 5.4Breite deS DiaIogs, dessen Notwendigkeit
ja aus der Analyse der Wirklichkeit und
der Einsicht in den Nutzen des Gesprächs
unter weltanschaulich unterschiedenen
Partnern resultiert.

1. VORAUSSETZT'NGE{
1.1 Der Gott des Lebens und die Ehr-

furcht vor den Leben

oer Gott der biblischen Überlieferung wird
als ein Gott des Lebens bezeugt. "Gott
wird nur dort geehrt, wo sein Geschöpf le-
bendig^ ist und das heißt verändernd han-
delt."J Dieses Bekenntnis zu Gott in der
Bejahung des Lebens und in der Verpflich-
tung zur Förderung desselben trägt ökune-
nischen Charakter. Darin liegt eine frühe
und bis )eLzL wirksame Analogie zum heute
geforderten "planetarischen" oder l'glo-
balen" BewuBtsein, im Anspruch nicht ge-
ringer und auf jeden FaIl eine flankie-
rende Maßnahme dazu.

Dieses Bekenntnis setzt das Interesse am

verliehenen Leben frei und fördert den
Einsatz dafür.4 Das hat in klassischer
gleise über konfessionelle und weltanschau-
liche Grenzen hinaus der Theologe und
Friedensnobelpreisträger e. Schweitzer be-
reits zu Beginn des 20. Jahrhunderts aus-
fornuliert:
Schweitzers Konzept wurde ausgearbeite!
zwischen 1914/17 und 1923 veröffentIicht.f,
Er beginnt seine Untersuchung mit der
Feststellung des Niedergangs der Kultur
(S. 21), und auf jeden FaIl befinden sich
die Nachgeborenen im Horizont historischer
Prozesse noch in der langen Phase des Wie-
deraufbaus, gerade auch in der Entwicklung
eines Ethos friedlicher Kooperation. Wel-
chen Weq zeigL Schweitzer? Kultur als na-
terieller und geistiger Fortschritt des
Individuums und der Kollektivitäten muß an
gedeihlichen Lebensverhältnissen, die die
Anforderungen des Daseinskampfes herabset-
zent interessiert sein" Das wird vor alLem
durch "die Herrschaft der Vernunft über
die menschlichen Gesinnungen" erreicht.
Sie erweist sich darin, daß rndividuum und
Kollektivitäten sich durch das materielle
und geistige "wohl des Ganzen und der
vielen" bestimmen lassen. Für die KuI-
turentwicklung ist also nach Schweitzer
der ethische Fortschriht entscheidend. Die
ethische Orientierung sei verlorengegan-
9eD, weiL sich die Vertreter von Gesell-
schaft und Bildung einseitig auf Wissen-
schaft, Technik und Kunst als Träger der
Kul-tur konzentrierten.

Kurzsichtige Nütz1 ichkeitserwägungen
Iießen falsche Beziehungen zur ReaIität

entstehen. Die Absage an den Nationalismus
(S. 54-63) zielt auf ein normales VerhäIt-
nis zur Realität, wozu ethische Vernunf-
tideale befähigen (S. 53). Diese bewirken
die Regeneration der Kultur. Sie sind
nicht eigentlich neu, sondern bestehen in
den Alternativen zu den Kulturhemmnissen.
Schweitzer setzt darauf, daß in "den
vielen einzelnen" aus deren WoIIen heraus
eine neue Gesinnung entsteht, die ethisch
ist (S. 71 ff). Daraus ist eine V{eltan-
schauung zu entwickeln, in der Gesell-
schaft und Individuum Auskunft geben über
Sinn und Zweck der WeIt und des Menschen
in ihr. Sie nuß entgegen jeder oberfläch-
lichen Verhöhnung der Aufklärung von Ra-
tionalität getragen sein. Denn aus ernst-
haftem Denken wird die Kultur wirksam (S.
75-8s ) .

Diese Weltanschauung muß optirnistisch in
dem Sinne sein, daß sie das Leben als et-
was Wertvolles bejaht. Ethisch soI1 sie
nach Schweitzer sein durch die auf die
Entwicklung der persönlichkeit ausgerich-
teten Tätigkeit. Diese Selbstbesinnung
kommt zustande dadurch, daß über den Sinn
des Lebens und die ldeale des Fortschritts
nachgedacht wird in dergestalt konsequen-
ter Weise, daß auch Revision und Erneue-
rung der Wertorientierungen eingeschlossen
sind. Dabei bteibt es für Schweitzer of-
fen, ob der Sinn des einzelnen Lebens aus
dem Sinn der Welt möglich ist. Er häIt
auch die Bescheidung für möglich, dem Le-
ben aus dem W i I 1 e n zu leben einen
Sinn zu geben. Im gemeinsamen Denken, Rin-
gen und Suchen müssen die notwendigen hu-
manen Kulturvorstellungen gefunden werden
(s. 92 t).

Eine so verstandene Kultur nötigt Staat
und Kiche entwickLunsfähig zu werden.
Schweitzers Lehre der Ehrfurcht vor dem
Leben verlangt von beiden, die Eigenbe-
stimmtheit des Menschen zu respektieren.
Die Kirche kann ihre Aufgabe nur erfüllen,
wenn sie die Menschen durch diese Ehr-
furcht vor dem Leben "in elementarer, den-
kender, ethischer Religiosität" einigt.
Die notwendige ethische Kultur liegt also
in der Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben;
denn das höchste Wissen ist, "daß ich dem
l^lillen zum Leben treu sein muß" (S. 345).
"rch bin Leben, das leben w!11, inmitten
von Leben, das leben wiII."o Stimrnt der
Pessimi smus Mer:schen hingegen auf die
bloßen Tatsachen herah, kommt es zu einem
verhängnisvolfen Ausruhen, in welchem sie
der Kultur absterben (S. 349). rn dieser
verantwortungsbewußten Bejahung des Lebens
sieht Schweitzer den Wiederaufbau und
Fortbestand der Kultur gesichert, und zwar
in ernüchternder Schärfe bei der Beurtei-
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lung der Menschheitslage: "Nur das Denken,
das die Gesinnung der Ehrfurcht vor dem
Leben zvr Macht bringt, ist fähig, den
ew1gen
(s. 419)

Frieden heraufzuführen. . . "

Es ist deutlich, daß diese Haltung
Schweitzers in der geradezu mystischen Er-
fahrung des lebendigen Gottes wurzelt. /

Aber er formuliert diese Erfahrung in ei-
ner Weise, daß die Konsequenzen daraus al-
Ien an der Humanisierung der Welt interes-
sierten Menschen offenstehen.
Damit hat Schweitzer für seine Zei.t gelei-
stet, was eine Aufgabe auch gegenwärtiger
Theologie ist.

1.2 Die Notwendigkeit der Transforma-
tion bibtischer Aussagen

C.-F. von g{eizsäcker hat in seiner Frie-
denspreisrede von 1963 eine "außerordent-
liche moralische Anstrengung" für den
Weltfrieden aIs notwendig festgestellt,
denn es müsse eine "Ethik des Lebens in
der technischen welt" entwickelt werden.
Die Grundlage dieser Ethik bezeichnete er
a1s "nicht neu": "Di-e alte Ethik der Näch-
stenliebe reicht aus, wenn wir sie auf die
Rea1itäten der neuen technischen WeLt an-
wendenl und wenn wir sie hier nicht anwen-
den, so ist es uns mit ihr nicht ernst.
Das revolutionärste Buch, das wir besit-
zen, das Neue Testanent, ist nicht er-
schöpft. VieIe Strukturen der modernen
WeIt stammen aus ihn, nur sind sie hier
einseitig aufs Konkrete, Diesseitige ange-
wandt; ^sie sind, wie nan sagt, säkulari-
siert. "ö Dieses Ptädoyer für "di-e alte
Ethik der Nächstenliebe" im Neuen Testa-
ment enthä]t eine Reihe von Voraussetzun-
9€!, die berücksichtigt werden nüssen,
soLf Weizsäckers Aussage nicht fundamenta-
Iistisch mißdeutet werden:
Diese Grundlage der "Ethik der technischen
Vlelt" wird durch eine Reihe von Attributen
charakterisiert: nicht neu (aus dem Neuen
Testament), ausreichend, konkretisiert,
verCiesseitigt, "säkularisiert". Von der
Anwendung der "al-ten Ethik" auf's Konkrete
heißt €s, sie sei möglich, bedeute ein
Erns{:r-rehnen, sei sei unerschöpf t (aIs Ele-
nent des revol-ur'i rnärsten Buches, das wir
kennen) "

Dia I.I: rhtrnwendr.ing bede'rtet - so darf ge-
frlqer-i',..+':den - ein Nj.cht-Er:nstnehmen,
dre Dti*elt-rari-rno als unbrauchbar ("er-
schöpft" ) und damit eine Absage an den re*
volutionären Chai:a.k-ter ienes Buches,

Dami-t sind Transformation und Operatio:ra-
lisierung cier alten Ethik von I'lächst =ir-liebe (und Ehrfurcht vor dem Leben) aIs
GrunClage für die Gegenwart angesprochen.

Die Bereitschaft dazu entspricht auch der
Aufforderung zur Metanoia, dem Umdenken,
bereit zv sein. Das betrifft alle Men-
schen, nicht eine religiöse (oder politi-
sche) Elite. So können die Aussagen von
Weizsäckers wohl das Selbstbewußtsein von
Menschen stärken, die den biblischen Ver-
heißungen vertrauen, nicht aber fördern
sie Selbstzufriedenheit. Denn sie stel-1en
die gewichtige biblische Tradition aLs
eine verpflichtende Aufgabenstellung für
die Gegenwart dar. Christen und Kirchen
werden dadurch zur Aktivi-tät i-n der Ge-
meinsamkeit ni-t anderen aufgefordert, die
ebenfalls ein Ethos für die Gegenwart su-
chen.

2. Friedenserziehr:ng und Dialog als
Anwendung der "alten Ethik der
Nächstenliebe"

Mit den folgenden Benerkungen sollen an-
dere "Operationalisierungen" nicht ausge-
schlessen werden. (Gerade hat Daniil Gra-
nin 9 die welt darauf aufmerksan genacht,
daß z.B. Barrnherzigkeit eine dringend er-
forderliche gesellschaftliche Tugend ist,
wovon noch zu reden sein wird. )

Hier geht es aber um die Politikfähigkeit
einer solchen Anwendung, die die Notwen-
digkeit von Partnerschaft mit anderen für
die Christenheit verdeutlicht.

2-1 Konturen christlichen Friedensver-
ständnisses

Das PotentiaL der biblischen Friedensbot-
schaft ist erst in der Neuzeit in den Vor-
dergrund der christLichen Ethik gerückt.
Dazu haben die Bedingungen der Neuzeit ge-
führt. In früheren Zeiten standen andere
SchwgSeunkte im Mittelpunkt des Interes-
ses. '" Das biblische Friedensverständnis
ist vom alttestamentlichen "Shalom" ge-
prägt. Das biblische Shalonverständnis um-
faßt das Heil-sein von sozialen Verhä1tnis-
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sen und Individuen. Es ist als ein Prozeß
verstanden. Shalom wird als- -Gruß alltäg-
Iich und in voraus entboten. l 1 Frieden ist
in der Gegenwart also auch für die Kirchen
die politische Aufgabe schlechthin. Ein
inklusives Friedensverständnis muß sich
auch an anderen Lebensaufgaben bewähren,
ist al-so nicht für einen ausgegrenzten
ethischen Bereich allein relevant. Diese
politische Aufgabe gewinnt ihre Gestalt im
Umgang rnit Konfl-ikten. Eine konfliktuelle
Praxis ist Ausdruck eines inklusiven und
ganzheitlichen Friedensverständni=".".12
Dafür spielen die Wahrnahme des anderen
und die (Vor-)Leistung von Vertrauen eine
entscheidende RofIe.

2.1 .1 Die Wahrnetrmr:ng des anderen in Kon-
flikt

Das tteue Testament bezieht seine Botschaft
auf den Konflikt. Die Überwindung der
Feindschaft erfolgt ja durch Gottes Ver-
söhnungshandeln am Kreuz. Bei dieser Tat
handelt es sich afso um ein konflikthalti-
ges Ereignis. In diesem Konflikt von
Scheitern und Bestätigung, der in der Tra-
dition komprimiert mit "Karfreitag" undttosternt', t'Kreuztt und ttAuf erstehung" be-
zeichnet wird, erweist sich, daß Versöh-
nunEshandeln, Nächsten- und Feindesliebe
sinnvoll sind. Jesus Christus ist das
"Symbol" dieser Sinnhaftigkeit, und er
wird darum als "erstes gelungenes men-
schliches Leben" (A. Schäfer), das zu sol-
chem Einsatz für die Zukunft anstiftet,
gefeiert. Versöhnung bedeutet demnach
nicht harmonisierende Verschleierung von
Widersprüchen, sondern Leben und Handeln
im Bezug auf den Konflikt. Die Wahrnehnung
von Konflikten ist also von entscheidendem
Gewicht:

"wahrhaftigkeit kommt schließlich nur dort
zustande, wo sich die Kirche ihren Reim
auf die Unversöhnlichkeiten der t^lirk]ich-
keit macht. Das Evangelium dürfte dabei
von einer rein dekorativen zu einer wirk-
lichen substantiellen Größe avancieren.
Und schließlich: Konflikte wahrnehnen,
heißt die Spuren der Fremdbestimrygng an
sich selbst wahrnehmen (...)."'r Die
Glückseligkeit der Friedfertigen (Matth.
5,9) setzt also nicht einen besonderen re-
ligiösen Habitus voraus, sondern das Glück
der Friedensstifter liegt darin, daß sie
sich in ihrem Umgang mit Konflikten davon
l-eiten lassen, daß .Friedenschaf f en eii:e
große Verheißung hat.1 4

Feindes- und Nächstenliebe sind kein sen-
tirnentaler Vorgang, sondern bedeuten, "in
die Schuhe des anderen" zu schlüpfen, sich
selbst und die I'lelt mit den Ausen des an-

deren zu sehen. Daraus resultiert das In-
teresse an Gerechtigkeit und Frieden.l5
Feindesliebe ist so rational wie die Pro-
duktion von Feindbildern, indem sie diese
verhindert durch ihre Perspektive und ihr
universales Interesse an der Förderung des
Lebens. Das Einüben von Feindesliebe ist
in diesem Horizont eine politische Auf-
gabe, die zum Inhalt von politischem Ler-
nen gehört.ro Das entspricht einer Vlei-
terentwicklung einer als christliche Stra-
tegie verstandenen Feindesliebe der Ur-
christenheit, mit der in einer Art gewalt-
freien Widerstands die Gegner der Urchri-
stenheit gleichsam missionarisch für del
neuen Lebensstil gewonnen werden sollen.17
Die heutigen Absagen an Geist, Logik und
Praxis der Abschreckung sowie das Konzept
der Sicherheitspartnerschaft machen die
Politikfähigkeit dieser Haltung vollends
deutlich.rÖ Die rntensität der Gegensteue-
rung zu Aggressionen weist damals wie
heute darauf hin, wiq^stark die Aggressi-
vität empfunden wird.'>

2.1-2 Vertrauen

Vertrauen heißt, sich selber einem Wagnis
auszusetzen, ein ganzes Stück des Lebens
in die Hand des anderen, des Partners und
des potentiellen Gegners zu geben. Die
Verletzung des Vertrauens trifft den, der
sich ausgesetzt hat. Mißtrauen ist die
Folge von gebrochenem und mangelndem Ver-
trauen, das bei gelungener Sozialisation
das Grundlegende, weil Voraus-Gesetzte
ist. Aus Vertrauen, das leibhaft erfahren
,wird, entsteht die Grundlage für die Über-
nahme von Verantwortung a1s Ausdruck der
Legitimität von Vertrauen.
Theologisch gehört der Begriff Vertrauen
in das Beziehungsfeld Glaube - Zuversicht
- Hoffnung und führt hinein in die verant-
wortLiche Gestaltung des rnenschlichen zu-
sammenlebens. Irn Alten Testament können
die Ausdrücke "Glauben", "Sich-Bergen" und
"zuflucht-Suchen" mit "Vertrauen" über-
setzt werden. Die von Gott geschenkten
Verheißungen und Ordnungen bilden die
Grundlagen der Gemeinschaft. Vertrauens-
lieder wie Psalm 23 zeugen darüber hinaus
von der personalen Dimension des Vertrau-
ens zu Gott. Das Bekenntnis des Alten Te-
staments zu Gott verbindet Aufbruchsbe-
reitschaft (Abraham) mit Treue und Aus-
dauer (Jesaja 7,9) . In diesem Horizont des
Vertrauens vol-l-zieht sich auch die Ge-
schi-chte Jesu Christi in Neuen Testament.
In Vaterunser überliefert er diese seine
Haltung, die ni-cht von der Angst vor
anonymen Schicksalsmächten, sondern vom
Vertrauen auf die Verheißungen seines
himmlischen Vaters geprägt ist. In der Re-
zeption dieses Vertrauens durch die Chri-
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stenheit zeLgL sich, daß ihr Friedensver-
ständnis in der Gestalt Jesu Christi ihren
festen "Ort" hat, also keine Utopie, d.h.
Ortlosigkeit, ist.

Die frühe Christenheit stellt sich in den
Anfechtungen unter die Geltung des Ver-
trauens auf Gott ( Hebräer 'l 0, 35 ) . Das Be-
kenntnis zu Gott, den Vater Jesu Christi,
ste1lt den Dreh- und Angelpunkt für eine
biblisch gegründete christliche Haltung
des Vertrauens dar. Luther hat das im
Kfeinen Katechismus klassisch in der Er-
kIärung zum 1. Gebot ausgedrückt: "Wir
sollen Gott über alle Oinge fürchten, lie-
ben und vertrauen'r. Aus dieser Orientie-
rung ergibt sich für die christlichen Ge-
meinden eine Weltansicht, die sowohl Ver-
trauensseligkeit als auch Mißtrauen zu
überwinden trachtet. Erstere wäre vorder-
gründig und allein auf Emotionen gegrün-
det. Das Vertrauen von Christen in der
WeIt basiert auf einer Verheißungsge-
schichte voller Bewährungen bis in die Ge-
genwart. In diesem Sinne der Bewährung
handelt es sich um geprüftes Vertrauen.
Solche Prüfung ist mehr als t'tißtrauen und
unterscheidet sich von diesem durch ihre
produktive und konstruktive Funktion. Der
christliche Glaube geht also von einer
sinnvollen Grundlage der Wirklichkeit aus
und orientiert sich an einer ebensolchen
Zukunft, für die angemessen zu handeln
ist. rn seiner Geschichte gibt es aller-
dings auch Entwicklungen und Tendenzen,
die die Existenz allgemeingültiger Aussa-
gen anzweifeln (2.8. Nominalismus) und
auch mit der Willkür Gottes rechnen (2.8.
Ockhamismus). Eine immer komplizierter
werdende WeIt kann die Enthricklung moder-
ner Spielarten eines solchen Skeptizismus
fördern. Solchen Tendenzen isc die bibti-
sche Verheißunqsgeschichte ebenso entge-
genzustellen wie eine Anaiyse der Kräfte,
die für die Stabilisierung bzw. die Desla-
bilisierung der Völkergemeinschaft eint.re-

Die Psychologie weist darauf hin, daß die
Grundiagen Ces Vertrauens bereits in sehr
f riihen Lebeusstathen gelegt werderr. Es
handeii: sich bei Vertrauen also um eine
re;-; * begründete Lebe nseinsteJ-lung " Erf ah-
ila ,,:.'i- vgfi-.--:;:Jer1 gr-l-- .-ir. -.'L'r-,"-?.ugn aIs HaI-

,: . :. ,-',.,2i -eine gestal-
' : lu:''.rrrr ist. ei:r Kiima

' ,'"j, namiiie und
.' ,i; ,.. 'i ; Bnti:jckiunE der
i-t iioch]:edeutsan sowohl f ür
ii,i i"'ie für die Gemeinschaf i."

sche Autoren die t'tögtichkeit einer Erzie-
hung zuryr Frieden in unterschiedlicher
Weise bejahen. Es wäre auch die Hervorhe-
bung der Diskrepanz zwischen irdischem
Frieden ^qnd dem ewigen in der Basileia
denkbar.20 o"r "eschatologische Vorbehalt"
ist aber kein begründeter Einwand gegen
politikfähige Schritte. Er stelIt ein Ar-
gument gegen die Vergötzung des status
9üo, nicht. aber gegen die Veränderung der
welt dar.zl In einer Welt, in der es Ge-
gensätze und Feindschaft gibt, existieren
Feindbllder. Auch Religion wird dabei be-
nuLzL.22 rm individuellen Bereich dienen
sie der Stabilisierung des Ich-Bewußt-
seins, in gesellschaftlichen Dimensionen
beschreiben sie die Notwendigkeit des Ge-
gensat4qs zun Gegner in anschaulicher
Weise.zr Friedenserziehung prüft diese An-
schaulichkeit, die auch im individuellen
Bereich besteht, durch Prüfung der Reali-
tät, durch Anschauung des Gegnerischen
also. Sie ist nicht zuerst ein Fach (eine
Unterrichtsstunde), sondern inklusive Bil-
dung, die als Bestandteil einer Frie-
denskultur verstanden werden muß. Im Wis-
sen um konkretg. Gegnerschaft und beste-
hende xonflikte24 zieLL Friedenserziehung
auf politisches Handeln, Mtindigkeit des
Bürgers, lrlahrnahme der Weltprobleme. Er-
ziehung zu politischem Handeln bedeutet in
diesem Zusammenhang Anerkennung der Not-
wendigkeit von Entwicklungspolrilik gemein-
sam nit der Zwei-Drittel-welt.o' Das alles
heißt auch "känpfen" oder wie Hermann Kant
einmal vermittelnd vorgeschlagen hat: Der
Friede mu8 "erarbeitet" werden.
Vor dem Hintergrund des Dargestellten ist
deutlich, daß Friedenserziehung ein fä-
cherübergreifender ( "interdisziplinärer" ),
in den einzelnen Gesellschaften ein kul-
tureller, im globalen Sinne ein interkul-
tureller Vorgang ist. In diesem Geiste in-
tendiert Friedenserziehung ein politisches
KIima vn Friedenskultur und gestaltet
darin die Fähigkeit von Individuen und
Gruppen zum gemeinsamen Handeln mit dem
ZieI, Frieden als Ausdruck von Kommunika-

2.2 F.rieclrTrserzrehung

Es ist bemerkenswert, wie heute theologi-
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tion und Kooperation zu fördern. Dieses
Bemühen findet statt in einer WeIt voller
Gegnerschaft und Konfliktpotential. "Der
vleltfriRge ist nicht das goldene Zeitalter
(...)."zo Nicht trotz dieses Tatbestandes,
sondern vJegen desselben setzt der Frieden
einen neuzuformulierenden Wertehorizont
voraus, dessen entscheidende Bestimmung
der Frieden selbst als Ausdruck von Kommu-
nikation und Kooperation ist. Der in den
Gesellschaften vorhandene Problemlösungs-
bedarf muß auf ein Angebot entsprechender
Werte treffen können, ebenso wie sich ge-
sellschaftliche cruppen diese 9lerte aneig-
nen können müssen.'' Der ProbLemlösungsbe-
darf wird häufig von sensibilisierten
Gruppen artikuliert, die damit der Gesell-
schaft einen wichtigen Dienst erweisen,
was sich oft erst in historischer Perspek-
tive deutlich erkennen Iäßt. In der Theo-
togie ist jedenfalls im ökumenischen Lern-
prozeß die Aufmerksamkeit auf die "Ränder"
der Gesellschaft gelenkt worden (Zwei-
Drittel-$lelt, "die Armen", informelle
Gruppen) in Erkenntnis dessen, daß hier
offenbar das "zentruld' für entscheidende
Entwicklungen liegt.zö Dieser Erkenntnis
entspricht freilich die Praxis auch der
Ki,rchen nur zu einem geringen Teil.

In den Wertehorizont, der das neue Denken
einer dialogischen Friedenskultur bestim-
nen soll, können auch Marxisten und Chri-
sten ihr Eigenes einbringen. Erstere ma-
chen vor allem auf die ökonomischen Wur-
zeJ-n von Unfrieden aufmerksam, Ietztere
beachten besonders die Probleme des Indi-
viduums^^ und dabei entstehen Interdepen-
denzen.zv Daniil Granin hat an die ReIe-
vanz der christlichen Tugend der Barmher-
zigkeit auch für a*n sozialistische Ge-
sellschaft erinnert.'"

Theologen sind nicht an einer Konjunktur
ehrwürdiger Werte an sich interessiert.
Sie stehen einer Klerikalisierung von Le-
bensorientierungen äußerst kritisch gegen-
über. Aber natürlich sind sie ebenso wie
Marxisten an der adäguaten - auch gesell-
schaftlich adäguaten - Einschätzung von
Haltungen interessiert, die dem christli-
chen Glauben Gestalt verleihen. Entspre-
chende marxistische Analysen tragen gewiß
zur ^, Entwicklung einer Friedenskultur
bei. rr rn der Bereitschaft zur sachgemäßen
Transformation seiner eigenen Tradition
erwartet der Theologe auch weiterhin rm-
pulse für die Ethik durch einen schöpferi-
schen Umgang der Marxisten mit ihrer Tra-
dition. Vielleicht steht auch hierzulande
ein historischer Kompromiß äDr der Barm-
herzigkeit und internationale Solidarität,
Komnunikation und Parteilichkeit im Inter-

esse des Friedens nicht nur auseinander-
driften sehen muß.

Damit ist aber längst der Dialog als 9e-
sellschaftliche Kategorie angesprochen, um
den es irn folgenden gehen sotl.

2.3 Dialog als konstitutives Elenent
von Friedenserziehung

Der Dialog wird hier verstanden als Aufhe-
bung und damit Weiterführung aktiver ToIe-
ranz- Diese bedeutet einmal in der Ge-
schichte die Duldung der Schwächeren durch
die Mächtigen. Sodann ist Toleranz in ei-
ner positiven extensiven Auslegung das
Aushalten des anderen und Fremden in sei-
ner Eigenart. Toleranz hat so lange Zeit
als vornehmeres Wort für Gleichgültigkeit
bzw. a1s Ausdruck von Hochherzigkeit ge-
golten. Toleranz ist jedoch etwas anderes
als Dialog. !{ährend auf der einen Seite
die staatliche Obrigkeit abweichende Über-
zeugungen nur duldet oder hochherzig aus-
häIt, begibt sie sich auf der anderen
Seite in einen Dialog nit einer anderen,
gleichberechtigten Überzeugnrng. Das Wort
Friedrich rr. : "Der falsche Eifer ist ein
Tyrann, der Länder entvöIkert; die Tole-
rarlz ist eine zärtliche Mutter, die für
ihr Wohlergehen sorgt", ist im Zeitalter
wachsenden Interesses a1ler Bürger an Par-
tizipation und Transparenz sowie der Not-
wendigkeiL beider für die gesellschaftli-
che Entwicklung zu ergänzen und weiterzu-
entwickeln mit der Feststellung: Der Dia-
log ist die Umgangsform der mündigen Bür-
g€r, die das Land auf Zukunft hin gestal-
ten woIlen. Das wird offensichtlich auch
von den Theoretikern des_^Dialogs auf mar-
xistischer Seite geseh"n32,
- Für den Dialog ist die wechselseitige

Informations-Übertragung typisch, wo-
durch neues Wissen entsteht.

- Subjekte des Dialogs sind aktive Reprä-
sentanten unterschiedlicher Weltanschau-
uD9, keine Institutionen (auch wenn es
sich um Vertreter von Institutionen han-
delt).

- Dialog ist dann mehr als Disput, wenn
die weltanschauliche Basis problemati-
siert wird im fnteresse der Erkenntnis-
findung.

- ZieI ist das Vertrauen in einen hand-
lungsorientierten Konsens.

- Der Konsens in Vertrauen ist das Er-
kenntnisresultat. Es ist wegen seiner
QuaIität von gesellschaftlicher Bedeu-
tung.

Von theologischer Seite können die Fragen
des Marxisten Stoppe nur unterstrichen
werden:

8-



- We1che Relevanz hat der Konsens außer-
halb des Dialogs?

- Wie kann seine gesellschaftliche Bedeu-
ttrng gesichert wrden?

- Wo ld:gen die Grenzen der Konsensfähig-
keitr33

Ferner weist Stoppe auf die neu erarbei-
tete Basis für den Dialog hin:
Der handlungsorientierte Konsens wird
durch neue Qualität des marxislischen Re-
Iigionsverständnisses gestüEzt -34 Das gitt
auch flig Neueinschätzung der Theologie und
Ethik..35 stopp"s Fazit kann durchaus zuge-
stimmt werden: "Dialog zielt auf eine Ver-
ständigung über gemeinsame Aufgaben bei
der Gestaltung der Gesellschaft. Er trägt
damit bei zur Entwicklung des Marxismus
und berührt Fragen seiner Darstellung, so
wie umgekehrt der Dialog von der Entwick-
lung ^-narxistischen Denkens berührt
wird. "Jo

rn diesen Geiste steIlt der christlich-
marxistische Dialog eine Hoffnung für die
Entwicklung einer Friedenskultur dar. Er
ist ein Glied in einer langen Kette von
Aufgaben und auch von deren Lösung mit ab-
hängig. Zu diesem Syrrdrom einer umfassen-
den Friedensgestaltung gehören Abrüstung
und Schutz der natürlichen Ressourcen,
Hilfe für Entwicklung der Zwei-DritteI-
lielt und Demokratisierung, Abbau von
Feindbildern und umweltfreundliche Techno-
Iogie, Ungestaltung der WeItökonomie und
Ausbau der internationalen Organis:tEionen
zum Zwecke günstiger Kommunikation. 3?
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Anmerkungen zu: Friedenserziehung im
Spannungsfeld von Feindbild und Dia-
Iog. Ein theologischer Beitrag

Sinn und Form 37, 1985, s. 1201

A:a.O. , S. 1216

Sö1Ie, D., Ideologiekritik aus christ-
lichem Glauben. Beitrag aus der Kon-
sultation des önx in Buckow, 1 0.
1 6. 4.1 988, unveröffentlicht.
Vg1. Rendtorff , T. , Ehtik, I. Stutt-
gart u.a. 1980, 5.32-57

Schweitzer, A., Verfall und Vliederauf-
bau der Kultur, in: ders., Ausgewählte
Vlerke in fünf Bänden, Band 2, Ber1in
1971 S. 21 -93; Kultur und Ethik,
a.a.O., S. 99-420. Die eingeklammerten
Seitenangaben im Text beziehen sich
auf diese Werke.

Schweitzer, A., Pie Entstehung der
Lehre der Ehrfurcht vor den Leben und
ihre Bedeutung für unsere Kultur, in:
a.a.0., Band 5, S. 181

Körtner, U. H., Ehrfurcht vor den Le-
ben - Verantwortung für das Leben. Be-
deutung und Problenatik der Ethik A.
Schweitzers, in: Zeitschrift für Theo-
logie u. Kirche 85, 1988, 3, S. 329-
349, hat deutlich zu machen gesucht,
daß Schweitzers Ethik theologisch erst
schlüssig wird in der Voraussetzung
des Glaubens an den rechtfertigenden
Gott.

Weizsäcker, C.-F. von, Bedingungen des
Friedens, Berlin 1965, 2. Aufl., S. 26

VgI. Granin, D., Über Barmherzigkeit,
in: Sinn und Form 39, 1987, S. 893-903

Bindemann, W., Chancen einer Utopie.
Biblische Friedensbotschaft heute, in:
Christenlehre 38, 1985, S. 79. 88,
Anm. 4

A.a.O., S. 81

Vg1. Rendtorff, T., Ethik, Ir, Stutt-
gart u.a. '1981, S. 143-154

Soosten, J. von/ Zukunft der Vofkskir-
che - Überlegungen zum Weg der Kirche
in Anschluß an die EKD-Studie "Christ-
sein grestalten" , in: Senrinar f ür
Kirchlichen Diensl in der Industrieqe-
seI I schaf t /Gos sne::- Mi s s ion Mainz
iHS. ) / A,us der Mainzer Arbeit . Werk-
stattbericht. Nr- 7 o Mainz 1988, S. 1

(Hervorhebungen original); vgl.
Rendtorff, Ethikn I, S. 46 tf; auch
Langer., J. I Eurangelium, Frieden und
Gerechtigkeit. Grundfragen der ökumene
im Prisma zeitgenössischer theologi-
scher Ansätze, Berlin 1988, S. I f.
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Arunerkungen zu: Friedenserziehung im
Spannungsfeld von Feindbild und Dia-
Iog. Ein theologischer Beitrag

15; ferner: Peters, R., Der andere ist
unendlich wichtig. Impulse aus Bonho- )1effers Ekklesiologie für die Gegen-
wart, in: Fink, H. u.a. (HS. ), Diet-
rich Bonhoeffer - Gefährdetes Erbe in
bedrohter WeIt, Berlin 1987, S. 62-17. 22

Rendtorff, Ethik, II, S. 148

VgI. Langer, J., a.a.0.10
Huber, Vl., Protestantismus und Pro-
test, Reinbeck bei Hamburg 1987, S.
130

VgI. Schottroff, L. I Gewaltverzicht
und Feindesliebe in der urchristl-ichen
Jesustradition, in: FS H. Conzelmann.
Jesus Christus in Historie und Theolo-
9ie, Tübingen 1975, S. 197-221

VgI . Bindemann, a. a. O. , S . 87 ; Gar- 23
stecki , J., Die Kirchen in der DDR und
die Frage der gemeinsamen Sicherheit,
in: Studienabteilung des lutherischen
Weltbundes (Hg. ), Die Kirche und das
Konzept der gemeinsamen Sicherheit,
Genf 1988, S.15-24. Die Entwicklung
der kirchlichen Friedensethik be-
schreibt B. KahI: Frieden im Lernpro-
zeß der Kirche, in: Zeichen der ZeiL,
35, 1981, S. 219-223; den Weg von der
Kritik zur Anerkennung der Friedenser-
ziehung im Horizont neuen Denkens er-
läutert C. Ordnung, Erziehungsziel
Frieden, in: Neue Stimme, 1988, n e

6-11 ' 'Jee' et 
24

VgI. Theißen, G., Soziologie der Je-
susbewegung, München 1987, S. 93-103

Daran erinnert irnmerhin die ökumeni-
sche Versammlung für Gerechtigkeit,
Frieden und Bewahrung der Schöpfung in
ihren Textentwurf 001, Magdeburg 1988,
S. 13; zum kirchlichen Konzept für
Friedenserziehung vgI. Bund Evangel-i- 25
scher Kirchen in der DDR (BEK), Rah-
menkonzept "Erziehung zum Frieden",
in: BEK (HS. ), Kirche a1s Lerngenein- )A
schaf t, BerIin 1 981 , S. 266-.275; zun
narxist.ischen Ansatz: Reischock, I^ü-, 27

Friedenserziehung als pädagogisches

Problemf eld. in: Humboldt-Jsu::ilal f ur
Friedensforschrung, tserlin 1 986, S.
189-200; E. Schr-rllz, Sozialrstische
Friedenserziehung und sozialistische 28
Wehrerziehung - ein Vliderspruch ?, j.n:
Ch. äübner, üas.FrobLerii vciri Xiieg urici
Frieden in ,ler wel-tanschaulichen Er -

ziehung der sLuderriisciren Jugerr,i, I i=
Wissenschaf tliche tseit,räge der iri-Lu-
ther-Universität 1986158/A 5E),

Anmerkungen zu: Friedenserziehung im
Spannungsfeld von Feindbild und Dia-
1og. Ein theologischer Beilrag

HalIe/S. 1 986, S. 96-1 03

Kahl, B., Bibelauslegung im Kontext
der Befreiung, Diss. B Berlin 1986, S.
159

Wie der Punkt 5. im Schema kritischer
Friedensforschung zlJr Veranschauli-
chung der Entwicklung von Feindschaft
verdeutlicht:
Feindschaft
1. Polarisierung
2. Personifizierung
3. Aufbau des Freund-Feind-VerhäItnis

ses
4. Beschimpfungen
5. Pseudorel-igiöse Überhöhung
6. Konfrontation
1. Eskalation

VgI. Hessische Stiftung Friedens- und
Konfliktforschung (HS. ) Firedensanaly-
sen. Für Theorie und Praxis I. Schwer-
punkt: Feindbilder (=edition suhrkamp
784), Frankfurt/M. 1975; H. Nicklas,
Die politische Funktion von Feindbil-
dern. Thesen zum subjektiven Faktor in
der Politik, in: G. Sommer u.a. (Hg. ),
Feindbilder im Dienste der Aufrüstung,
Marburg 1987, S. 32-37; vgl. auch C.
Ordnung, Feindbild und Friedenshoff-
nung. Antikommunistische Deformationen
der christlichen Botschaft, Berlin
1 985

Diese gehören zrrr Rea1ität und bedür-
fen des rationalen Urngangs: Vgl. die
Darstellung in den unterschiedlichen
Kontexten bei H. Keßler, "Karten auf
den Tisch und anfangen! " Interview mit
"Die Zeit", in: Neues Deutschbild und
Feindesliebe. Gedanken eines Christen
in Uniform (= Vorlagen. NF 3), Hanno-
ver 1988, S. 15.29

Vgl" H. von Hentig, Arbeit am Frieden.
Übungen im. Überwinden der Resignation,
München 1987,2. Auf1., S" 37 f
Weizsäcker, C.F. von, a.a.O., S. 1B

VgI. Nick1as, H., Erziehung zur Frie-
densfähigkeit. Thesen, in: Internatio-
nale Friedenspädagogische Konferenz
1 986. Tagungsdokurnentation, Frank-
furt/M. 1987, S" 116-188

VgI. Langer J. , Übergang zwischen
Christlichem und Weltlichem. Zu Fragen
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!"'l n=-: n ! a-i a pnJ- ar zlon QnÄi narrnnan Än-jrlUorV!vy-e L:.uqr JJrr u!*rrr:ru!iyGir

Säkul-arit.äL :j-a der DDR, in: Be;Iiner
Thee J-oglsche Zeir*schrif t 3 , "i 985, 5 .

293-3ü6.
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30

Arunerkr:ngen zu: Friedenserziehung im
Sparnungsfeld von Feindbild r:nd Dia-
Iog. Ein theologischer Beitrag

Vgl. ders., Beziehungen zwischen Evan-
gelium und Kultur in ihrer Bedeutung
für Zeugnis und Gestalt der evangeli-
schen Kirchen in der DDR. praktisch-
theologische Aspekte einer ökumeni-
schen Debatte, Diss. B Rostock 1988,
S. 161 tt (nit ausführlichen Litera-
turhinweisen)
Vgl. Anm. 9; so.zialpolitische Wirkun-
gen von Granins Essay beschreiben
Schachowa , J. , Die Barmherzigkeit wen-
det sich an Sie, in: Kultur und Leben.
Moskau 1988/12, S. 20 tf; putrenko T.,
Barnherzj.gkeit, in: Die Kirche Nr. 51
vom 18.12.1988, S. 3; W. Jens, Ich bin
ein Zehnkämpfer. Mit W. Jens, BRD,
sprach Regina General, in: Sonntag Nr.
2 vom 8.1.1989, S. 11, stelIt diese
Tugend ebenfalls in die problematik
der Gegenwart:

"In einer käIter gewordenen WeIt
wächst die Erinnerung daran, wie in
viel widrigeren ZeitIäufen aIs heute
Mitnenschlichkeit praktiziert wurde.
Oft in kleinen Zirkeln, festen Krei-
sen, Gruppen, die der herrschenden
Macht Widerstand leisteten. Mich hat
der große Essay von Daniil Granin über
Barnherzigkeit sehr nachdenklich ge-
stimmt und mir deutlich gemacht, wie-
viel Gemeinsamkeiten wir haben" Es
sind für den Christen spezifisch je-
sualische Tugenden: Jesus der AnwaIt
der Erniedrigten und Beleidigten, der
Ohnmächtigen, der cedemütigten, der
Kleinen, auch der Frauen. Tugenden und
Eigenschaften, die die auf Macht ein-
geschworenen Amtskirchenapparate ver-
spielt haben und zu denen man heute
zurückkehren muß" In einer Zeit, in
der Manager nur noch Statistiken rnit
Worten wie Bruttosozialprodukt, Wachs-
tum, Dividende J-esen, sehnen sich die
Menschen nach dem, was man nicht bes-
ser beschreiben kann afs Ernst Block,
wenn er es den t'wärmestromt' nennt.
"Die Sehnsucht nach dern lJärmestrom. "
Kältestrom, Wärmestrom. Zwei Pole. Der
Kältestrom entspräche dem Leben nach
Statistik, ökonomie, GeId, der die
Menschen einschüchtert, der Wärme-
stronr. das wäre die große, unverzicht-
bare Utopie von einer Gesellschaft, in
der der Mensch aufhört, des Menschen
-v*ol-f zu sein."
VgI. z.B" die Beiträge der Marxisten
P. Kroh, Analyse und xritik des In-
halts und der Funktion wesentlicher

Arunerkungen zu: Friedenserziehung in
Spannungsfeld von Feindbild r:nd Dia-
Iog. ein theologischer Beitrag

Positionen evangelischer Christen in
der DDR zrr Leistung, Leistungsbereit-
schaft und Leistungsprinzip im Sozia-
lismus, Diss. B Güstrow 1985, beson-
ders 146; c. Stiehler/W. Kleinig, Ma-
teriaLismus-ReIigion-Engagernent
für Frieden und Fortschritt, in: Deut-
sche Zeitschrift für Philosophie 36,
1988/9, S. 807-81 6; H. VoIland, zu
narxistisch-Ieninistischen Grundposi-
tionen über das Sterben und den Tod
des Menschen, Diss. B Güstrow 1985

32 Im folgenden gebe ich Aussagen wieder
von B. Stoppe, Theoretische Anmerkun-
gen zum Dialog zwischen Marxisten und
Christen in unserer Zeit, in: Wissen-
schaftliche Zeitschrift der Karl-Marx-
Universität, Gesel I schaf tswi ssen-
schaftliche Reihe 37, Leipzig 1988, S.
166-170; vgl.auch D. Klein, Dialog
als Chance zur Theorieentwicklung, in:
Humboldt-Journal zur Friedensfor-
schung, Berlin 1988/4, S. 9-17-

33 Stoppe, a.a.0., S. 168

34 Dazu vgl. auch Gysi, 8., Religiöse An-
eignung der WeIt als kulturelles Erbe,
in: Aktuelle Beiträge aus der geseil-
schaftswissenschaftlichen Forschung.
Teil f (= Thematische fnformation u.
Dokumentation. Reihe A, Heft 63). Figg.
von der Akademie für Gesellschaftswis-
senschaften beim ZK der SED, Berlin
1987 | S. 85-1 04; Opitz, R. , Religion
im SoziaLismus - eine philosophisch-
theoretische und politische Skizze,
in: Beiträge zvr Theorie und Ge-
schichte der Religion und des Atheis-
nus . Hgg. Dohle, H. /Kleinig,
l.l./Stieh1er, H.-G. BerIin 1988, Heft
1, S. 19-41.

VgI. Stoppe, a.a.0., S. 169 (mit. Lite-
raturhinweisen zur Sache)

Stoppe, a.a.O., S. 170

Siehe das Schaubild "Umfassende Frie-
denspolitik" aus Brock, L., Gemeinsame
Sicherheit und umfassende Friedenspo-
litik. Militärische und nichtmiLitäri-
sche Dimensionen der Kriegsverhütung,
in: Studienabteilung des Lutherischen
Weltbundes (Hg. ), Die Kirchen, das
Konzept der gemeinsamen Sicherheit,
Genf 1988, S. 32-42 (das Schema befin-
det sich auf S. 42).
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Der Mensch lebt nicht vom Brot allein! (Lk 4,4)

Martin Luther steht auch hinter dem neuen BROT FÜR DIE

der Reis, nicht bloß ein N{ittel, um den Hunger zu stillen - die
verstand er darunter.
htlgkeit.

Wir wollen auch unsere Freiheit teilen!

BROT FUR DIE \VELT hat sich 
I

erkoren. Das unterscheidet unsere 
I

ken. \Vir als Christen sind vonJesus i

teilen, aber auch das kostbare Gut der F'reiheit \Arir wollen nicht nur
Salz der Erde sein, sondern auch Stachel im Fleisch unserer eigggsq
Angepeß!b€4, geistiger Widerhaken in einer Welt, in der Reichtum
und Armut immer mehr auseinanderzuklailen drohen, in der Men-
schenrechte nrit Füßen getreten werden, in der das Streben nach
Macht immer rnehr zur L.lnterdrückung der Armen ftihrt.

Wir brauchen Menschen, die nicht bloß zusehen.
Werden Sie ständiger Partner von BROT FÜR DIE WELT!

BROr Ft)R DtE WELT posttacr lC 1142 7000 Su!ryar! lC POSTGTROKONTO 500 500-500 KO'LN
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Gott und die Welt

Im Blick

I Ein Bischof wurde 60:

I Heinz-Georg Binder

Unaufgeregt
f ch bin furchtbar gern privat. Ich
I bin verheiratet, habe zwei Söhne,

;Iein ganz kleines, etwas kaputtes
'Segelboot. Ich koche gern. Am liebsten
Kartoffelsuppe." Und eigenilich, sagt
Bischof Heinz-Georg Binder, sei er
faul. Darauf hat allerdings nie jemand
Rücksicht genommen.

, Er ist Hanseat.l Hamburger. Leise und
unaufgeregt. Kein Mann der schnellen
Antworten. Pfeifenraucher. Bedäch-
tig, nachsichtig und voller hintergrün-
rdigem Humor. Statt faul sein und sein
l<leines Boot in Bensersiel losmachen
z,u dürfen, kam ein Amt zum anderen.
IJer Arbeiterjunge, im Krieg ausge-
trombt, als Bub zum Volkssturm einge-
'zogen, hat sich an einem wackeligen
'Iisch in der Behelfsbaracke 1949 aufs
,Abitur vorbereitet.
Lehrer wollte er werden. Aber bei
lfüegsende ist er zu den christlichen
Ilfadfindern gestoßen. Und 1946 lädt
ein junger Chaplain der Royal Air
h-orce deutsche Jugendliche zu einem
Gespräch über Glaubensfragen und'Demokratie 

ein. Binder ist dabei. Und

studiert später in Hamburg, Erlangen
und Kiel Theologie, wird Jugend- und
Qemeindepfarrer, engagiert sich früh
im Landes-, später im Bundes.
jurgendring. Die Mischung aus Politik
und Theologie ist angelegt. Zu den
schönsten Zeiten seines Lebens gehö-
ren die Jahre als Redakteur der ..Jun-
gen Stimme".
Weil er von der Druckerschwärze nicht
las;sen lann, geht er 1966 als Offentlich-
Leitspfalrer nach Bremen und arbeitet
arr der ,,I3remer Kirchenzeitung" mit.
Wird Schriftführer der bremischen
Kr.rche und Pastor für theologische Be-
Ilrrge. In dieser Funktion erreicht ihn
der Ruf zum Bevollmächtigten des
Ra,tes der EKD am Sitz der Bundes-
reJlr olik Deutschland. Acht Jahre spä-
lprl krmmt das Nebenamt als Militär-
bi{chor hinzu. Mit dem Amtssitz Bonn
hater sich nicht leicht anfreunden kön-
nen: zu weit weg von der Nordsee.
Viplleicht gehört Bischof Binder auch
deshalb zu den treuesten Mitgliedern
des Redaktionsbeirats dieser Zeitung,
weril die Sitzungen in Hamburg statt-
finrden? Uber Jahre ist er kritischer
ur,rd solidarischer Sachwalter des DS

, geblieben. Die Redaktion wünscht
, ihrm aus gegebenem Anlaß immer

eilre Handbr"eit Wasser unterm KieI:
Bi nder ist am Buß- und Bettag 60 Jahre
alri geworden. Barbara Kamprad

Aras : geul sch ce )rffiAtu grucs
Sonntntrsbta{+ rn tt, J/av.83

Hclnz-Georg Binder
Foto:Wolf Lämpe
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Frieden
stott
Sicherheit

Von der Militärseelsorge zum Dienst der Kir-
che unter den Soldaten Positionen und Bei-
träge. lm Auftrag des Dietrich-Bonhoeffer-
Vereins herausgegeben von Karl Martin. Mit
einem Geleitwort von Kurt Scharf. 96 Sei-
ten. Kt.9,80 DM.
Die Beiträge dieses Buches fordern eine
Neuordnung des Dienstes der Kirche unter
den Soldaten unter Berücksichtigung fol-
gender Kriterien: Arbeitsbedingungen, die
die Freiheit der Verkündigung gewährlei-
sten; Erfüllung des christlichen Friedens-
und Versöhnungsauftrages; Integration von
Soldaten und Pfarrern in die landeskirchli-
che Struktur.
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lB?ir"t für die Evangelische
Militärseelsorge 

I

Am 1. und 2. Juni 1989 tagte unter der Lei-
tung von Bischof Dr. Hans-Gernot Jung,
Kassel, der Beirat für die evangelische Mili-
tärseelsorge in Bonn. Auf dieser Sitzung
wurde der Sonderhaushalt für die evangeli-
sche Milirärseelsorge l99O beraten und be-
schlossen und damit an die zuständieen Gre-
mien der EKD weitergeleitet. Militirdekan
Friedrich-Karl Scheel vom Evangelischen
Kirchenamt für die Bundeswehr gab einen
ausführlichen Bericht über die Gesamtkon-
ferenz der evangelischen Militärgeistlichen
im Aoril 1989 in Bad Honnef.
Oberkirchenrat Dr. Hermann Barth vom
Kirchenamt der EKD in Flannover berich-
tete vor dem Beirat über die Beschlüsse der
ökumenischen Versammlung für Gerechtig-
keit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung
in Dresden vom 26. bis 30. Aoril 1989. Nach
seiner Einschätzung werde in der DDR das

Verhältnis von politischer Programn.ratik
und Glaubenswahrheit zu wenig reflektiert.
Im Blick auf das Thema Frieden könne eine
deutliche Priorität der Verweigerung gegen-
iiber dem Wehrdienst festgestellt werden, ob-
wohl die DDR-Kirchen in dieser Sache nicht
ganz einheitlich votierten. In der Einschät-
zung der Massenvörnichtungswaffen sei man
sich in rier DDR darüber einig, daß sie ein un-
taugliches Mittel seien, die gemeinsame Si-
cherheit zu gewährleisten.
Oberkirchenrat Barth berichtete sodann
über die europäische ökumenische Versamm-
lung in Basel im Mai dieses Jahres. Sie sei ein
deutlicher Ausdruck dafür, daß die Kirchen
die großen Überlebensfragen nicht den welt-
lichen Institutionen überlassen wollten. son-
dern bereit seien, hier Verantwortung zu
übernehmen. tsasel habe gezeigt, daß die E in-
heit der Kirchen doch schon verhältnismäßie
weir sei, wenn man dies nichr so sehr von Eu--
charistie und Amtsverständnis beurteile,
sondern vom Verständnis der Taufe, der
Schriftauslegung und der \Telwerantwor-
tung, die die Kirche bereit sei, zu überneh-
men.
lVie immer gab auch diesmal der evangeii-
sche Milicirbischof Heinz-Georg Binder ei-
nen kurzen Bericht zur Lage vor dem Beirat
für die Evangelische lvlilitärseelsorge. In die-
sem Bericht ging er auf sein Gespräch mit
Mitgliedern des Dietrich-Bonhoeffer-Ver-
eins ein und auf seinen Besuch in BejalPortu-
gal beim dortigen Deutschen evangelischen
Militärgeistlichen.
Der Beirat beschäftigte sich ferner mit dem
Gespräch zwischen Vertrerern der Militär-
seelsorge und der kirchlichen Kriegsdienst-
verweigerer-Beratung und mit dem Fortgang
der Diskussion um den Militärseelsoreever-
trag in der Hessen-Nassauischen f irche. I

Dekanekonfe renz lI
Vom 5. bis 7. Juni 1989 fand die Dekanekonfe-
renz II im Evangelischen Kirchenamt für die
Bundeswehr in Bonn statr. lü/ichtigstes Er-
eignis dieser Dekanekonfererrz war der Be-
such des Generalinspekteurs der Bundes-
welrr, Admiral Dieter \ü/ellershoff 

.

Ein zweiter Schwerpunkt dieser Dekanekon-
ferenz war das Referat des lVissenschafrli-

chen Direktors an der Führungsakademie
der Bundeswehr in Hamburg, Dr. \(ilfried
Gerhard, mit dem Thema ,,Neues Denken in
der UdSSR und sicherheitspolitisches Be-
wußtsein in der Bundesrepublik Deutsch-
land". An dieses Referat, das das Thema der
diesj ährigen Gesamtkonf er enz der evangeli-
schen Militärgeistlichen in Bad Honnef auf-
nahm, schloß sich eine intensive Diskussion

Am Mitrwoch, dem 7. Juni, nahmen an der
Dekanekonferenz lI/1989 wie in jedem Jahr
die Referenten für Militärseelsorge in den
Gliedkirchen der EKD teil. Vertreten waren
in diesem Jahr die Rheinische Kirche, die
Evan gelisch-reformierte Kirche, die Nordel-
bische Kirche, die Kirche von Kurhessen-
\(aldeck, die Hannoversche Landeskirche,
die Badische Landeskirche. Der evangelische
Militärbischof Heinz-Georg Binder gab ei-
nen kurzen Bericht zurLage, in dem er auf
die Situation der Militärseelsorge an den Uni-
versitäten der Bundeswehr einging, von der
Sitzung des Verteidigungsausschusses des

Deutschen Bundestages mit den beiden Mili-
tärbischöfen berichtete und über das Ge-
spräch, das er mit dem Dietrich-Bonhoeffer-
Verein geführt hatte. Von seiten der Militär-
seelsorge wurde ein Bericht zur Arbeit des

Beauftragten für Gemeindemissionen, Pa-

stor Klaus-Dieter Zunke gegeben. Außer-
dem wurde über den Stand der Diskussion
über den Militärseelsorgevertrag in der Evan-
gelischen Kirche von Hessen und Nassau be-
richtet und über die Beteiligung der Militär-
seelsorge am konziliaren Prozeß ,,Gerechtig-
keit, Frieden und die Bewahrung der Schöp-
fung". Schließlich beschäftigten sich die Mit-
glieder der Dekanekonferenz und die Refe-
renten für Militärseelsorge aus den Gliedkir-
chen der EKD ausführlich mit den Briefen an
die Iflehrpflichtigen, die in verschiedenen
Landeskirchen in der letzten Zeit erschienenI

- 4+-
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HER^LT,HE ETNLADUNG Dietrich - Bonhoeffer -VereinDES

zur Förderung christlicher Verantwortung
in Bundeswehr, Kirche und Gesellsehaft e.V.

zUM JAHRESTR,EFFW '90

Zum Jahrestreffen '90 und zur 8. ordentlichen Mitgliederversamrnlung des Diet-
rich-Bonhoeffer-Verein laden wir sehr herzlich ein. Jahrestreffen und Mitqlie-
derversammlung sind öf fentlich.

Wann?
Wo?

AbIauf:

Samstag, den 17. März 1990
Evangelisches Gemeindehaus "Wartburg" der Evangelischen Kirchenge-
meinde Vliesbaden-Sonnenberg, Kreuzberg 9, 6200 Wiesbaden-Sonnenberg,
TeI.: 06121-54 14 00
1 0 Uhr - Beginn mit einer Tasse Kaffee - Begrüßung
Gespräch zum Thema:
Feierliches Gelöbnis und Gewissensfreiheit - Wozu sind Wehrpflich-
tige verpflichtet? Worauf sollen sie beim feierlichen Gelöbnis ver-
pftichtet werden? Wozu müssen Christen Nein sagen? Wozu darf niemand
gegen sein Gewissen gezwungen werden? -
Gesprächspartner:
Rechtsanwalt Joachim Krauß, München
Pfarrer Dr. Konrad MoII, Esslingen
13 Uhr - Mittagessen - anschließend
8. ordentliche Mitgliederversammlung des Dietrich-Bonhoef fer-Verein
Tagesordnung für die Mitgliederversammlung und weitere rnformationen
siehe Rückseite.

Unsere herzliche Einladung ergeht an alle Vereinsmitglieder, aber auch an Nicht-
Mitglieder, die Interesse an der Gesprächsrunde arn Vornittag oder an einzelnen
Gesprächspunkten im Rahmen der Mitgliederversamnlung am Nachnrittag haben. Wir
freuen uns auf das Wiedersehen mit alten Freunden. Wir freuen uns auf ne.re Kon-
takte. Die Arbeit des Dietrich-Bonhoeffer-Verein geschieht über die Instituti-
onsgrenzen der Bundeswehr hinweg. Interessierte innefhalb und außerhalb der
Bundeswehr mögen sich durch diese Einladung angesprochen fühlen.

fn der Gesprächsrunde am Vormittag wollen wir uns in diesem Jahr mit dem Thema
Feierliches Gelöbnis und Gewissensfreiheit befassen. Bein Immendinger Rekruten-
geIöbnis haben Wehrpflichtige ihr Ge]öbnis inhaltlich eingeschränkt. Sie wollten
sich nicht auf den Einsatz von Massenvernichtungsmitteln verpflichten lassen.
Die Bundeswehr reagierte mit Repressalien und Beförderungsverweigerungen. Einer
der Immendinger Rekruten erhob Klage gegen seine nicht erfolgte Beförderung. Der
Rechtsstreit geht mittlerweile in die 3. Instanz. An der Gesprächsrunde am Vor-
mittag werden sich ein Jurist - der den Immendinger Rekruten vor Gericht vertre-
tende Prozeßbevollmächtigte - und ein Theologe - in Kontakt nit de.:n Imnendinger
Rekruten, engagiert im konziliaren Prozeß - beteiligen.

Das Therna Feierliches Gelöbnis und Gewissensfreiheit ist für alle Wehrpflichti-
gen und darüber hinaus für alle Soldaten von großer Bedeutunq. lilit den Aufgrei-
fen dieses aktuellen Themas möchten wird der Förde:ung chr:'-silicher Verantwor-
tr'rn<; in Bundesvtehr:, Kirche und Gesellschaft clienen.

Fü:: d, r: Vorstand Ces Dietrich-Bonhoeffer-Verein
r,Lq:'*r'
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Kontaktadresse:
Dr. Karl Martln
Am Heienberg 4
6200 Wiesbaden- $onnenberg
Tel.: 06.l21-54616 oder 542179

Eankvarblndung:
Postgiroamt Hannover
BLZ 25010030
Postgirokonto
Nr.161001'306

Gemein n ützigkeit:
Wurde anerkannt vom
Finanzanrt München für Körperschalten
mit Schreiben vom 13. 8. 1986

St. Nr. 845/43004



Materialien zum Thema

Te,rett;che
hnd Gcwirr

Das Thema "Feierl-i-ches Gelöbnis und Gewissensfreiheit" solf
Dietrich-Bonhoeffer-Verein am 17.März 1990 di_skutiert werden.
Diskussi-on drucken wir in der vorriegenden Ausgabe der
Materi-a1ien ab:
- rm lalortl-aut: Gelöbni-s und ABC-waffen - Ausdruck unserer(aus: Frankfurter Rundschau vom 22.I2.9'l)
- Die Beförderung zv Recht verweigert - Gericht weist xlage eines Rekruten ab-

"Eingeschränktes Gelöbnis afs Grund ausreichend" (aus: Stuttgt. Zeitung vom 31.10.gg)
- Urteif 5 K 452/86 des Verwal_tungsgerichts Freiburg (eine Abschrift)
- Begründung und Formurierung eines Antrags an di-e synode der Evanqerischen Kirche inBerlin-Brandenburg ( Berlin-West )

- Antrag an die Synode der EKD vom 05.11.1999 (Dokument)

V'Iir haben eine Bitte an die Leser der Zeitschrif t 'rVerantwortung,, : Helf en Sie uns,
diejenigen zu erreichen, die an dem Thema "Fej-erl-iches Geföbnis und Gewissensfrej-heit',
sowie an unseren Diskussionen auf dem Jahrestref f en r 90 fnteresse haben. I,rrir möchten
ihnen eine Einladung zu unserem Jahrestreffen zuschicken. Geben Sie uns Adressen von
Interessenten durch. Eine Postkarte oder ein Anruf reicht. Sie können auch zusätzfiche
Einladungen zum Jahrestreffen anfordern und dann die Verschickung der Einl-adungen se.l-bst
besorgen. Wenden Sie sich bitte an den Schriftführer des Dietrich-Bonhoeffer-Verein:

uwe Kranz, Hauptstr. 386, 6803 Edingen-Neckarhausen 2, Tef. 06203/25g6.

auf dem Jahrestreffen des
Zur Vorbereitung auf diese

t'Ver:nf t^lnrf rrnnrr f o laandarvr Ysrrvc

Sünde

lm Wortlaut: Gelöbnis und ABC-Waffen 22,/zF
Ausdruck unserer Sünde

Nachdem 19 Rekruten ihr Gelöbnis
bei der Bundeswehr mit der ein-
gchränkenden Bedingung abgelegt
hatten, sie sähen sich ,,en dieses Ge-
löbnis nur gebunden, wenn die Bun-
desrepublik Deutschland und ihre
Verbündeten keine Atom-, biologi-
schen sowie chemischen Waffen ein-
setzen" und diese Erklärung schrift-
lich und auf den Dienstweg gebracht
hatten, hat dar Bundewenraltuagsge-
richt vor einigen Monaten (AZ:2 WDB
11, 86) diesen Vorgang zu einem
Dienstvergehen erklärL Ein solcher
Vorbehalt zum soldatischen Gelöbnis,
so entschied das Bundesverwaltungs-
gericht sei nicht mögl$,h, und ,dar-
über hinaus", erklärte - das Gericht.
,ließ der Wortlaut der ,Erklärung;
denkbar erscheinen, daß deren Unter-
zeichner ihre Bereitschaft zum Befol-
gen von Befehlen einschränken und
dadurch bereits mit der Übergabe der
,Erklärung' in den Geschäftsgang -jedenfalls objektiv gegen ihre
Pflicht zum treuen Dienst ,. . verstie-
ßen.

Das Bundesverwaltungsgericht hat
mit die$er Entscheidung festgeschrie-
ben, daß der Soldat mit dem militäri-
schen Diensteid auch seine Bereit-
schaft ausdrückt einem Befehl zum
Einsatz von ABC:Waffen Folge zu lei-
sten. Mehrere Monate sind seit die-
sem Urteil des Bundesverwaltungsge-
richtes vergangen, und bisher ist dazu
weder eine Erklärung des Rates der
Evangelischen Kirche Deutschlands,
der katholischen Bischofskonferenz
noch von seiten der Militärseelsorge
veröf fentlicht worden,

Ein Gelöbnis mit den vom Bundes-
verrualtungsgericht beschriebenen
Konsequenzen steht jedoch im klaren
Widerspruch zu den offiziellen Erklä-
rungen der Kirchen. Der Ökumeni-
sche Rat der Kirchen hatte bereits
1983 den Einsatz von atomaren Wal-
fen als ,,Verbrechen gegen die
Menschheit" bezeichnet, und die Syn-
ode der EKD hatte im gleichen Jahr
einstimmig erklärt:,,Die Androhung
gegenseitiger Vernichtung wider-

spricht dem Geist Christi und ist Aus-
druck unserer Sünde." Ebenso be-
zeichnen auch die Verlautbarungen
des 2, Vatikanischen Konzils, der Päp-
ste und der Bischofskonferenzen der
Ietzten Jahre den Einsatz von Atom-
bomben (sowie der biologischen und
chemischen Waffen) als,,Verbrechen
gegen Gott und gegen den Menschen,
das fest und entschieden zu verwerfen
ist."

Wenn Soldaten mit ihrem feierli
chen Gelöbnis nun gleichzeitig auch
ihre Bereitschaft zu erklären haben,
einem etwaigen Befehl zum Einsatz
von Massenvernichtungsmitteln unbe-
dingt Folge zu leisten, so darf die Kir-
che und so darf auch die Militärseel-
sorge diese Soldaten, die sich auf die
offiziellen Erklärungen der Kirchen
berufen, nicht im Stich lassen. Für
denjenigen, der die kirchlichen Aussa-
gen ernst nimmt, führt das militäri-
sche Gelöbnis mit den sich daraus er-
gebenden Konsequenzen zu einem
schweren und unüberwindbaren Ge-
wissenskonflikt. 1,1/er sich den kirchli
chen Außerungen verpflichtet weiß,
muß sich fragen, ob er weiterhin das
militärische Gelöbnis sprechen oder
auch unter diesen Voraussetzungen
noch seinen Dienst in der Bundes-
wehr tun kann.

Es ist genügend Zeit seit der Ent-
scheidung des Bundesverwaltungsge-
richtes verstrichen, und lt'ir bitten da-
her den Rat der EKD. die Katholische
Bischofskonferenz und die Militär-
seelsorge nun in dieser Frage Stellung
zu nehmen und die Soldaten in ihrem
Gewissenskonflikt nicht allein zu las-
sen.
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mül FREIBURG. Nahezu drei Jahre nach
der aufsehenerregenden Weigerung von
zwanzig Immendinger Bundeswehrrekru-
ten, ihr feierliches Gelöbnis ohne Ein-
schiänkungen abzulegen, beschäftigt der
Vorgang noch immer die Justiz In einem
jetzt schriftlich vorliegenden Urteil hat das
Freiburgec Vevaltungsgericht entschie-
den, daß ein damals l9 Jahre alter Wehr-
pflichtiger, der sich an der Aktion beteiligt
hatte, zu Recht nicht zum Gefreiten beför-
dert worden ist. Die Klage des jungen [{an-
nes, der die Bundesu'ehr Ende 1986 als
Panz-ergrenadier verlassen hat, mrde ab-
Sewlesen.

Am 11. November 1985 hatte der Kläger
zusammen mit l9 r'eiteren Rekruten sein
Gelöbnis nur unter der Bedingung abge-
legt, daß die Bundesrepublik Deutschland
und ihre Verbündeten im Verteidigungsfall
kerne atomaren, chemischen oder biologi-
schen Waffen einsetzten Andernfalls fühle
er sich nicht an die Pflicht gebunden, ,,treu
zu drenen und das Recht und die Freiheit
des deutschen Volkes zu verteidigen" Spä-
ter nrodifizierte er diesen Z,usatz dahinge-
henri. daß die Bundesrepublik ABC-Waffen
nichi im ..Ersteinsatz" veruenden dürfe.
Bei ler routinemäßigen Beförderung zum
Gefrerten war der Wehrpflichtige darauf-
hin ebenso wie die anderen 19 Rekruten
übergangen worden

Dagegen legte der junge Mann zunächst
vergeblich Beschwerde und später Klage
beim Verwaltungsgericht ein. Zur Begrün-
dung rvies er darauf hin, daß die Pflicht zur
Ablegung des Gelöbnisses nicht das Recht
ausschließe, weitere Erklärungen abzuge-
ben. Die Wirksamkeit des Gelöbnisses und
die davon unabhängig bestehende Gehor-
samspflicht seien durch den Zusatz jedoch
nicht berührt worden. Auch aus verfas-
sungsrechtlichen Gründen könne von ihm
nicht die Abgabe eines Gelöbnisses ver-
Iangt werden, zu dem er innerlich nicht
stehe. Im übrigen entspreche seine Erklä-
ruirg in ihrer revidierten Form dem Verbot
von ABC-WafIen in der ,,Haager Land-
kriegsordnung". Dengegenüber bekräfti gte
die Bundeswehr. der Wehrpflichtige sei zu
Recht nicht befördert worden, da Zweifel
an seiner ,,charakterlichen Eignung" be-
standen hätten.

Nach Auffassung des Verwaltungsge-
richts stellt das eingeschränkte Gelöbnis
eine ,,dienstliche Verfehlung" dar, die als
Grund {ür die verueigerte Beförderung
ausreiche. Obu'ohl der Kläger ansonsten
gute l€istungen gezeigt habe, stehe es der
Bundesrrehr frei, dem Vorfall,,maßgebli-
ches Ges'icht" beizumessen. Erschwerend
komme hinzu, daß der Rekrut den Ein-
druckt erveckt habe, er wolle seiner Ge-
hor;amspflicht und der Pflicht zum treuen
Dieuen .,nicht uneingeschränkt nachkom-
men"

l

zenden Richters am

Büchner, des Richters
Verwaltungsgericht
am Verwaltungsge-

richt Sigmaringen entstanden sind.
Erägt <iie BekJ-agte.
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Die Beförderung zu Recht verweigert
Gericht weist Klage eines Re
a r r.,,

kruten ab -,,Eingeschränktes Gelöbnis als Grund ausreichend"
q_-. ,.d-ic'ra

Als unzutreffend wies das Gericht das, Rrrndesverualfrrnosoerioht in Rprlrn d

(Az 5 K 452/BG). mit (verteidigungs)politischen Fragen aur
Erst im Juni dieses Jahres hatte das einandersetzten

StrrtlXorlcr Zeit.^"7 34,40 .88

e u.r.ra."ng ser-JuicÄ |
Völkerrechts gedeckt. I
chemischer und biolo-
im Krieg grundsätz-

lich untersagt, Bei Atomwaffen könne da- kritisch über die Strategie der Nato geär
gegen von einem vergleichbaren Verbot ßert und damit nach Ansicht des Verteid
des Ersteinsatzes ,,keine Rede sein". Daher gungsministeriums ,,den Nährboden bere
handele es -.ich bei der Erklärung des Re- tet" für die Aktion der Wehrpflichtigen. Dr
kruten um eine ,,u'illkürtiche Einengunq gegen argumentierten die Rundesrichte
seiner gesetzlichenTäifili?fiIüng ,um'Gel öflziere i<önnten sich auch dann auf d:
horsam und (zum) treuen Dienen". Das Ur- Grundrecht der l\teinuncsfreiheit berufer
teil ist allerdings noch nicht rechtskräftig u.enn sie sich in der Öffmtlichkert kntrs(

F6schrift des Urteils 5 K 452186 des Ver-
waltungsgerichts Freiburg

IM NAMEN DES VOLKES !

In der Verwaltungsgerichtssache

Martin Stengel, früher:
2. /PzGrenBtI 301, Oberfeldwebel-Schreiber-
kaserne, 7717 Innendingen
- K1ä9er -

Prozeßbevollm.: RAe Dr. Sailer und KoIl.,
Sophienstraße 2, 8000 München 2

gegen

Bundesrepubl ik Deutschland,
vertreten durch den Bundesminister der
Verteidigung, Postfach 1328, 5300 Bonn 1

- Beklagte -

wegen

Beförderung

hat die 5. Kammer des Verwaltungsgerichts
Freiburg auf die nündliche Verhandlung vorn
23 - Juni 1 988 unter Mitwirkung des Vorsit-

::i"cht Noe, der Richterin am Verwaltungsge-
richt Dr. Schnrtt-Siebert sov,,ie der ehren-
amt*l':iüi\enRieiler Bercher und Sattler

für R e c i:' t erkannt:

Dre ^i-ag-' wird ebgeh'iesen.

Der Käger tr';,:r' cjie Kosten des Verfahrens
mit Ausrrahme der ausscheidbaren Kosten,
die durch oie Klage bein Verwaltungsge-

Diese
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Der 1 966 geborene K1äger legte 1 985 das
Abitur am Alexander-von-Humboldt-Gymnasium
in Konstanz ab und leistete ab 1. Oktober
1 985 Grundwehrdienst beim 2. Panzergrena-
dierbataillon 301 in Immendingen. Am 31.
Dezember 1 986 wurde er von der Beklagten
im Dienstgrad eines Panzergrenadiers ent-
lassen.

Der Kläger hatte am 11. November 1985 ge-
neinsan mit 19 weiteren Rekruten, die tags
darauf das feierliche Gelöbnis abzulegen
hatten, folgende an das Bundesmj-nisterium
für Verteidigung gerichtete, handschrift-
lich verfaßte Erklärung unterschrieben:

"Am 12.11.1985 geloben wir der Bundesrepu-
blik Deutschland treu zrt dienen und das
Recht und die Freiheit des deutschen Vol-
kes tapfer zu verteidigen. Aufgrund unse-
rer persönlichen Gewissensentscheidung se-
hen wir uns an dieses Gelöbnis nur gebun-
den, wenn die BRD und ihre Verbündeten
keine Atombiologischen sowie chemische
Waffen einsetzen. "

Nach Übergabe des Schriftstücks an den
Kompaniechef am 12. November 1985 zur Wei-
terleitung auf dem Dienstwege wurde dieses
auf Anregung des Bataillonskommandeurs
durch eine maschinenschriftliche Erklärung
- mit im wesentlichen gleichen Wortlaut
und dem ursprünglichen Datum vom 11. No-
vember '1985 - ersetzt, und dabei folgender
Absatz angefügt:

"Diese Erklärung steht nicht in ursächli-
chem Zusanmenhang mit der Beeinflussung
durch eine bestinmte politische Gruppie-
rung. tt

Der Kläger unterschrieb auch diese ErkIä-
rung, die daraufhin auf dem Dienstweg an
das Bundesministerium für Verteidigung
weitergeleitet wurde. Am Abend des 12. No-
vember 1 985 legten der Kläger und die üb-
rigen Unterzeichner der Erklärung das
Gelöbnis in der üblichen Form ab.
oer Kläger wurde am 25. November 1 985 vom
Bataillonskommandeur mündlich und durch
einen 21) seinen Personalakten genommenen
Aktenvermerk vom 2. Dezember 1 985 schrift-
Iich darüber belehrt, daß die von ihm vor-
genomnene Einschränkung des GeIöbnisses
einen Eignungsnangel darstel-1e, der eine
Beförderung ausschließe, solange er an
dieser Erklärung festhalte. In einem wei-

teren, dem Panzergrenadierbataillon am 1 7.
Dezember 1 985 übergebenen Schreiben an das
Bundesministeriurn der Verteidigung vom 1 2.
Dezember 1985 führte der K1äger aus, daß
die am 1 1 . November 1 985 verfaßte Erklä-
rung nach reiflicher Überlegung nicht mehr
ganz seiner Überzeugung entspreche. Seine
Erklärung gelte nunmehr in der Forn, daß
er sich an das Gelöbnis nur gebunden
fühle, wenn die Bundesrepublik keine ato-
maren, biologischen oder chemischen Waffen
als erste einsetze.

Am 1. April 1986 wurden die Soldaten des
Einberufungsquartals des K1ägers zum Ge-
freiten befördert. Mit Schreiben vom 5.
April 1 986 beschwerte sich der Kläger dar-
über, daß in seinem FaII eine Beförderung
unterblieben sei, und stellte durch wei-
teres Schreiben vom 17. npril 1986 klar,
daß es sich bei seiner Beschwerde um einen
Antrag auf Beförderung zum Gefreiten
handle. Dieser Antrag wurde durch Bescheid
des 2. Panzergrenadierbataillons 301 vom
22. April 1986 abgelehnt. Zur Begründung
wird in dem Bescheid - unter Hinweis auf
ein Fernschreiben des Bundesministeriums
der Verteidigung - ausgeführt, daß der
K1ä9er durch die Einschränkung des GeIöb-
nisses aufgrund seiner Erklärung vom 12.
November 1 985 seiner im Soldatengesetz
festgelegten Dienstpflicht nicht uneinqe-
schränkt nachgekommen sei.

Gegen diesen ihm am 28. April 1986 zuge-
stellten Bescheid legte der Kläger am 12.
Mai 1 986 Beschwerde ein, zu deren Begrün-
dung er vortrug, daß die Verpflichtung des
Soldaten zur Ablegung des Gelöbnisses
nicht dessen Recht ausschließe, weitere
Erklärungen abzugeben. In ihrer revidier-
ten Form entspreche seine Erklärung dem
Verbot atomarer, chemischer und biologi-
scher 9laffen in Art. 23 der Haager Land-
kriegsordnung. Da diese völkerrechtliche
Bestimmung nach Art. 25 GG Bestandteil des
Bundesrechts sei, bedeute seine Erklärung
keine Einschränkung des Gelöbnisses und
sei demnach auch kein Vorbehalt gegen eine
innere Bindung an die Bundeswehr.

Die Beschwerde wurde durch Bescheid des
Panzergrenadierbatailfons 292 vom 16. Mai
1 986 mit im wesentlichen dem Erstbescheid
entsprechender Begründung zurückgewiesen.
In der beigefü9ten Rechtsmittelbelehrung
wird auf dj-e Mögtichkeit der Erhebung ei-
ner Klage bein Verwaltungsgericht Sigma-

l8t

rrnqen verwlesen.
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Der Kläger hat am 9. JuIi 1986 gegen den
ihm am 9. Juni 1985 zugestellten Bescheid
KIage beim Verwaltungsgericht Sigmaringen
erhoben, die durch Beschluß dieses Ge-
richts vom 31. Oktober 1986 an das Verwal-
tungsgericht Freiburg verwiesen wurde.

Er trägt vor: Da seine Erklärung vom 1 1 .

November 1 985 erst einige Tage nach dem
Gelöbnis an das Bundesministerium der Ver-
teidigung abgesandt worden sei, sei hier-
durch die Wirksamkeit des abgelegten
Gelöbnisses nicht berührt worden. Davon
abgesehen betreffe die Einschränkung eines
Gelöbnisses auch nur dieses selbst und
nicht die davon unabhänqig bestehende Ge-
horsamspflicht. Die von ihm abgegebene Er-
kIärung müsse vom Bundesministerium der
Verteidigung auch aus verfassungsrechtli-
chen Gründen hingenommen werden können, zu
dem er innerlich nicht stehe. Zudem stehe
seine Erklärung inhaltlich mit den ein-
schlägigen Bestimmungen des VöIkerrechts
und des Verfassungsrechts im Einklang. Die
Ablehnung seiner Beförderung sei aber zu-
mindest ermessenfehlerhaft, weil seine
spätere Erklärung vom 12. Dezenber 1985
nicht hinreichend gewürdigt worden sei.

Der KIäger hatt ursprünglich beantragt,
die Beklagte unter Aufhebung der angefoch-
tenen Bescheide zu verpflichten, ihn zum
Gefreiten zu befördern, hilfsweise seinen
Antrag auf Beförderung unter Beachtung der
Rechtsauffassung des Gerichts erneut zu
bescheiden.
Er beantragt nunmehr, unter Hinweis auf
die durch die Entlassung aus der Bundes-
wehr eingetretene Erledigung des Rechts-
streits, festzustellen, daß der Beschej-d
des Kompaniechefs des 2. Panzergrenadier-
bataillons 301 vom 22. April 1986 in der
Form des Beschwerdebescheids des Komman-
deurs des Panzergrenadierbataillons 292
vom 16. Mai 1986 und die Ablehnung der Be-
förderung des Klägers zum Gefreiten zum
April 1986 rechtswidrig gewesen sind.

Die Beklagte beantragt, die Klage abzuwei-
JCIi.

Sie häl t die angefochtenen Bescheide für
zutreffend. Der: Kläger sei zu Recht nicht
befördert worden, da seine Erklärungen be-
rechtigte Zweifel an der charakterlichen
Eignung des K1ägers für ein Beförderungs-
arnt hätten aufkommen lassen.

Dem Verwaftungsgericht Iiegen die ein-

schlägigen Akten der Beklagten (zwei
Hefte) sowie verschiedene vom K1äger vor-
gelegte Unteriagen (ein Heft Akten, Mono-
graphie "Erziehung in der Bundeswehr" ^ Fo-
tokopie des Beschlusses des Bundesverwal-
tungsgerichts vom 18.5.1988 - 1 WB28/86 -)
vor.

Entscheidunqsqründe

Die Klage ist zulässig.

Für den vom Kläger geltend gemachten An-
spruch ist der Rechtsweg zu den allgemei-
nen Verwaltungsgerichten eröffnet (S 40
Abs. 1 VwGO). Es handelt sich um die K1age
eines Soldaten aus dem l.tehrdienstverhält-
nis, für die kein anderer Rechtsweg ge-
setzlich vorgeschrieben ist (S 59 Abs. 1

des Soldatengesetzes i.d.F. der Bekanntma-
chung vom 19.8.1975, BGBI. I S. 2273 n.
spät. And. ). Die den Rechtsweg zum Trup-
pendienstgericht begründende Sonderrege-
lung des S 17 der Wehrbeschwerdeordnung
greift im FalI des Klägers nicht ein, da
der K1äger keine Verletzung seiner Rechte
aus dem zweiten . Unterabschnitt des ersten
Abschnitts des Soldatengesetzes geltend
macht. Der Rechtsstreit betrifft vielmehr
in der Sache eine vom Kläger erstrebte Be-
förderung und danit einen Regelungsgegen-
stand, der sich auf sein Statusverhältnis
bezieht. Insoweit sind die Gerichte der
allqemeinen Verwaltungsgerichtbarkeit zur
Entscheidung berufen (v91. VGH Bad. -
slürtt., Urt. v.9-3.1988 - 11 S 1889/86 -).
Die örtliche zuständigkeit des Verwal-
tungsgerichts Freiburg ergibt sich aus dem
für dieses Gericht bindenden Beschluß des
Verwaltungsgerichts Sigmaringen vom 31.
Oktober 1986, in dem zutreffend festge-
stellt wird, daß der Kläger bei Erhebung
der Klage seinen dienstlichen Wohnsitz in
Immendingen und darnit im Zuständigkeitsbe-
reich des Verwaltungsgerichts Freiburg
hatte. Durch spätere Entlassung des Klä-
gers nach Ableistung des Grundwehrdienstes
wird die Zuständigkeit des Gerichtes nicht
- mehr - berührt (S 90 Abs. 3 VwGO).

Für den vom Kläger erhobenen Fortsetzungs-
feststellungsantraqr nach $ 113 Abs. 1 Satz
4 VwGo besteht auch ein Rechtsschutzbe-
dürfnis. Dies foi.gt schon daraus, daß der
Kläger auch rrach Beendigung des Grundwehr-
dienstes der Wehrpflicht unterliegt (SS 3,
4 t4PfIG) und in diesem Zusammenhang erneut
statusrechtliche Entscheidungen hinsicht-
lich des KIägers anstehen, für diediwom

- ls-
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<Iäger begehrte Feststellung von rechtli-
:her Bedeutung sein kann. Ob auch die vom
Kläger angesprochenen Gesichtspunkte eines
lehabilitationsinteresses oder einer prä-
judiziellen Wirkung der beantragten Fest-
stellung im Hinblick auf etwaige Schaden-

=rsatzansprüche \^regen unterbliebener Be-
förderung ein Rechtsschutzinteresse für
einen Fortsetzungsfeststellungsantrag be-
gründen könnten (vgl. hierzu Kopp, S 1 1 3

VwGO RdNr. 58 u. 60), bedarf danach keiner
Entscheidung mehr.

Die Klage ist aber nicht begründet.

Der eine Beförderung des K1ägers ablehnen-
Ce Bescheid des Kompaniechefs des 2. Pan-
zergrenadierbataillons 301 vom 22. ApriI
1986 und der ihn bestätigende Beschwerde-
bescheid des Kommandeurs des Panzergrena-
Jierbataillons 292 vom 15. Mai '1986 waren
rechtmäßig und verletzten den Kläger nicht
in seinen rechten (S 113 VwGO). Das Ge-
richt vermag deshalb die vom KIäger be-
gehrte Feststellung bezügIich der Rechts-
widrigkeit beider Bescheide nicht zu tref-
fen.

Grundlage für die rechtliche Beurteilung
Cer im FaIl des Klägers erfolgten Ableh-
nung einer Beförderung zum Gefreiten sind
1ie $$ 3, 4 SG, die auch auf Soldaten An-
wendung finden, die aufgrund der Wehr-
pflicht Wehrdienst leisten. Hiernach ist
Cer Soldat nach Eignung, Befähigung und
Leistung ohne Rücksicht u.a. auf politi-
sche Anschauungen zu ernennen- Diese
Grundsätze gelten danit auch für die hier
in Frage stehende Beförderung, d.h. für
die Verleihung eines höheren Dienstgrades,
da diese Maßnahmen ebenfalls in Form einer
Ernennung zu erfolgen hat (S 4 Abs. 1

ZLf.f.. 3 SG) . Von dieser Regelung abgesehen
steht die Beförderung eines Soldaten nach
Maßgabe des dienstlichen Bedürfnisses im
pflichtg.emäßen Ermessen des Dienstherrn,
der dabei eine Gesarntwürdigung der Persön-
lichkeit des Betroffenen vorzunehmen hat
(vgl. BVerwG, Beschl. v.22.4.1975, DVBI.
1976, 335; OVG Münster, Urt. v. 12.2.1976,
NJW 1976, 2226).

Eine rechtliche Überprüfung anhand dieser
Rechtsgrundsätze ergibt, daß die Ablehnung
einer Beförderung im.FalI des K}ägers we-
Cer gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz
des Art. 3 des Grundgesetzes verstieß noch
Cie nach $ 31 SG bestehende Verpflichtung
des Dienstherrn zur Fürsorge verletzte und

auch sonst keine ErmessensFghler (S 114
VwGO) aufwies. Nach der Begründung der
o.g. Bescheide der Beklagten wurde zwar
von einer Beförderung des Klägers aIlein
deshalb abgesehen, weil der xläger sich
geweigert hatte, das feierliche Ge1öbnis
ohne einschränkenden Zusatz abzulegen. Es
ist aber rechtlich nicht zu beanstanden,
daß dem letztgenannten Umstand - trotz
guter Bewährung und Leistung des Klägers
im übrigen - bei der Beförderungsentschei-
dung ein naßgebliches Gewicht beigemessen
und aIIein wegen dieses Verhaltens eine
Eignüng für ein Beförderungsamt verneint
wurde.

Nach S 9 Abs. 3 tritt bei Soldaten, die
aufgrund der Wehrpflicht Wehrdienst 1ei-
sten, an die Stelle des für Berufssoldaten
vorgesehenen Diensteides ein feierliches
Gelöbnis, das seinem Wortlaut nach im we-
sentlichen dem Eid der Berufssoldaten ent-
spricht. Das Gelöbnis stellt wie der Eid
eine Manifestation der übernommenen
Pflichten dar, die dem Soldaten dabei
sinnfällig und in zeremonielLer Form vor
Augen geführt werdenl gleichzeitig sollen
Eid und Gelöbnis das Bewußtsein des Solda-
ten für Anspruch und Wert einer freiheit-
Iichen Lebensordnung vertiefen und das
Verständnis der Soldaten für die Notwen-
digkeit des ihnen im Rahmen der Friedens-
sicherung obliegenden Auftrags fördern
(OVG Münster, Urt. v. 12.2.1976, NJW 1976,
2226). Nach dem Wortlaut der Vorschrift
des S 9 Abs. 3 SG,'seiner systematischen
Stellung innerhalb eines Absatzes des Sol-
datengesetzes, der mit "Pflichten und
Rechte der Soldaten" bezeichnet ist, und
dem mit der Regelung erkennbar verfolgten
Zweck ist der So1dat zur Ablegung des
GeIöbnisses dienstlich verpflichtet (so
auch BVerwG, Beschl. v. 6.3.1987, NJl']
1987, 3213; OVG Münster, Urt. v. 12.2.1976
aao; Scherer/Alff, Soldatengesetz 6. AufJ.

S 9 RdNr. 9). Hieraus ergibt sich ohne
weiteres, daß die Verweigerung des GeIöb-
nisses bzw. dessen Ablegung unter im Ge-
setz nicht vorgesehenen inhaltlichen Ein-
schränkungen eine dienstliche Verfehlung
darstellen. Auch der K1äger hat sich dem-
nach dadurch eine Dienstpflichtverletzung
zuschufden kommen lassen, daß er am Abend
des 11. November 1985 das Gelöbnis zvtar
äußerlich korrekt ablegte, zuvor aber eine
an das Bundesministerium der Verteidigung
adressierte und auf dem Dienstweg weiter-
geleitete - und dadurch dem das Gelöbnis
am 11. November 1985 entgegennehmenden Ba-

- t0-
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taillonskommandeur bekanntgewordene - Er-
kIärung abgegen hatte, wonach er der von
ihm gelobten Verpflichtung, der Bundesre-
publik treu zu dienen und sie tapfer zu
vertej-digen, nur unter der Voraussetzung
nachkomnen woIIe, daß bestimmte Waffenar-
ten nicht zum Einsatz kämen. Diese bei Ab-
legung des Ge1öbnisses allen Beteiligten
bekannte Erklärung machte das Gelöbnis
nach $ 116 BGB unwirksarn (so auch BVerwG,
Beschl. v. 6.3.1987, NJW 1987, 3213), wo-
bei es - entgegen der ensicht des K1ägers
- unerheblich ist, ob die sich auf recht-
Iiche WilIenserkIärungen beziehende Vor-
schrift im vorliegenden Zusamnenhang un-
mittelbar anwendbar ist. Denn zumindest
stellt sie eine Ausprägung des allgerneinen
Rechtsgedankens dar, daß ein Verhalten,
das unter dem al-Ien Beteiligten bekannten
Vorbehalt steht, nicht der wirklichen in-
neren Einstellung zu entsprechen, recht-
lich nicht nach seinem äußeren Erschei-
nungsbild bewertet werden kann. Hiervon
ist auch im Fal1 des K1ägers auszugehen.
Entgegen der Ansicht des K1ägers kann des-
hatb nicht allein darauf abgestellt wer-
den, daß er an der Gelöbniszeremonie am
1 1 . November 1 985 teilgenomnen und dabei -
wie andere Soldaten auch - die im Gesetz
vorgesehene Gelöbnisformel gesprochen hat.
Vielmehr ist auch die unmittelbar zuvor
abgegebene schriftliche Erklärung vom 11.
November 1985 zu berücksichtigen, in der
der Kläger die Erfüllung der Dienstpfticht
sinngemäß von der Voraussetzung abhängig
gemacht hatte, daß auf seiten der Bundes-
republik und ihrer Verbündeten keine ato-
maren, biologischen sowie chemischen Waf-
fen zum Einsatz kämen. Aufgrund dieser
Einschränkung stellt die - äuBerlich kor-
rekte - Teilnahme des Klägers an der
Gelöbnisveranstaltung nicht die im Gesetz
geforderte Manifestation einer uneinge-
schränkten Dienstbereitschaft gernäß S 7 SG

dar. Ein ordnungsgemäßes Gelöbnis im Sinne
des $ 9 SG 1i-e9t damit in Fall des Klägers
nicht vor. Der K1äger war auch später bis
zu seinem Ausscheiden aus dem Dienst der
Beklagten zw keiner Zeit bereit, ein
Gelöbnis in der gesetzlichen Forril, d. h.
ohne eine im Gesetz nicht vorgesehene Ein-
schränkung, abzulegen. Soweit sich der
K}äger - unter Hinw',-=is auf dje Ausführun-
gen irn Beschluß des Bundesverwaltungsge-
richts vom 6. Mätz 1987, 2 VIDB 11/86, S.
34 des Beschlußabdrucks - darauf berufen
hat, nachträglich seine Meinung grundle-
gend geändert zu haben, trifft dies nicht
zu. . Denn die Aussage des Bundesverwal-

tungsgerichts im o.g. Beschluß, einer dei
Rekruten habe die nachfolgende maschinen-
schriftliche Erklärung wege eines grundle-
genden Meinungswandels nicht mehr unter-
schrieben, betrifft jedenfalls nicht den
Kläger, da dessen Unterschrift auch auf
dieser Erklärung steht. Die Sachverhalts-
darstellung im o.g. Beschluß dürfte in
diesem Punkt aber ohnehin unzutreffend
sej.n, da nach den dem Gericht vorliegenden
Unterlagen auf beiden Erklärungen jeweils
20 Unterschriften, darunter die des Ktä-
gers, enthalten sind. Das nachfolgende
Schreiben des Klägers von 12. Dezember
1 985, dessen Inhalt und Tragweite hier da-
hingestellt bleiben kann, steIIt keine
grundsätzliche Aufgabe des früher vom KIä-
ger eingenommenen Standpunkts dar, das
Gelöbnis nach $ 9 SG nur auf der Basis ei-
ner schriftlichen Erklärung abzugeben, in
der der Inhalt der rnit dem Gelöbnis über-
nommenen Verpflichtung näher definiert
wird. Die in der Verweigerung eines vorbe-
haltlosen Gelöbnisses im Sinne des g 9 SG

liegende Dienstpflichtverletzung setzte
der Kläger demnach auch nach Abfassung
dieses Schreibens - und über den Termin
vom 1. April 1986 hinweg - fort. In der
Literatur (v91. Stauf, die Verweigerung
des Gelöbnisses und seine statusrechtli-
chen Folgen, NZgtehrr 1987, 89, 921 wird
zwar hervorgehoben, daß nicht jede diszi-
plinarrechtlich bedeutsame Verfehlung ei-
ner Beförderung des Soldaten entgegensteht
(vgl. hierzu $ 18 Abs. 3 WDO). Aus dieser
Tatsache 1ä8t sich aber nicht umgekehrt
schließen, daß die Beklagte grundsätzlich
verpflichtet wäre, über Dienstpflichtver-
Ietzungen selbst von geringem Gewicht ein-
fach hinwegzusehen und dessen ungeachtet
eine Beförderung vorzunehmen. Es kann des-
halb bereits schon die Tatsache, daß sich
der Kläger - im Gegensatz zu anderen, am
1 . April 1 986 beförderten Rekruten - mit
der Verweigerung eines uneingeschränkten
Gelöbnisses einer Dienstpflichtverletzung
schuldig gemacht hat, a1s ein sachgerech-
ter Grund dafür angesehen werden, daß der
K1äger im Gegensatz zu diesen anderen SoI-
daten bei der Beförderung übergangen
wurde.

In Fall des Klägers kommt aber noch er-
schwerend hinzu, daß seine aus Anlaß der
Ablegung des Gelöbnisses abgegebenen
schriftlichen Erklärungen darüber hinaus
den Eindruck erweckten, daß er auch seiner
Gehorsamspfticht nach S 1 1 SG und seiner
Verpflicht

- 14-
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nicht uneingeschränkt nachkommen woIIe Krieg grundsätzlich - und nicht nur für
(v91. hierzu auch BVerwG, Beschl. v. den FalI eines Ersteinsatzes - durch das
6.3.1987,21.tD8 11/86,5.42 des Beschluß- VöIkerrecht untersagt ist (vgI. Men-
abdrucks). Die vom Kläger mitunterschrie- zel/Ipsen, VöIkerrecht, 2. Aufl. S. 545).
bene Erklärung vom 1 1 . November 1 985 hat Hinsichtlich des Einsatzes von Atomwaffen
bereits das Bundesverwaltungsgericht in besteht im völkerrechtlichen Schrifttum
seinem Beschluß vom 18. Mai 1988 (1 WB Rechtsprechung zu dieser Frage liegt bis-
28/86, S. 29/30 des Beschlußabdrucks) da- her nicht vor - jedoch keineswegs eine
hingehend ausgelegt, daß darin eine - zu- hj-ermit vergleichbare Übereinstimmung über
mindest partielle - Aufkündigung der Ver- das Verbot ihres Ersteinsatzes, wobei ins-
tei.digungsbereitschaft zu sehen seil er besondere die Frage der RechtnänigXeit ei-
hat daraus den Schluß gezogen, daß die Ab- nes zeitlich und örtlich beschränkten Ein-
gabe einer derartigen Erklärung mit den satzes durch Verwendung "taktischer" Atom-
Pflichten eines Soldaten der Bundeswehr waffen unterschiedlich beantwortet wird.
nicht zu vereinbaren sei. Den schließt Die hierzu geäußerten, sehr kontroversen
sich die Kammer an. Die insoweit auch vom Ansichten reichen von einer grundsätzli-
K1äger begründeten Zweifel an seiner chen Ablehnung jedes Ersteinsatzes von
Pflichttreue als Soldat wurden durch das Atomwaffen (Seidel/Hohenveldern, Völker-
von ihm am 12. Dezember 1985 an das Bun- recht, 6. Auf1., RdNr. 1818, 1821; Men-
desministerium der Verteidigung gerichtets zeL/Ipsen, Völkerrecht, 2. Aufl., S. 539,
Schreiben keineswegs ganz ausgeräumt. 545) bis zu einer grundsätzlichen Bejahung
Darin hatte der K1äger die in der Erklä- dieses Waffeneinsatzes (Wengler, Völker-
rung vorn 11. November 1985 enthaltene recht, Band 2 S. 1397; Dahm, VöIkerrecht,
Feststellung, aufgrund einer persönlichen Band 2 S. 417 u. Anm.25: "Bisher fehlt es
Gewissensentscheidung sich an das Gelöbnis ,an Belegen dafür, daß dies - die Beschrän-
nur gebunden zu sehen, wenn die Bundesre- kung der Anwendung von Atomwaffen auf den
publik Deutschland und ihre Verbündeten Fall eines Atomangriffs - geltendes Recht
keine biologischen, chemischen oder Atom- ist" ) . Unter diesen Umständen kann von ei-
waffen einsetzten, in der Form modifi- nern Verbot des Ersteinsatzes von Atomwaf-
zierL, daß er sich nur bei einem verZiilrt fen nach den allgemeinen Regeln des völ--
auf den Ersteinsatz dieser Waffen an sein kerrechts (Art. 25 GG u. hierzu Leib-
Gelöbnis gebunden fühle. Denn der Kläger holz/Rinck, Grundgesetz, Art. 25, RdNr' 1)

hatte auch mit dieser Aussage - wenn auch keine Rede sein. Die Erklärung des Klägers
weniger weitgehend als in der früheren Er- im Schreiben vom 12. Dezember 1985, Dienst
kIärung - eine inhaltliche Einschränkung bei der Bundeswehr nur auf der Grundlage
der ihm gesetzlich obliegenden Verpflich- seines eigenen, hiervon abweichenden Ver-
cungen vorgenomrnen. Seine Behauptung (im fassungsverständnisses Leisten zu wolfen,
Schriftsatz vom 24.9.1986), der von ihm stellt demnach eine wiIlkürliche Einengung
gemachte Vorbehalt decke sich inhaltlich seiner gesetzlichen Verpflichtung zum Ge-
nit den Bestimmungen des VöIkerrechts, die horsam und treuen Dienen (SS 7, 11 SG)

nach Art. 25,26 des Grundgelsetzes auch in dar. Durch die Abgabe dieser Erklärung und
der Bundesrepublik unmittelbar geltendes das Festhaften an ihr hat der X1äger dem-
Recht seien, trifft in dieser Form nicht nach ebönfalIs seine Dienstpflichten al-s
zu. Richtig ist zwar, daß der Einsatz che- Soldat verletzt.
mischer und biologischer Kampfmittel im

Als Originol Gottes YiI9l?! *T, 
-b"-'9-' ,errrcn-tv1'1'^t1".ls'.n d1s

kann-ich es mirleisten |länt:=.. (Verweigeruns des Gelöbnisses,

Andef' zU Sein Einschränkung seiner Dj.enstpf Iicht) in ih-
rer Gesamtheit, kann es rechtlich nicht

als ondere.' 5eanstandet werden, daß die Beklagte den
iCh lebe gründliChgTKläger als für ein Beförderungsamt weniger
iChübertegelängel"9eei9net ansah und ihn mit dieser Begrün-

ich handle enßC:hie dung von einer Beförderung ausschloß.

dener Die dahingehende Entscheidung der Beklag-
ich rede deutlicher ten ist schließIich auch nicht deshalb

,n6f Gotd
1 985 angesprochen hat und auf dessen spä-
teres Schreiben vom 12. Dezember 1 985

- Jl,-
Pefier Klever
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nicht weiter einging. Denn maßgeblich für
die Ablehnung einer Beförderung im FaIl
des Klägers war offenbar weniger der rn-
halt und der Umfang der am 1 1 . November
1 985 abgegebenen Erklärung als die Tatsa-
che, daß der K1äger überhaupt seine
Pflicht zur Ablegung des Gelöbnisses und
zum treuen Dienen in der Bundeswehr mit
Einschränkungen versehen und von gesetz-
lich nicht vorgesehenen Voraussetzungen
abhängig gernacht hat. Da sich an diesem
aus der Sicht der BekLagten maßgeblichen -
Umstand auch durch das Schreiben vom i2.
Dezember 1985 nichts wesentliches geändert
hatte, war es auch unter Ermessensge-
sichtspunkten nicht zwingend geboten, auf
den Inhalt dieses späteren Schreibens ein-
zugehen und es seinem sachlichen Gehalt
nach näher zu würdigen.

Die Kostenentscheidung folgt aus SS 154
Abs. 1 , 1 55 Abs. 5 VwGO, der Ausspruch
über deren vorläufige Vollstreckbarkeit
auf SS 167 Abs. 2 VwGO, 708 Nr. 11, 711
ZPQ.

Rechtsmi ttelbelehrunq

Gegen die Entscheidung ist g{-e aerufung an
den Verwaltungsgerichtshof ' Baden-Württem-
berg gegeben. Die Berufung ist beim Ver-
wal-tungsgericht in 7800 Freiburg, Dreisam-
straße 9-9a, binnen eines Monats nach Zu-
stellung dieser Entscheidung schriftlich
oder zu Protoko1l des Urkundsbeamten der
Geschäftsstelle einzulegen. Die Berufungs-
frist ist auch gewahrt, wenn die Berufung
rechtzeitig beim Verwaltungsgerichtshof
Baden-Württemberg in 6800 Mannheim, Schu-
bertstraße 11, Postfach 10 32 64, eingeht.
Die Berufungsschrift muß das angefochtene
UrteiI bezeichnen und einen bestimmten An-
trag enthalten. Die zur Begründung dienen-
den Tatsachen und Beweismittel sollen an-
gegeben werden.

gez -

qez.
YCL.

Büchner
Dr - Schmit.t-Siebert
Noe lE

4ir,
tK,
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Auch das
ist Flucht,

wenn man schweigt,
wo man reden sollte,
wenn man unterläßt,
was man tun sollte,

Dietrich Bonhoeffer

fEEgründung und Formulierung eines Antrags
an die Slmode der Evangelischen Kirche in
Berlin-Brandenburg (Berlin West)

Die Weltkirchenkonferenz in Vancouver hat
1 983 ihrer Überzeugung Ausdruck verliehen,
"daß Christen erklären sollen, daß sie es
ablehnen, sich an einem Konflikt zu betei-
ligen, bei dem Massenvernichtungsmittel
oder andere Waffen, die wahllos alles zer-
stören, eingesetzt werden". Die Evangeli-
sche Kirche in Deutschland wei-ß sich daher
"in ihren Stellungnahmen in einem breiten
ökumenischen Konsens der Verneinung des
Rechtes zum Kr!-ege und der Verneinung jeg-
licher Rechtfertigung für den Einsatz von
Massenvernichtungswaffen" - so zuletzt in
der im JuIi 1 989 von der Kammer für öf-
fentliche Verantwortung vorgelegten Ausar-
beitung'wehrdienst oder Kriegsdienstver-
weigerung? Anmerkungen zur Situation des
Christen im Atonzeitalter'. (12t) Die Kam-
mer will diesen Konsens offenbar nicht
verl-assen, wenn sie die 8. These ihrer
1969 erarbeiteten Thesenreihe 'Der Frie-
densdienst der Christen' wiederholt: "Si-
cher gilt heute wie früher, daß die Chri-
sten nur da ihrem Auftrag gerecht werden,
wo sie kl-ar bezeugenf daß der Krieg unver-
einbar ist mit Gottes Friedenswillen, wie
er in Christus in Erscheinung tritt. "
In ihrer jüngsten Erklärung wendet die
Kamner sich jedoch darüber hinaus insbe-
sondere der Entscheidungssituation jener
zu, die in der Bundesrepublik Deutschland
ihren Wehrdienst zu l-eisten haben oder von
iirrem Recht auf, Kriegsdienstverweigerung
Gebrauch nachen und Zivildienst Leisten.
Sie hebt grundsätzlich hervor, daß es dem
Glaubenden verwehrt ist, "sein Handeln
oder sein Reden gegenüber dem Handeln oder
Reden anderer Christen aIs das bessere
bzw. deutlichere Glaubenszeugnis ztJ be-
haupten". (8) I4eLchen konkreten Rat "zu
einem den Christen gebotenen wachsamen
Verhalten in den Weltverhältnissen" (9)
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vermag sie aber nun jenen jungen Männern
zu geben, die vor der Entscheidung Wehr-
drenst oder Kriegsdienstverweigerung ste-
hen?
Nach luleinung der Kammer ist die Kirche "im
DiLemma der gegenwärtigen histori-schen Si-
tuation zwischen dem ziel- der Gewaltfrei-
heit und der Schutzbedürftigkeit von Recht
und Frieden gegen Gewa1t nicht in der
Lage, einem der angebotenen Wege zur Er-
haltung des Friedens und zun Schutz des
Lebens des Nächsten den Vorzug zu geben
und die von manchen gewünschte eindeutige
Entscheidung für einen generellen Gewalt-
verzicht zu fäI]-en." (10) Darum müsse
die Entscheidung der Betroffenen für Wehr-
dienst oder Kriegsdienstverweigerung "eine
individuelle" sein, die "in beiden FäIlen
vor dem Gewissen zu verantworten" sei.
(11)
Die ReaIität jenes von der Ausarbeitung
hervorgehobenen und als "zwischenzustand,
den es zu überwinden gilt" (11), bezeich-
neten Dilennas, in dem "um des Wohles der
Menschen will.en" "Krieg nicht mehr aIs
t"tlttel der PoIitik" angesehen, zugleich
aber "dem Staat nicht die Preisgabe seines
Schutzauftrages" angeraten werden kann,
(9) ist nicht zrt bestreiten. Zwar Iieße
sich nach 40 Jahren fortgese,t-zten Wettrü-
stens und andauernder Vernichtungsdrohung
der gesamten Menschheit durch die Massen-
vernichtungswaffen fragen, ob der qenannte
"zwischenzustand" noch inmer als solcher
zu bezeichnen ist und ob die Rede von der
uns danrit gegebenen "Frist" bzw. "Gnaden-
frist" un Rüstungstechnik durch Friedens-
politik z! ersetzen, (13) noch ein Recht
haben kann. Doch ist im Blick auf die täg-
lich notwendige Entscheidung der jungen
Wehrpflichtigen, ob sie Wehrdienst leisten
oder Kriegsdienst verweigern so11en, der
Finger besonders auf einen anderen
Schwachpunkt des Worte der EKD-Karnmer zt)
Iegen. Denn es bürdet in erster Linie den
Soldaten eine nicht zu traqende Last auf
die Schultern.
Die Mitglieder der Kammer für öffentliche
Verantwortung weisen in ihrer Ausarbeitung
Jarauf hin, daß jeder s j-ch mit der Mö9'-
Iichkeit des Scheiterns seiner auf Frieden
qerichteten Anstrengung auseinanderzuset-
zen habe (11): "Niemand kann sicher sein,
laß sein l,teg zun Ziel der Bewahrung des
friedens führt" (12). Inden sie freilich
Jen FaIl dieses Scheiterns nicht weiter
bedenkt, beqibt sich die Kanmer ihrer Ver-
antwortung gegenüber jenen, denen sie doch

einen Dienst leisten wilI. Käme es näm-
Iich, was uns um Gottes wil-Ien erspart
bleiben soII, morgen zu einem Krieg, in
den die Bundeswehr verwickelt ist, so ist
der Gebrauch von ABC-Waffen dabei nicht
nur nicht auszuschfießen, sondern von ei-
ner hohen l,lahrscheinli-chkeit. Jeder Sol-
dat, der sich, wie von der Ausarbeitung
gefordert, mit dieser Möglichkeit ernst-
haft auseinandersetzt, nerkt, daß er dabei
von der EKD alleingelassen, ja mehr noch,
von ihr selbst in einen unlösbaren Kon-
ftikt gestürzt wird.
Denn zum einen wird dem Wehrdienstleisten-
den klar gemacht, daß der Einsatz von Mas-
senvernichtungswaffen grundsätzlich keine
Rechtfertigung haben kann, weil er ethisch
verwerflich ist, zum anderen aber wird ihm
zugestanden, daß sein Waffendienst derzeit
noch, wenn auch in (welcher?) Zukunft ein-
mal nicht nehr, auch unter eereithal-tung
dieser Waffen als erforderlich bzw. minde-
stens als tolerabel angesehen werden kann.
was glaubt die EKD, wie junge Vtehrpflich-
tige in diesem Konflikt zwischen von ihr
gleichzeitig vertretenen Positionen zu ei-
ner verantwortbaren Gewissensentscheidung
überhaupt kommen können?

Deutlicher als die für die Ausarbeitung
Verantwortlichen haben Soldaten selbst die
Unverträglichkeit des Nebeneinander dieser
beiden Haltungen gespürt. Im Jahre 1 985
hatten 19 Rekruten in rmmendingen ihrem
Gel-öbnis den Vorbehalt beigefügt, sich nur
so lange an dieses Gelöbnis gebunden zu
sehen, wie "die Bundesrepublik Deutschland
und ihre verbündeten keine Atom-, biologi-
schen sowie chemischen Waffen einsetzen".
Zwei Jahre später hat der 2. Wehrdienstse-
nat des Bundesverwaltungsgrichts diese Er-
klärung als Dienstvergehen verurteilt und
einen Vorbehalt dieser Art zum soldati-
schen Gelöbnis generell ausgeschlossen.
Wehrdienstleistende, die der eingangs ge-
nannten Aufforderung der 6. Volfversamm-
lung des ökumenischen Rates der Kirchen
nachkommen woIIen sowie die Überzeugung
der EKD teilen, daß der Einsatz der Mas-
senvernichtungsmittel in keinern Fall zu
rechtfertigen ist, haben also in der Pra-
xis und in der von der Kanmer für öffent-
Iiche Verantwortung von Ihnen geforderten
konkreten Entscheidung innerhalb der Bun-
deswehr dazu keine Möglichkeit.

Die Evangelische Kirche in Deutschland
setzt demnach in dieser Situation das Ge-

K IR.Cl{ E IIV SERI-IN _3RANDEI"I EURG
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wissen der Wehrpflichtigen einer unerträg-
lichen Belastung aus, wenn sie nicht ent-
weder kl-are Akzente setzt und den Waffen-
verzicht in der Kriegsdienstverweigerung
aIs den ethisch gebotenen Ausdruck des
Glaubensgehorsams kennzeichnet - wozu sie
sich nicht in der Lage sieht - oder aber
mit allen ihren Mitteln sich für einen
Vorbehalt, wie ihn die Imrnendinger Rekru-
ten formuliert hatten, einsetzt bzw. zlJ
einem solchen Vorbehalt - im Bewußtsein
seiner Ungesetzlichkeit - aufruft. Andern-
faIls macht sich die Kirche gerade nach
der jüngsten Stellungnahme innerhalb der
EKD nicht nur unglaubwürdig vor aLlen
Wehrpflichtigen, sondern wird an diesen
schuldig
Aus diesem Grund bitten wir die Synode der
Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg
(Berlin West) - durchaus in Kenntnis des
besonderen Status von Berlin, aber in Ver-
anwortung für die Evangelische Kirche in
Deutschland - sich die folgende Erklärung
zu eigen zu machen.

Die Synode möge beschließen:
"Die Synode begrüßt, daß die Ausarbeitung
der Kammer der EKD für öffentliche Verant-
wortung'Wehrdienst oder Kriegsdienstver-
weigerung - Anmerkungef,-hr Situation des
Christen im Atornzeitalter' dem Eindruck
entgegengetreten ist, als könnten Christen
angesichts der Entscheidung zwischen Wehr-
dienst oder xriegsdienstverweigerung in
ihrem jeweiligen Handeln für sich eine hö-
here QuaIität des Glaubenszeugnisses be-
haupten. Denjenigen Wehrpflichtigen, die
sich für das Soldatsein entscheiden, darf
kein christliches oder weniger christli-
ches Verhalten angelastet werden.
Gleichzeitig ist die Synode jedoch wie die
6. Vollversamnlung des ökumenischen Rates
der Kirchen in Vancouver überzeugt, "daß
Christen erklären sollen, daß sie es ab-
lehnen, sich an einem Konflikt zu beteili-
9€D, bei dem Massenvernichtungsnittel oder
andere Waffen, die wahllos alles zerstö-
ren, eingesetzt werden". Sie sieht einen
Einsatz von Massenvernichtungswaffen a1s
Verbrechen an, für das es vor Gott und vor
den Menschen keine Rechtfertigung gibt.
Die Synode erkennt, daß die Wehrpflichti-
9€D, die nit einem Dienst mit der Waffe
zur Bewahrung des Friedens beitragen möch-
ten und das Urteil der Kirchen über den
ABC-Waffeneinsatz teilen, einem nicht Iös-
baren Gewissenskonflikt ausgesetzt sind.
Sie bittet daher die Kirchenleitung, sich

nit all ihren Kräften für die Ermöglichung
eines Vorbehaltes beim Gelöbnis der Rekru-
ten einzusetzen, der ihnen gestattet, sich
bein Versagen der von ihnen nitgetragenen
Abschreckungsfunktj-on der Massenvernich-
tungsmittel nicht an deren Einsatz zu be-
teiligen. Die Synode befürwortet und un-
terstützt den Weg jener Bundeswehrrekru-
ten, die sich durch ihren Glaubensgehorsam
zu solchem Gelöbnisvorbehalt genötigt se-
hen. Sie dürfen die Begleitung und den
Beistand ihrer Kirchen erwarten." I
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1. Ausfertlgung für den
Präses der Synode
der EKD

Antrog

III/2
(Bitte Bezeichnung der Sache eintragenl)
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Die Synode der EKD möge beschließen:
Die Synode begrüßt, daß in dem Text "Wehrdienst und Kriegs-
dienstverweigerung - Anmerkungen zur Situation von Christen
im Atomzeitalter" klar festgestellt wird, daß der Wehrdienst
nicht das selbstverständl-ich Gebotene darstellt und nur der
sich ihm Verweigernde unter einer Rechtfertigungspflicht
steht. Es verdient ausdrücklich festgehalten zu werden, daß
sich beide, der den Dienst Leistende wie der Verweigerer,
auf die Gewissenhaftigkeit ihrer Entscheidung in gleicher
Weise befragen lassen müssen. Sie ruft in Erinnerung, daß
ihre Aussage aus dem Jahr 1983 nach wie vor Gültigkeit hat,
in der es heißt: "Die Androhung gegenseitiger Vernichtung
widerspricht dem Geist Christi und ist Ausdruck unserer Sünde".
In der Konsequenz dieser Aussage erklärt die Synode, daß
sie hi-nter---ll denen steht, die in einer Situation, in der
die Abschreckung versagt und die Vernichtungswaffen zum Eirr-
satz kommen sollen, einen derartj-gen Einsatz verweigern.

Die Synode bittet den Rat der EKD, sich für die Ermöglichung
eines Vorbehal-ts beim Gelöbnis der Rekruten einzusetzen,
der ihnen gestattet, sich beim Versagen der von ihnen mit-
getragenen Abschreckungsfunktion der Massenvernichtungswaf-
fen nicht an deren Einsatz zu beteiligen.
Sie bittet den Rat der EKD ferner darum, z1J verhindern, daß
s.ieh-".d.ie.M+Ln#Pseelsorge im Namen der Kirche an militäri-
schen Gelöbnissen und Vereidigungen betej-Iigt, in denen eine
Bereitschaftsserklärung zu einem derartigen Einsatz einge-

Bad KrozJ-ngen, $. tt. 1989

Beschluß ..... ..................:

Der Antrag wird

bei ....................... Ja-Stimme(n) .... Nein-Stimme(n) Enthaltungen

mit........................ Ja-Stimme(n) Nein-Stimme(n) mit Mehrheit

einstimrnig

I

l

angenommen i abgelehnt
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Fr re C e n s irr t ra t iv e C h r is t e nInitratrve Kirche von unterr
Pax Christi München

Mii nchen r9 11

An die dsutschen vertretor der Europäischon ökumenischen
Vorrammlung Pfingrton lgOg in Basel.

Mtt Empörung und Trauer lesen wrr rire Worte uber clie nukleare
Abschreckung, wre sre auf dem strttqarter Forum formulrerr
werden:

"Dre nukleare Abschreckung
Kosten als Instrument der
nicht geeignet."

rst wegen rhrer Risiken und
Krregsverhinderung auf Dauer

Hier wird of f ensichtlich ausgesagt, daß dre nukleare Abschreckung
zwar heute noch, nrrr 

.; edoch auf Dauer nicht geergnet set zur
Kriegsverhinderurrg. Dies ist ern deutlicher Rückschrrtt hinter die
bereits |983 vom ökumenischen Rat der Kirchen in Vancouver
g ef u ndene Formulie r ung:

"Die Herstellung und Stationierung von Kernwaffen sowie
der\ tinsatz sind ein Verbrechen gegen die Menschheit."

Schon das Hirlenwort der Deutschen Bischof skonf erenz 'Gerechtigkeit
schafft Frieden" beruft sich auf Papst Paul Vl., der sagt:

"Es ist eine tragische lllusion zu meinen, der Rüstungs-
wettlauf könnte brs ins unendliche so weitergehen,
ohne eine Katastrophe herauf zubeschwören.

Aus den starken Worten "Verbrechen gegen die Menschheit" und"Katastrophe" ist hier tediglich ein auf die Dauer nicht geergnetes
Instrumenl zur Kriegsverhinderung geworden.
Dies ist eine ungeheuerliche Verharmrosunq der Gefahren, cre rn
den Nuklearwaffen cire gesamte Menschhert und nicht rrur Europa
bedrohen. Seit Tschernobyl wissen wrr, daß nukleare Verseucnunq
keine Grenzen kennt. Als christen srnd wir verantwortlrch für
Gottes schöpf ung, dre wir erhalten, nrcht zerstören sorlen. Daher
f ordern wir die Strg!sfruqlg der wort e auf Dauer" und cjre Ernf üguqq
des nachfolgenden Satzes:

Ande!-ung: "Die nukleareAbschreckrrnq rst wegen rhrer Rrsiken und
Kosten als Instrunlent dcr Krregsverfrrrr dcrung rrichr geergner.

Elnfiigung: Chrrsten betrachten dle irukleare ALrschreckunq nach wre
vor als Verbrechen gegan dre Merrschhert,"

Dres bedeutet dann glerchzeiticl erne Abtehnunq der von clen Mrlrtärs
heute rmnrer wieder gefolderten Modernrsierung von Nuklearwaffen.
Frredensrrrrtiative
Christen rn der
Reqion Mii nchen

lnrtiatrvc'
Kirche von unten

Pax Chrrstr
Munchen
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- Ättrcilsbcrlirt!unS.'rr. rlic tlic l:reilrcit rlcl \/crliirrtliuunr r.:cnlrlrrlcirtcn;
- L-.rl'üllurrg tlcs clrristlir:lrcn l;ricrlcrrs- urrrl Vcrr(rlrrrtrrrrs:rrrl'tr;rrls. :rurh irr ,\rr:ciniuklcr\cllunS nlit

;lol it isclrcrr rrrrd rrri I i t:irischctr l(on/-cl)tcr I
- ltrtcgrlttiort vott Sultlltlctt utttl l'flrlrclu irr tlic l;rrrtlcskirclrlicltcrr Strrrltrrrcn (.1)crsolr;rlc.scclsor{c-

llctcielrc' tlct Otls,.:ctttcirrtlctt orlcr Ittrni.tirrrrsl,l;rrrcr rlcr l-lrrrtlcrkirelrert).
\\/il'fotclcrtt tJic L:rrrdcskircltcrt irul. [^*i tlcr EvarrSclisclrcrr Kirchc in Dcutschlrrnrl IEKDy:rut

fol_qcurlc Vclirrtlcrunrcrr tlcr'fr.lilitiilscclsrrr.r:c lrirrr.rrs.irlcu:
- Ähblttt tle t Sotttlclrlrttktur dcr itlrlit;irscclsor.r.:c irrr [Jcrcich lorr l)rcrrstlulsielrt, Vcrr':rlturrg rrrr<J

l:i rr:rrrzc rr:
-, Ahsch:rl lrrrrr: rlcs St'ntlcrst;rtlr\ (l(r Nlilit.irlll.rrrcr I

- \t':rlttttcltlltttltq dcs l)icrtstcs tJcl Kirclrc urrtcr tlcrr Soltl:rtcrr tlrrrclr l'l';rrrcr itrr llrrrdcskirelrlieltclt
Dicnst:

-- [)tctt.rtlrttlsiclrl und f:rcltspcz-il'isclrc l-'örtlcrrrrrl rlurelr tlic I,urrtlesLirclrcrr:

- tlic \/crirclrtnr rlcs Dicrrstcs tlcl Kircltc urlcr (lcn Sohl;rterr,tcScrriihcr'<lcr lJurtrlcss'clrr urrtl tlcr
ßtrttdcsrcIttblik l)culschl;rrrrl isl vort tlcn Lirrr<lcskirchcrt irr,!crrtcirt.utltr'r Ätrspr:rchc iihcrrlic [:Kl)
ttcu zu rcr:clrr.

.\ls cincrt crstcn Schrilt lirrticrrr rvir dic Ersctzun-l tlcs -fitcls.lUilitlirtrisclxrl 'durclt tlic rtcuc
llcz.ciclururrt .llc:rrrftrur:tcr ctcs llrtcs tlcr EKI) fiir tlcrr Dicrr.r tlcr Kircltc urrlcr tlcn Sol.l:rtcrr'."

Bundeswehr, Kirche
und Cesellschaft e.V.
vurn 2',i .2. 19B9
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n'wse U"lrr'i*ftu-
I"itlc w.urdt, tlus ?! -

yu,hi,i,l vür,t :

Irt, ,\Ich/Vlir untdr:stützen die Resolution des Dietrich-Bonhoeffer-Vereins
vom 2r,2.1989 |
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"l l{eitere Unterstützungsadressen für die Resolution des DBV

Lrolmr,f Lranni nlra Rodigallee 205, 2o0o Hamburg 7o
Michael Kraatz, Garbentei-cher Str. B, 6302 Lich 1

Andrea Braunberger-Myers, AIte Mainzer Gasse 2, 6000 Frankfurt I
Alfred Rose, Stresemannstr. 1, 6100 Darmstadt
Friederike Böttcher, Berfi-ner Str. 29, 6500 Marnz
Joachim Schwarzbeck, EschenplaLz 3, 6236 Eschborn 1

Herbert Lange, Hohfstr. 45, 6253 Hadamar
Friedrich KaeppeJ-, Finstermühlweg 3, 8542 Roth
Fr:ttkc Aheno. Rnetfcocqtr ). 7500 Karlsruhe 21lrvvYY,Uvv.,

Tncro Rrärrer - Gcrd i nccl-r 1 ? Ä ?OOO HannOVer 12vvlu!rIYU9!. rJ g,

Christoph Hansen, Horner Weg 25 a, 2OOO Hamburq 26
Nicole Weißelberg, Eckenerstr. 3, 5802 Wetter 72
Uwe Matzkowski-, Damaschkestr. 18, 5810 Wj-tten
Gottfried Jahn, Lessingstr. 56, 59OO Siegen
Ute Hagmayer, Heinrich-Seidel-Str. 2, 1000 Berlin 41
Helga Haas, Gutsmuthsstr. 74, l0O0 Berlin 41
Mrchael Peschke, Gersdorfstr. 59, 1OOO Berlin 42
Jens Mähemann, Langeoogstr. 53, 4350 Recklinghausen
Efeonore Corl-ei-s, PlatanenaIIee 26, 1000 Berlin
Helga und Günter Kufsch, Wietzstr. 2I, 5100 Aachen
"Sumpfdotterbl-ume" Gewaltfreie Aktionsgruppe kirchlicher Mitarbeiter/innen
c/o Christa Joppien, Uhl-enhorstweg 29, 4330 Mühlheim

Veränderr-rng der lvlilitär-
und Personen, I(irchen-
durch ilire Unterschrift
unterstützen die Resolu-
1 989" werden erbeten an

Ozn Al'd"q'{q der tlulsrscltvi(-
te^ (il, uhsewk*brl;rn habtn

Der Dietrich-Bonhoeffer-Verein bittet alle an einer
seelsorge interessierten Gruppen, Institutionen
vorstände, Presbyterien und Synoden, die Resolution
zu unterstützen. Erklärungen des Inhalts "Ich/Wir
tion des Dietrich-Bonhoeffer-Verein vom 25. Februar
die Kontaktadresse]-Or. lfirt tlar{in,, Anr tlcienbcrgt t6?,00 Wissbqdcr- Sonno,,bcrg
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Ernst Lli-tuelnann, Dekan i..R.. B9j9 Bad- ,lrörishofen
unter oen xlchen 2 6o August lggg
6200 'rViesbaoen

!.ernann Nagner, IIR Dekan i..R.
ioh. -Se b . -Bach-ötr . 45a
EO12 Ottobruru:

Seh: geehrte üitglieoer d.es Dietrich-Bonhoei'f er-\rereins !

Durch d-en oer "Resolution" d-es DBV von 2). Februar 198y
anhrängend.en Abschnitt sind. auch wi-r, d,ie Ehrennirglied-er d-es

DBV, auf gef ord.ert, d.1e R.esolution d-urch Unterschrj-ft zrr

unuersrützen. Vorher möchten wir d.ie folgend-en Überlegungerl
und. An-fragen aus jevieils uber 20 Jahren li,iitarbeit in d-er

i,iilitärlseelsorge an d.en Verej-n weitergeben, d-ie uns noch
hlnöernr ö8s Dokument in seiner derzeitigen Fassung zu

unuerschreiben.
Die lileitergabe bitten wir aIs Einlaoung zum vertieften Bed.enl<en

d-er Schritte anzunehmen, o1e d-en Dlensu der Kirche unter d"en

Sold.aten fruchtbar gestalten können.

iTir begrül3en d-anitbar d.ie Tenclenz d.er liesolution, aie aus
Beobachtungen d-er haxis hervorgegangen igt, aber sich fragen
Iassen mull, ob d.ie lVirklichkeit ullserer Volkskirche und. nicht
eine eruräumte Id-ealkirche als Rahmen fur d-ie Beurteilung
d.er Praxis genomnen vrurae" Dies muri bei allen d-rei Punkten
cler Resoiution ( "Pnoblemet' r "Kriüerient' r "\feränierungen" )
bed.achr lverd.en.

1. Zu "Problemerr, hrnkt 1;
'..lienn unter "Isolierung d.er l:ilitl"F""Isorgerr cras Abs'eitsstehen
d-er SolCatenseelsorge genein-ü 1st, so lvird.
a) las Engagernent d.er Sold-aten und, threr Familien am Crt
in cler Ortsgemeind-e und Lanoeskirche bemängeIt,
b) d-ie Einbinciung d-es l-{j-Iirärpfarrers in Ortsgemeind.e, Dekanat
und- Land.eskirche als nicht gegeben verurteili;,
Dazu isr zu sagen:
Zu a ) iTenn d.er Slol,j.at (und geine Angehörigen am Ort ) d-en iiunsch
habenr äB !eben elner Crrsgeneind-e ueilzunehnen, sollte ihro

, oie Form d.er Teilnahme nicht engherzig vorgeschrieben I'ierden.
j Er sollre d.ie WahI behaitenr oo er in d.er Geneinde nrrr ,1i-^

I/BE?.LEGI/NGEN I/ ND A NTRAG E N
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Kaserne od.er in d.er Gemeinde seines Wohnsitzes am Ort sich
beteiligt.

' Zu b) Der liilitärpfarrer ist gewlesen d-urch d.as Ki-rchengese!2,

; sich am Leben in d-er Ortsgemeind-e integriert ztr beteiligen,
bei d.er d.er personale Seelsorgeberej-ch gebild.et ist (Kirchen-
vorstand-, hed.igttrlrnus, Pfarrkont'erenzen d-es Dekanats u.a. ) .

Zu "Probleme", PLlnkt 2z

Staatsvertrag und- Kirchengesetz mögen eine Versuchr:lg zur
AnnassrlnE d-arstellen können. Die Land,eskirchen sollten bej- d-er--gvevvv

f'"ui"tetiuns aer sich freiwilliE meld-end.en Pfarrer d.arauf
hinweisen u:rd- ihre Hilfe d-agegen anbieten. Auch d.ie Verantwort-
Iichen d-er Militärseelsorge sollten d.ies ansprechen.

" A:epa s sungs zwänge rr b e st e hen nicht .

Zu "Problemett, Puoirb t'.
Eine "Verselbständ.igung d.er Liilitärseelsorge-Hierarchie" kann

nr:r d.arrn eintreten, wem d.i-e land.es- u-nd- gesamtkirchlichen
Verantwortungsgremlen ibren Pflicbten fiir den Dienst d-er Kirche
unter d.en Sold.aten nicht ausreicbend- nachko m€rro

Zu t'Problemett, Punkt 4:
rrl\/renoelnd.e land-eskirchliche l(enntnisse u31d. Einflußnöglichkeiten"
können gegebenenfalls d-en land-eski-rchen angelastet werd-en.

2. Zu "Kriterienr', hrnlrt 1z

Zum Vorsatzz Die Militärseelsorge h.at sicb. von A:rfang an als
"Dienst d-er Kirche unter d.en Sold-aten"
verStand.en uad. gs2siqhnet .

Es ist uns nicht ersichtlicb,, wo u-nd- w1e Staatsvertrag und-

Kirchengesetz'rd-ie Freiheit d-er Verkünd-igung" einschrdlken.
"Gewährleistenil können Besti-nmr::rgen nie o

Zu "Kriterien" , Rr:rkt 2z

Gewarnt d.urch einzelne Mißgriffe d-er Sold.atenseelsorge früberer
Zelten (Einsatz fitr bestirunte politj-sche und- rnilitärische
Konzepte u.a. ) hat d-ie i'ij-Iitärseeisl,rge f ,u' Cie Bund-eswehr von

A-nfang an den I'christliche; F::i-etiens- unü Vi.;isöhnu:rgsauftrag"
nach Kräften vertreten und. sich, vor allem auf j-hren Gesamt-

konferenzeu) in ihrem Schrif btumr äD d-en Schulen unC Universi-
täten d.er Buad.eswehr, roit .den 'rpolitischen u:ed- rnilitei:nischen
Konzeptenrt auseinand.ergeset zt .
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Zu "I(rlterien" , h-r.nkt ) z

vVir verwej-sen auf unsere Stellungnahme zu "Probleme", Punkt 1)
und. können kej-ne Wege zrl einer weiteren "fntegration von SoI-
d.aten und Pfarrern in d-ie land-eski-rchllchen Strukturen"
erkennen.

t, Zu "Veränd-erungen'r :

Daroit wird. eine neue X.tilitärseelsorge gewollt, .d.ie sich in allen
Punkten von d-er d-erzeitigen r:lterscheid.et. Dazu soIIte bed,acht
werd-en, d-aß sich d.ie Ord.nung d.er bestehend.en L[ilitärseelsorge
im Ganzen bewäbrt hat und ei.ae Umord-nung vom Staat wegen d-er

Gleichbehand.Iung d-er Konfessionen nur bei gleicb.zeitiger Um-

wandlung d-er katholischen Militärseelsorge erwartet werd-en kan:r"

fm einzelnen:
fn Fragen d-er "Dienstauf sicht, Verwaltung und- Finanzen" haben

d.ie Länd.eskirchen und- d-ie Gesamtkirche jed.en vrünschbaren u:r.d-

notwend.igen Einfluß bei d-en d.erzeit güItigen Ord.nungen.

Daß d.er rtSond-erstatus d.er Militärpfarrer" d-ie rechte Wahrnehmung

d.es kirchlichen Äuftrags nicht beeinträcb.tigen muß, zeigen
Universitätsprofessoren, hauptarntliche Reli-gionslehrer, Pfarrer
an Justj-zvollzugsanstalten u.a. in ihren Sond-erstatus.
Die "Wahrnehmuag des Dienstes d-er Kirche uater d.en Sold.aten
d.urch Pfarrer in. Iand-eskirchlichen Dienst" ist seit Beginn d-er

Bund.eswehr (And.ernach) d.r:rch Stand.ortpfarrer im Nebenamt prakti-
ziert word.en. Diese Praxis kann nicbt auf d.ie gesamte Bund-eswehr

übertragen werd.en (Truppenbegleitung bei Übung€Dr im I\,ianöver,
im Ausland., Unterricht/Irehraufträge an Schulen u:nd- Universitäten
d.er Bund-eswehr, Integrierte Seelsorge in Einsatzverbänd-en 11. ä" ) .

Die l\lilitärpfarrer blelben auch in ihrem "Sonderstatus'r Pfarrer
ihrer Land-eskirche (in Lenr- und. Antszucht), d.ie ll.u.r auf Zeit
beurlaubt sind- und zivilen Status'haben.
"Dienstauf sicht und- fachspezifische Förd-eru:ng d-r:rch d-ie Landes-
kirchen'r erf ord-erten u.a. d-ie Einrichtuag d-er "Einweisungs- tmd-

Fortbild"ulgslebrgärrgeil statt ntrr von einer Stelle an Cer

Sozialakad-emie d-er E-vang. Kirche in DeutschlanC 1n Fried.ewald
d"ann in j e d, e r LanCeskir:he d-er EIO

Die "Vertretr:-ng d-es Dienstes d-er Kircb.e unter den Soldaten
gegenüber d-er Brrnd.eswehr rrnd- d-er Bund-esrepublik Deutschland"
ist d.erzeit "von d-en Lanöeskirchen in gemeinsamer Absprache

über d-j-e Eru" zufried.enstellend. geregelt.
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Der Vorschlag 1m letzten Absatz d.er Resolution erschej-nt
d.urchaus berechtigt, aber nicht prakrikabelr wäs d.en voII-
ziehbaren Sprachgebrauch und- d-ie Paralletität zvx
katholischen [iititärseelsorge angeht .

Mit freu:rd-lichen Grüßen

(Ernst MitteIma..) (Hermat'n Wagner)

Unser bisheriges, angemietetes Dienstgeböude muß der Neugestaitung der

Godesberger Allee weichen und wird abgerissen.

l.lir ziehen zwischen Heihnachten und Neujahr um. Und weil uns daran liegt,
daß die bestehende lebendige Verbindung von Ihnen zu uns nicht das biblische
Schicksal von Sprüche 1,28 erleidet ("Dann werden sie nach mir rufen,
aber ich werde nicht antworten; sie werden mich suchen und nicht finden."),
sagen wir Ihnen hiermit, wo Sie uns im neuen Jahr 1990 erfolgreich rufen
und finden können:

Argelanderstraße 105

5300 Bonn 1

Telefon: (02 28) 12 - 1

EVANGELISCHES KIRCHENAMT
. für die Bundeswehr

Beachten Sie für einen Besuch bei

Ermekei Istraße 27 er folgt (bittr:
Wegeskizze). Sie benötigen - wie

den Dienst- bzw. Personalausweis.

5300Bonn2, im Dezember 1989
Godesbcrgcr Allcc 1074

€Post: (0228) 233094 t
€ Bw: 3422 I

uns, daß Eingang und Einfahrt über die

orientieren Sie sich anhand der

beim Besuch von Bundesministerien üblich -
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Dietrich-Bonhoe f f er-Verein
- Der Vorstanc -
Dr. Karl Martin
Am Heienbers 4
6200 \diesbaden ,den 24. Oktober 1989

Herrn
Ernst MiLteInnann, Dekan
Unter den Eichen 2

6200 Lliesbaden

Herrn
Herrnann 1,{agner, KR Dekan
Joh. -Seb. -Bach-Str. 45a
801 2 0ttobrunn

Sehr ver.e{rrte Ehrenmitglieder des Dietrich-Bonhoef f er-Vereins !

Ihr Brief vom 6. August 1989, der an a1le Mitglieder des
Dietrich-Bonhoeffer-Vereins ( DBV ) gerichtet ist und mit dem
Sie sich an der Diskussion der Resolution des DBV vom 25. Februar
1989 beteiligen, ist von uns al1en mlt großer Aufmerksamkeit
gelesen worden. Sie beide haben über 20 Jahre in verantwort-
llcher Position in der Militärseelsorge mitgearbeltet. Weil
der DBV weiß, daß Ihnen beiden an einer fruchtbaren Gestaltung
des Dienstes der Kirche unter den Soldaten gelegen ist, hat
die Mitgliederversammlung Ihnen beiden die Ehrenrnitgliedschaft
des Vereins angetragen. Wir danken Ihnen dafür, daß Sie uns
a1len Ihre Uberlegungen und Anfragen, Jhre Erfahrungen und
Argumente mitgeteilt haben.

A1s entscheidende Gemeinsamkeit, die uns verbindet, sehen wir
die Auffassung, daß der Begriff "Dienst der Kirche unter den
Soldaten" nicht nur beliebiges Etikett ist, sondern eine ein-
zuLösende Konzeption für die Arbeit der Militärseelsorge dar-
sce11t. Von dieser Konzeption her haben Sie Ihre eigene Ar-
beit während Ihres über 20-jahrigen Dienstes verstanden. Gerade
weil Sie sich dieser Konzeption verpflichtet füh1en, nehmen
Si e auch die Defizite wahr, die die gegenwärtige MiliLärseel-
sorBe-Praxis aufweist. So deuten Sie oo, daß Staatsvertrag und
Kirchengesetz zur Militärseelsorge "eine Versuchung zür An-
passung darstellen können". "Eine I VerselbständigunB der Mili-
tärseelsorge-Hierarchie' kann nur dann eintreten, wenn die
landes- unä gesamtkirchlichen Verantwortungsgrernien ihren
Pf lichten für den Dienst der Klrche unter den Soldaten nicht
ausreichend nachkomnen. " Daß dle kirchllchen Verantwortungs-
gremien für dle i'I ilitärseelsorge ihren Pflichten nicht aus-
reichend nachkommen, behaupten Sie nicht, schließen es aber
auch nicht aus. " 'i'langel nde landeskirchl j,che Kenntni sse und
Einflußmöglichkeiten' können gegebenenfalls den Lancleskirchen
anpelasLeL werden. "
Sie schreiben: "Der Militärpfarrer lst gewiesen durch das
Kirchengesetz, sich am Leben in der 0rtsgemeinde integriert
zu beteiligen, bei der der personale Seelsorgebereich gebjl-
def ist (Kirchcnvorsl and Pr-ed iottrrrnrrs. Pfarrkonferenzen des
Dekanats u.a. ) ." \ryir Iragen: \ras ist mi L den 1"1i titärpfarrern,
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Solche Versäumnisse werfen kein gutes Licht auf die Wahrnehmung
der Verantwortung für die MilitärseeLsorge durch die Landes-
kirchen. Sie machen rnit Recht darauf auf merksam. \dir f ragen:
Wie konnte es geschehen, daß solche Versäumnisse Jahrzehnte
unbemerkt blieben? Wirft die Tatsache, daß die Militärpfarrer
ohne personale Seelsorgebereiche genauso in ihren Standorten
arbeiten wie ihre Ko11egen, nicht ein bezeichnendes Licht auf
den Stellenwert der personalen Seelsorgebereiche für die Praxis?
Zeigt sich nicht auf diese Weise, daß die personalen Seelsorge-
berelche keineswegs - wie es die "Durchführungsbestimmungen
für die Militärseelsorge in der Evangelischen Kirche in Hessen
ur\d Nassau" wo11en - die den A11tag bestlmmende, unverzicht-
bdre Basisstruktur für die Arbeit der Militärseelsorse sind?

A NT\^/ ORTSCII?,FI3EN MIf RIICKFR hGEN
an deren Standort noch kein personaler Seelsorgebereich ge-
bildet 1st? In den "Durchführungsbestimmungen für die MiliLar_
seel sorpe in der Evanpel i schen Kirche in Hessen und Nassautt"' -"b
heißt es lapidar: "Die M11itärseelsorge wird in der Evarrge-
lischen Kirche in Hessen und Nassau in personalen Seelsorge-
bereichen wahrgenommen." Trotzdem sind in Hessen und Nassau
his herrfe länc^- -:^r-'+ ^^ ^l1en StandorLen die nersonalenrrE; JL llf LllL Oll 4f LEll JLdItUUI LL.. t-. --..-
Seelsoroebereiche einperichtet. Und wo sie cinocrir-htcf sind.....ö".,,6Jfr|u,

gibt es - nebenbei gesagt - Fä11e, wo diese Seelsorgebereiche
nicht a1le Soldaten des Standortes erfassen.

Der Status des Militärpfarrers wirft große Problerne auf.
Der Militärpfarrer ist mit seinem Status nicht in die kirchliche
Struktur der personalen Seelsorgebereiche verbindlich einge-
bunden. Sie schreiben: "Di-e Militärofarrer bleiben auch in ihrem
'Sonderstatust Pfarrer ihrer Land""kirche (in Lehr- und
Amt szrrcht ) - 11 ie nur auf Zeit beurlaubt sind und zivilen Status
haben. " \nlir f ragen: I^/ie konnte es geschehen, daß der neue Evang.
ü/ehrbereichsdekan IV in Mainz Horst Scheffler von seiner
rheini-schen Landeskirche entlassen statt nur beurlaubt wurde?
Für ihn ist irn Augenblick keine Landeskirche mehr zusLändig.
Itler übt jetzt für ihn die Lehr- und Amtszucht aus? Sind nicht
f ür ei-nen hlehrberei-chsdekan die Möglichkeiten, entweder aus
dem Dienst der Militärseelsorge gemäß $ 23 Militärseel-
sorgevertrag entlassen zu werden oder selbst um Entlassüng
ztr bitten, faktisch eingeschränkt? Kann so nicht unter der Hand
aus der ttVersuchung zvr Anpassung" ein "A.rpassungszwangtt werden?

Auch hier werfen die Versäumnisse - konkret: der rheinischen
Kirche - kein gutes Licht auf dj-e l,rlahrnehmung der Verantwortung
für die Militärseelsorge durch die Landeskirchen. Und auch hier
müssen wir fragen: !{ie ist so etwas - und sei es auch nur in
einem Fa11 - möglich? Wie kann jernand Wehrbereichsdekan sein
und danit in verant\^/ortlicher Position, der selbst in keinem
:i,.1 ciamit in verantwortlicher Position, der selbst in keinem
landeskirchlichen Dienstverhä1tnis mehr steht? Die Problematik,
daß Mi1itärpfarrer von den Landeskirchen entlassen statt nur
beurlaubt werden, ergibt sich zwar nur für die Militärdekane
mit Leltungsfunktion, die vom Staat in das Bundesbeamtenver-
hä1tnis auf Lebenszeit übernomnen werden. Aber wäre nlcht gerade
für diesen Personenkreis, der auf die Gestaltung des Alltags
der llj 1itärseelsorge einen wesentlichen Einfl-uß hat, die landes-
kirctrliche Bindung besonders wichtig? Müssen nicht gerade auf
diesen Personenkreis die Bestimrnungen in den SS I5-23 des
Kirchengesetzes zur Regelung der evangelischen Militärseelsorge
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in der Bundesrepublik Deutsch-Land angewandt werden, die auf
die fortdauernde Zugehörigkeit der Militärgeistlichen zu ihren
Landeskirchen und auf die aufrechtzuerhaltende "Gemeinschaft
zwischen den Militäreeistlichen und ihren Glledkirchen"
abzielen?

Und noch etwas sei angenerkt: Aus dem Schlußprotokoll zum
flilitärseelsorgevertrag geht hervor, daß die Gliedkirchen das
Rer'ht h:hcn d-Le Einführuns der Mi l'i Lärpeistl'i chen in ihrL | | q u e rr t

kirchliches Amt selbst vorzunehmen. Zu Artikel I2 Absatz 1

Nr. I des Militärseelsorgevertrages heißt es irn Schluproto-
koll wörtlich: "Behä1t sich eine Gliedkirche vor. einem Mili-
tärgeistlichen das klrchliche Amt durch einen anderen Geist-
lichen (a1s den Militärbischof ; K.M.) zu übertragen, so
hete'i 1i st si ch der Militärblschof an der Einf iihrrrnp - in dem-^b" ... s..bt

er den Militärgeistlichen begrüßt und und ihm dle kirchliche
Anstellungsurkunde übergibt." Ich selbst bin 6 Jahre in der
Militärseelsorge als Militärpfarrer tätig gewesen. Ich kann
mich in dleser ZetL und auch in den Jahren danach, soweit ich
es verfolsen konnte- n'icht an einen einzisen Fa11 erinnern,"-^ö-"
\,{o eine Landeskirche von ihrem Recht Gebrauch gemacht und einen
Militärgeistlichen selbst in sein Amt - dann natür1ich unter
Mitwirkung des Militärbischofs - eingeführt hätte. Immer hat
die Militärseelsorge die Amtseinführung vorgenommen. Und an
manchem Gottesdienst zür Arntseinführung \,'/ar die Landeskirche
noch nicht einmal durch einen Vertreter beteiligt. 1,{ir
fragen: Welches Verständnis von Verantworfrnp zci or si-ch
hinter einer so sehandhabten Praxis?

Verehrte Ehrenmitglieder, unser Arnt a1s Geistliche und Pfarrer
ist im Kern immer ein Verkündigungsarnt. Das Evangelium so11
ausgerichtet werden. Das Evangelium erschließt sich a1s Inhalt,
a1s ethische 0rientierung, aIs gemeinsame Lernerfahrung und
von einer Gemeinschaft getragene Lebensbewältigung. Die Grund-
frage ist, ob die Militärseelsorge in ihrer gegenwärtigen Ver-
faßtheit diesen ihren Grundauftrag - den sie mit der Gesamt-
kirche gemeinsam hat - immer durchhalten kann. Indem ich diese
Frage aufwerfe, möchte ich niemand verdächtigen, möchte niemandem
gute Absichten oder gute Arbeit in der Militärseelsorge be-
streiten. Urgekehrt darf der Verweis auf einzelne, die in der
Militärseelsorge mutig an ihrer theologischen Identität fest-
halten, nichL dazu benutzt werden, die Frage nach den Inhalten
arrf d i e Dersönlich-individuelle Ebene zu beschränken. Auf der
persön1ich-individuellen Ebene geht es um die Verantwortung,
die ich vor Gott für mich selbst und für meine Arbelt habe.
Auf der Ebene der institutionellen Verfaßtheit geht es um
gemeinsame Verantwortung, Verantwortung fürelnander und mit-
einander.
Um sofort dem Einwand der Voreingenonmenheit zv begegnen, möchtc:
lch mich nicht auf eigene Erfahrungen, sondern auf jüngste
Beobachtungen eines Kollegen in der Militärseelsorge abstützen.
Der Wissenschaftliche Direktor an cler Führungsalcademie Cer-
Bundeswehr in Liamburg, Fachgruppe Sr.tzialwlssenschafLen, Dr.
\.\rilfried Gerhard, hat in der Reihe "Streltkräfte im \v'ande1 der
Gesellschaft" jn Band 2 "y1i11tär a1s Lebenswelt", Verlag Leske
und Budrich, Opladen 1988, S. I29 - I47 einen wlchtigen ,A,ufsatz
unter dem Titel " ' .gesegnet sei, was abschreckt'?
l{irklichkeitsbearbeitung und Moralproduktion in den Streit-
kräften - das Beispiel evangelische Mi1j.tärseelsorge" \'er--
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öffentlicht. \,{ilfried Gerhard fragt in diesem Aufsatz, in
welcher Weise cias in den Streitkräften "subsystemar
ausdif f er enzierte institutionelle Sinnzentrum" Militärseelsorge
die Auf gabe "Wirklichkeitsbearhe'i trrno rrnd Moralproduktion"
wahrnimmt.

Dle Untersuchung kommL zu fo1g. Ergebnis: "Die evangelische
Militärseelsorge nun - das ist das Resultat dieser Untersuchung
- nimmt die emanzipatlonskritischen Elemente der politischen
Gegenwartskultur vo11 auf, während sie deren nicht minder
stilbildende industrialisrnuskritischen Elernente bis auf einise
- in gelegentlichen Aphoismen zum Ausdruck kommende
Selbstzweifel '1inks' liegen 1äßt. Die Konsequenz ist eine
Militärseelsorgedoktrin, die über die Bekräftigung der
Notwendigkeit gesellschaftlicher Grundwerte dem militärischen
Bedürfnis nach Geschlossenheit und Homogenität genauso entgegen
komnt wie sie sich über die Formulierung sicherheitspolitischer
^r nf. r-errmentati oncn dern Gesoräch mit derJ L d L U ö - q U W - n r b u rlr s r r L o L r v ll I r l

"industrialismuakritischen' Friedensbewegung und darnit der Suche
nach einem neuen sicherheitspolitischen Konsens verschließt"
(a.a.0., S. 144 f .).

Seine Beobachtungen hat l,'/ilf ried Gerhard 19BB veröf f entlicht.
Sid reichen bis in die jüngste ZeiL. 1985 hat Heinz-Georg Binder
seln Amt a1s Militärbischof angetreten. Die ersten 100 Tage
seiner Amtsführung sind 1ängst vorbei. Von einzelnen Verant-
wortlichen in der Militärseelsorge zuviel zu erhoffen, ist
genauso unbil1ig, wie es unredlich ist, wenigen Einzelnen die
Versäumnisse und Fehlentwicklungen anzulasten. Das Problem muß
auf der Ebene institutioneller Verfaßtheit und gemeinsamer
Verantwortung gesehen werden. In den methodischen Vorbemerkungen
ztr seinern Aufsatz denkt hrilfried Gerhard in der gleichen
Richtung, wenn er schreibt: t'Die besonderen strukturellen
Bedingungen der Militärseelsorge - personelle Permanenz an der
Spitze und personelle Mobilität an der Basis (Mi1itärpfarrer
ohne Leitungsaufgaben sind Beamte auf Zeitl) - machen zudem
bezüglich ihrer institutionellen Elite ein hohes Maß kognitiver
Konsonanz in der hlahrnehmung der gesellschaftlichen und poli-
tischen Idirklichkeit wahrscheinlich. Die Außerungen ihrer
Mitglieder dürfen damit als wechselseitig interpretations-
fähig unterstellt werden" (a.a.0., S. 130).

Ein hohes Maß an kognitiver Konsonanz Iäßt sich nur auf dem
Vleg intensiver, häufiger Kommunikation erreichen. Das ist die
eine Seite und betrifft die interne Kommunikation, besonders
an der Spitze der Institution. Auf der anderen Seite weist die
Militärseelsorge in j,hrer: Außenkommunikation große DefiziLe
auf. Damit rneine ich nicht nur die unzureichende Kommunikation
mit den Landeskirchen auf den Ebenen der Geneinden, Dekanate
und der Gesamt-Landeskirchen. Ebensowenig so11 nur die unzu-
reichende Zugänglichkeit für Presse und Offentlichkeit ange-
sprochen rn'erden. Auch in ihrer eigentlichen Arbeit vernach-
1ässigt die lli1itärseelsorge die Aullenkommunikation. D.h. sj-e
verlaaert sewisse Probleme von SoldaLen - und damit natür1i-chö-_ " ö- -

auch die Soldaten, die diese Probl.eme haben - nental in ein
Außerha1b. um sich anschließend mit diesen Problemen und rnit
diesen Soldaten nicht mehr zu befassen. So geschehen bei dem
sogenannten Immendinger Gruppengelöbnis 1985. Damals gaben
mehrere Imnendinger Rekruten vor ihrem Ge1öbnis folgende Er-
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r'1:-"-^ ^L' "\m 12.11.85 geloben wir, der Bundesrepublik^ror urr6 4u. t

Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des
deutschen Volkes tapfer zLt verteidigen. Aufgrund unserer
persönlichen Gewissensentscheidung sehen wir uns an dieses
Gelöbnis nur gebunden, wenn die Bundesrepubl ik Deutschland
und ihre Verbündeten keine Atorn-, biologischen sowle chemischen
Waffen einsetzen. " Weitere Tnformationen zum Immendinger
Truppengelöbnis in: Karl Martin (Hrsg. ) , Frieden statt Sicher-
heit - Von der Militärseelsorge zvm Dienst der Kirche unter
den Soldaten, Gütersloh 1989, 5.23 ft.

Die Inmendinger Rekruten haben rnit persönlichern Mut eine zentrale
ethische Frage des Soldatseins in Atomzeitalter aufgeworfen.
Sle sind aufgrund ihres Ge1öbnisvorbehalts in große Schwierig-
keiten gekommen und hatten von Seiten der Bundewehr her schwere
Repressalien aüszuhalten. Die Militärseelsorge hat zu. diesen
ganzen Vorgängen, die sich über viele Monate hinzogen, geschwie-
gen. Um die in die Angelegenheit verwickelten Soldaten hat sie
sich nicht gekümmert. Wie so11 ein solches Verhalten - genauer:

Nicht-Verhalten - der Militärseelsorge verständlich werden?
\,rlie kann eine f nstitution, die von der Kirche beauf tragt ist,
sich eigens um die Soldaten und ihre Probleme zu kümmern, zu
Vorgängen schweigen, die zenLral heutiges Soldatsein betreffen?
Wie kann eine solche Institution dle betroffenen Soldaten in
einer Situation des Gewissenskonflikts und der Bedrängnis ohne
jede Hiffe und Begleitung lassen? l{arum wird nicht wenigstens
nachträglich das Thema aufgegriffen und aufgearbei tet? \{ie kann
nan - einmal aufgeworfen - diesem Thema ausweichen, obwohl sich
das Therna bei jedem Gelöbnlsunterricht, bei jedem Ge1öbnis-
gottesdienst aufdrängt? Ist es nicht so: In Zeiten des Krieges
werden lulenschen durch ihr Tun schuldig, während wir jetzt -
noch - in Zeiten 1eben, wo wir durch unser Nicht-Tun, Nicht-
Reden, Schweigen, Verschweigen, Unterlassen Schuld auf uns
laden ? !

Ur:sprünglj-ch war es die Absicht des Dletrich-Bonhoeffer-Vereins
gewesen, in Kooperation mlt der Militärseelsorge die Vereins-
arbeit zu entfalten. Der damalige 1. Vorsitzende des Vereins
Rüdiger Funk führte mit dern Evangelischen Kirchenamt für die
Burrdeswehr diesbe zügLiche Verhandlungen, die aber z\t keinem
Ersebnis führten. Seitdem ist es nur z! pelesentlichen Kontakten
zwischen Dietrich-Bonhoeffer-Verein und Militärseelsorge
gekomnen. Der Vorstand des Vereins hat auf seiner letzten Sitzung
d ie luleinung bekräf tigt, daß eine gemeinsame VeransLalLung
zw:-schen Evang. Hochschulgemeinde bei der Universität der
Bundeswehr in München und Dietri-ch-Bonhoeffer-Verein sehr zo
begrüßen wäre. Ich selbst habe dem Evang. Wehrbereichsdekan
VI in München mej-ne Mitwirkung für den Fa11 angeboten, daß er
eine Diskussion zum Thema Militärseelsorge durchführen möchte.
Gegenüber dem Militärbischof und dem Evang. Wehrberei chsdekan
iV in Mainz haben wir wiederholt den Wunsch zum Ausdruck
^^L*^^L! r^- Dietrich-Bonhoeffer-Verein und seine Arber'-t- inBEUTOLTTL r Usll

den Publikationen der Ml1atärseelsorge einrnal vorsiellen zu
dürfen. Bis jetzt sinri derartige Bemühungen ohrte Echo ge-
blieben.

Lieber Bruder Mittel-rnann, lieber Bruder l,Vagner, wir a1le im
Dietrich-Bonhoeffer-Verein wissen. daß Sie beide sich immmer
für eine Förderurlg des Gesprächs zwlschen a11en Beteiliofen
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und am Thema InLereItiä*ilä eingesetzt haben. ln/ir möchten Sie
bitten, Ihre Bemühungen um einen offenen Dialog fort zIseLzen.
Sie beide haben vielfä1rige Kon!akte hinein in das Leben der
Militärse-etrsorge. von d:ah,er ist niemand besser geeignet a1s
S-ie, neu€. Gespräc,h9impu1se nach den 'verschiedenen Seiten hln
zu vernitteln. Lassen wir es ei nmal dahingestellt sein, ob
in. der K.irche jemal-s ein wirkllcher Konsens zum Thenia
Militärseelsorge bestand. Jedenfalls machen es die gegenwärtigen
umbrüche in Kirche, Polltik und Gesellschaft zt einer neuen
Aufgabe, einen Konsens für den Dienst der Klrche unter. den
Soldaten zt erarbeiten. In die Diskussion müssen dle
verschiedensten Ansichten einfließen. Der
Dietrich-Bonhoeffer-Verein versteht seine Auffassung ztm Thema
Militärseelsorge - auf dem kirchlichen Meinungsspektrum zwischen
vö11iger Abschaffung der Militärseelsorge und dem reinen
status-quo-Denken - als eine mittlere Position. So1lte es nicht
unser a1ler ZieL sein, ein Verständnis des Dienstes der Kirche
unter den Soldaten zu erarbeiten, das von einer großen Mehrheit
in der Kirche inhaltlich und theologisch getragen werden kann?
Soda.Q dann endlich gegenseitige Verdächtigungen aufhören würden
und s\attdessen gegenseitige Solidarität und Geschwisterlichkeit
aufkeimen könnten? Als ZieI ste1le ich mir vor, daß der Dietrich-
Bonhoeffer-Verein für den Dienst der Kirche unter den Soldaten
einen ähnlichen Status bekornmt, wie ihn im Augenblick schon
die Cornelius-Vereinigung (CoV) für die Milirärseelsorge hat.

Haben Sie Dank f ür a1le bisherige Begleitung. I,Vir wünschen uns,
daß Sie uns weiter Gesprächspartner bleiben.

Mit herzlichen Grüßen
Für den Vorstand des DBV

Pfarrer Georg Knöß als Militärseelsorger eingeführt GIESSEN. Mit einem Festgottes-
dienst in der Kapelle auf dem Alten
Friedhof und einem Empfang im
Soldatenheim der Gießener Steu-
benkaserne ist der neue Standort-
pfprrer Georg Knöß in sein Amt
als Militärseelsorger eingeführt
worden.

Militärdekan Horst Scheffler
(Mainz) der die Einführung vor-
nahm. verwies auf das Datum des

Einführungstages. Auf den Tag
zehn Jahre zuvor habe die Nato in
Brüssel den sogenannten Doppel-
beschluß gefaßt, der mit dem
Grundsatz ,,Nachrüsten und Ver-
handeln" die Welt verdndert habe.

Heute werde über das ,,Feindbild"
der Bundeswehr diskutiert. Scheff-
ler bekannte sich zur Institution
Bundeswehr als einem Bestandteil
des Friedensdienstes und nannt€
die Militärseelsorge einen Dienst
in der Bundeswehr.

Milittirpfarrer Georg Knöp ßt neuer Standortpfarrer in Giefon. Militdrde'
kan Horst Scheffler (links) /ührte den 46jährigm Theologen als Nachfolger
oonPfarrerGünlerI(noblauchinseinenneuenTdtigkeitsbereichein.

Foto: Wi,ßner

t-va,l'qe (i s cho Ki c,houzeilwvtov
We1 Ao,^Ä hhb"hcil- l*. uaÄ S4.qI, 83
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Zentrales Thema
ist die ,,Zukunft

der Kirche"
FRANKFURT. Von ..4" wie
,Apartheid" bisrrz" wie,,Zivil-
dienst" reicht die Tagesordnung
der siebten Synode der Evange-
lischen Kirche in Hessen und
Nassau (EKHN), die Präses
Prof. Helmut Gärtner einberu-
fen hat. Die Tagung findet vom
4. bis 8, Dezember im Frankfur-
ter Dominikanerkloster statt.
Schwerpunkte der Beratungen
sind das Thema ,,In der Schöp-
fung leben: Zukunft der Kir-
che" und die Verabschiedung
des Haushaltsplans 1989.

Die rund 200 gewählten und
berufenen Synodalinnen und
Synodalen werden sich im Rah-
men der 39 Punkte umfassen-
den Tagesordnung auch mit Be-
richten der Kirchenleitung über
die derzeitige ,,Situation des Zi-
vildienstes in der EKHN" und
des Militärseelsorgevertrags be-
fassen. Der Synodalvorstand
wird über seine Gespräche mit
verschiedenen Banken wegen
deren Haltung zu Südafrika be-
richten. Dabei geht es um die
Frage der Kündigung kirchli-
cher Gelder bei Anlagegesell.
schaften solcher Banken, die bei
Umschuldungsverhandlungen
mit Pretoria keine politischen
Bedingungen zur Abschaffung
der Apartheid gestellt hatten.
Weitere Themen sind neben
verschiedenen Wahlen,,Model-
le zur Überwindung der Ar-
beitslosigkeit unter Pfarrerin-
nen und Pfarrern", ,,Das künf-
tige Bild des Pfarrers / der Pfar-
ierin", ,,Chancen und Gefahren
der Gentechnologie",,,Modelle
des Gemeindeaufbaus",,,Evan-
gelische Kindertagesstätten"
und .Ziele und Konsequenzen
der Frauendekade".

Synode: Stärkere Integration der Militärseelsorge

lvess"uaiftci \n^r, Aiqks qrüA

2n*\ Kir.tl4u*[ iF\ W%*^ \^.h[^r[4] 3.42 . tqtg

ola h^r EKIIN ,,rt lca,rrl* 4qn n^;l
{'^J dr*
I erT"s
\3'^ln tßü

EKHNbesffi H[ t
um. FRANKFURT (Eig. BerichU

lhe) - Mit nu vier Gegenstimmen
hat die Syaode der Evaagetischen
Kirch€ in Hesseo und Na$au
(EIqü$ den gesantldrchnchen
HaushElt 1900 verabschied€ü. Auf
der Basis dea ebenfalls geülligbn
Kirchensteuerhebesatzec yon aeun
hozent der lohn- uud Einkom-
mensstEuer hat er ein Volrrmen von
6453 Millionen Mrr{c

Die $rnode sprach sich zun Ab
schlt8 ihrer Beratungen aD Fteitag
für eine stärkere Integraüon der Mt-
litärseelsorge in das Cremeindelebert
der Landeskirchen aur. Zahlneiche
Synodale äußerten Bedenken dage-
gen, die Militlirgeistlichen weiterhin
als Beamte dem Bunde.srctteidi-
gungsministerium ztr unterstellen,
berichtete ein EKHN-Sprecher. Die
besondere Organisationsstnrktur
der Militärseelsorge enthalte die
Tenderu zu,verstärkter Isolierung"
und die Gefahr der "Kirche neben
der Kirche", heißt es in einem Be-
richt der Kirchenleitung, den die
mehr als 200 Synodalen zur weiter'
gehenden Diskussion an die Aus-
schtisse verwiesen.

Unter anderem mit Berichten des
Militiirbischots vor der Synode der
Evangelischen Kirche in Deutsch-
land (EKD) oder der Teilnahme von
Beaufhagten der Landeskirchen an
den Pfarrkonferenzen der Militär-
seel sorge könnte dieser theologische
Sonderdienst besser in die Gemein'

dearbeit eingebunden werden, hieß
es in der Diskusslon des Kirrchenpar-
laments. Offen lie8en die EKHN-
Spodalen nach DersteUung der Kir-
chenspree,berr dte hage, ob derVer-
trag über dic Milttärseelsorgp geän-
dert werden solle. Wegen der Refor-
men im Osten habe ctch das alte
Feindbild eigentlich aufgelöst und
die Militiirseelsorge müsse desrre-
gen ihre Aufgabe neu bestimmen,
meinte ein Synodaler.

Mit großer Mehrheit stimmten die
Synodalen zudem -daftir, die Kir-
chenleitung der EKIIN solle sich bei
der EKD für dic Einstellung des
Rüshngsprojekts Jäger 90 einset
zen. "Geisl togtk und ha:ds der
Abschreckwrgl widersprcchen dem
Glauben, heißt es in dem Beschluß
der Kirchenparlamentarier. Die Fi-
nanzmitüel für den Militärjet sollten
statt dessen für Friedens- und Ver-
söhnungsprojekte in Europa ver-
wendet werden. Außerdem müsse
der Etat der Bundeswehr um jähr-
lich mindestens zehn hozent redu-
ziert werden, forderte die Synode in
dem Antrag an die Adresse der Kir'
chenleitung.

Gescheitert ist während der SYn'
ode der Plan,die Kirchenordnur\g zu
ändern und künftig die Amtszeit von
Dekanen, höpeten und dee Kir'
chenpräsidenten an begrenzen und
nur eine Wiederwahl zuzulassea. Die
Anträge verfehlten die Zweidritüel'
mehrheiL
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Errangelischer Pressedienst

Landesdienst Hessen und Nassau

epcl-Landesdienste in
Hannover, Karlsruhe, Kassel, Kiel, München, Speyer, Stuttgart

Nr. 5t t'3. Dezember 1989

eben?I(ann l(irche Solclaten "geLröstetes Getvissen"

Hessen-nassauisctre Kirehensynode diskutier'Le tiber Militärseelsorge
Frankfurt a. M. (gpd). sorange )<eine kircrrriche Lehrent-scheidung für derr Pazifismus aIs öhristliche Ethik getroffen ist,

Seelsorge im Sinne eines
:e Kirchenpräsident He1mut
Dezember, in Frankfurt bei

rgellsclgn, Ki5che in IIesEen und
irseelsorgevertrage.s und eeine

AuswLrkungen auf die Landeskirche. In der Debatte hatte Propst
Helmut Kern (ttainz) die Frage aufgeworfen, ob dle Klrche Soldaten
in einer Armee, die den Eineatz atomarer Massenvernichtungsmittel
nicht ausschließe, noch ein "getröstetes Gewiesen,' geben könne.
Angesichts der wende in osteuropa,und des Endes des "Karten
Krieges" hätte gögenseltige Rüstung ihre Legltimation verloren.
Das Geld für die Rtistung könne heute zu lebenswiehtigeren Zwecken
gebrauchL werden und äie Militärseeieorge sich sinnvÄtrIeren Fragen
zuwenden, rneiute Kern.

In der Diskussion der Synode ging es vor a11en um die Fragel
ob für eine bessere ZusammerrarbeLt von SEanitorLpfarrern urrd
ortsgerneinden clie EKFIN auf eine Revidierung des Lg57 von der
Evangelischeti l(irche j-n DeuLsclil.and (eI(D) und der Bundesrepublik
ratifizierten llilitär.'seelsorgevertrags hinarbeiten solle. laf litär-
dekan l{orst scheffler (ttaiuz) sah darin }leine Notwencligkeit,
meinte aber, daß die Landeskirche Lhre Verantwortung fi.ir die
Mi.litärpfarrer in einem l(irchengesetz deutlicher releln könnte " Im
tibrigen, so scheffler, l<önnte ein Militärpfarrer nui sein, wer
"mit gleichem Herzen" auch Berater von KrLegsdienstver*leigerern
sein könne. Ein Antrag des Synodalen'greldeit naeh lbschaifung des
Beamtenstatus von ttilitärpfarrern und Eingllederung der Milltär-
seeleorgä in dle EKD wurde von detr Synode zur weLteren Beratung an
die Kirchenleltung und eine echon bestehende Arbeitsgruppe der
Synode zum Thema MilitärseelEorgevertrag zurtlckvervriesen.
(734/08.12.1989)

shllnaq lev Kosicr - wdfirhk$fuA - sutrlhl
d r dr
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Frb.itrg.meinschaft Soldatenbetreuung auf dem
,,Gemeindetag unter dem Vort'in Stuttgart
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pfrristen hlei der Bundeswehn

Wenn es schwerfällt,
die Bibel zu lesen
Es gibt unterschiedliche Stile

Jungen Soldaten fällt es oft schwer, in den
Kasernenstuben die Bibel zu lesen, weil
sie Hänseleien befi.irchten. Diese Angsr
führt zugleich z-u der falschen ÜUerzzu-
gung, in der Kaserne ,,der einzige Christ
zu sein." Das wurde bei einer Tagung
unter dem Motto ,"Iunge Christen bei der
Bundeswehr" Anfang Septernber in
Stuttgart hervorgehoben. Das Treffen, an
dem 40.junge Soldaten teilnahmen, wur-
de gemeinsam von der Evangelischen
Allianz in Stuttgart, dem Evangelischen
Jugendwerk in Württemberg, dem
CVJM, der Arbeitsgemeinschaft Solda-
tenseelsorge sowie dem Jugendbund für
Entschiedenes Christentum (EC) veran-
staltet. Der CVJM-Sekretär und Maior
der Reserve, Lutz Frankenberger (Stütt-
gart), erklärte, daß Bibelgruppen von
Soldaten, wie es sie bereits in vielen
Kasernen gebe, eine Hilfe sein könnten,
die Angst zu überwinden. Der Wehrbe-
reichsdekan Ruprecht Graf zu Castell-
Rüdenlrausen (Stuttgart) wies darauf hin,
daß es unterschiedliche Frömmigkeits;
stile gebe. Sie zeigten sich auch bei der
Bundeswehr: ,,Ich warne vor dem Glau-
ben, daß nur wir die wahren Christen
sind." Bei diesem,,Tag der Gemeinschaft
und Zurüstung" erläuterten die Soldaten
ihre Schwierigkeiten, missionarisch in
der Kaserne zu leben. Andere wiesen auf
die Chancen des Dienstes in der Bundes-
wehr hin: ,,Der Gehorsam im Dienst hat
viel zu tun mit dem Gehörsam gegenüber

Auf dem ,,Gerneindetag unter dem'W'ort" in
Stuttgart war auch die Arbeitsgemeinschaft
Soldatenseelsorge unter der Leitung von Pa-
stor Klaus-Dieter Zunke (ehem. Standort-
pfarrer Celie) anwesend. Lebhaftes Interesse
fand der Info-Stand der ags, zu der die gro-
ßen kirchlichen Verbände (w-ie der CVJM,
EC etc.), die Cornelius-Vereinigung (Chri-
sten in der Bundeswehr/CoV) und die Frei-
kirchen gehören. Über einen Besuch des

Info-Standes durch den Generaldekan der
MS, Herrn Reinhard Gramm, und Militärde-
kan Scheel wie Miiitärpfarrer Heller zeigte
sich Pastor Zünke sehr erfreut. Besondere

Anerkennung durch ihn fand der Einsatz
einiger junger Soldaten, die sich auf seine

Bitte hin am ,,Festzug für Mutmacher" betei-
ligten. Mit erheblicher Mühe wurde eine Ka-
serneneinfahrt mit Mauer, Schranke und
schwarz-rot-goldenem Schilderhäuschen
nachgebaut und auf die z.Zt. 125 Soidatenbi-
belkreise in den Kasernen mit einem Spruch-
band bei diesem Festzug hingewiesen. Durch
die Teilnahme an dieser oder ähnlichen Ver-
anstaltungen versucht die ags, angehende

Soldaten im Vorfeld der Kaserne zu erret'
chen, zu Vorbereitungsseminaren und Mitar-
beit in der Kaserne einzuladen. A

ffi=5ä@.S

Gemeindetag unter demVlott - Einzug der Soldaten
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üilitärseelsorgevertrag von '1957

I{iederaufrüstung

Die Diskussion in der Evangelischen Kirche
in Hessen und Nassau (EKHN)

Wir sind damit nicht nur bei einem Thema
von damals, denn bis zum heutigen Tag hal-
ten die Auseinandersetzungen darüber an.
Für die einen ist er "ein Vertrag, wie es
ihn in keinen anderen Land der Welt gibt,

das Maximum des Erreichbaren", für die
anderen "eine falsche Weichenstellfng", ja
"das Portal zu einer der NATO velbundenen
westdeutschen'Militärkirche"', und die
Zustimmung auch der DDR-Synodalen und
Landeskirchen "markantestes Beispiel
einer naiven Blindheit".

Bej- aller Problematik des Vorgangs werden
wir uns der EKHN in ihrem Bemühen um Klar-
heit nicht zu schämen brauchen. Wir haben,
wohl einmalig in der Bundesrepublik, eine
außerordentliche Synode in Mainz haupt-
sächlich zu diesem Thena gehalten mit pro-
minenten Gastrednern: PräIat Kunst aus
Bonn, Beauftragter der EKD am Sitz der
Bundesregierung, der den Vertrag ausgehan-
delt hatte, und als Vertreter derer, die
ihm nicht zustimmen konnten, Professor
Heinrich Vogel aus Beflin. Das Ganze ver-
lief auf einem hohen und durchaus sachli-
chen Niveau. Daß dafür soviel Zeit und
Kraft - volle 1 1 /2 Tage - aufgewandt wur-
den, hing naturgernäß mit der Haltung un-
seres Kirehenpräsidenten zusamnen, der von
Anfang an vor diesem Weg gewarnt hatte.
Dabei hat er die Aufgabe der Militärseel-
rlal-aro qol l^rc{- I'qi nocr^rocc ahryol chnf ahcr orv J.v---__ 
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wollte aLles vernieden sehen, was die Kir-
ehe in die Versuchung einer Abhängigkeit
von staatlichen Zielen und Interessen
bringen könnte. Ich hatte selbst im Auf-
trag der Kirchenleitung im letzten Stadium
der Verhandlungen bei einer entscheidenden
Besprechunq der Vertreter aIler Landesklr-
chen in Bonn clrei Voraussetzungen für die
Zustimmung unserer Lei-tung vorzuhringen:
Keine Militärkirchengerneinden und kein
hauptamtlicher Militärbischof, da es nicht
',r'ieCer: zu eire:- 5ql h-cf änd j gqn Mi 1i.tär:k ir-
che friiherer zeiten kommen dürfe. Beides
u.'t:::de r.'.tg zrr6ac!:ndan llnsere df i tte F6r-
4err-trrT a"ba.' l4ai n B'rn4esh.,antenStatlrS f iir:
l{ilitärpfe:.::e: --':-i .dcr;=:'ie, urft sie gerade

in diesem prekären Bereich vor einer dop-
pelten Loyalität zwischen Kirche und Staat
zu bewahren, wurde von keiner der anderen
Kirchen unterstützt. Deren Beauftragte
es waren gewichtige Namen darunter - hat-
ten keinerlei Verständnis für unsere Be-
denken (Religionsstudienräte und Theolo-
gieprofessoren seien doch auch Staatsbe-
amte! ) und in der Schlußabstimmung, zu der
zum Glück auch der Vertreter des Rheinlan-
des noch hinzugekommen war, blieben unsere
beiden Gegenstirnmen allein gegen aLle an-
deren. So ist dies denn bis heute der kri-
tische Punkt geblieben, der inmer wieder
einmal die Forderung zvr Abänderung des
Vertrags Iaut werden Iäßt. So problenlos
al-so erschien damals der großen Mehrheit
der Kirchenleitungen diese Frage. Wir ver-
dankten es zweifellos Martin Niemö11er,
wenn wir darin sensibler geworden \^raren.
Zu einer Ablehnung konnte sich freilich
die Mehrheit auch unserer Synode nicht
entschließen. Dabei spielte gewiß auch
eine Rolle, daß alle anderen Gliedkirchen
bereits zugestinmt hatten, zuneist durch
Beschluß ihrer Kirchenleitungen. Sollten
wir als einzige aus der Gemeinsamkeit her-
austreten und mit welchen Folgen? So kam
es zur Zustimrnung nit 1 08 gegen 63 Stim-
men, immerhin keiner ganz geringen ZahI
von Gegenstinmen. Ich habe bald danach
gastweise an der Synode einer anderen Kir-
che teilgenommen, wo die Kirchenleitung,
die schon zugestimmt hatte, die Sache noch
der Synode vorlegte. Das Ja erfolgte bei
zwei Gegenstimmen und drei Enthaltungen,
und der Punkt war binnen 1 0 Minuten erl.e-
digt. Man mag zur Sachentscheidung denken,
wie man wiIl, die EKHN hat sich wenigstens
redlich gemüht zu fragen, welches Zeugnis
ihr hier wohJ- geboten sei.

Aber dies war im Grunde nur ein Vorspiel
zu dem, was dann auf uns zukam. Schon in
der Debatte um den Vertrag klang €s, be-
sonders bei NiemölLer und Heinrich Vogel
äD, daß ja ungleich wichtiger als das
"wie" der piiiitärseeisurge das "was", äJ-so
ihr Inhalt sei, was denn der Pfarrer den
Soidaten zu sagen habe, wenn etwa die sich
abzeichnende Ausstattung mit atomaren Ver-
nichtungsmitteln Wirklichi<eit werden
sollte. Darf ein Militärpfarrer an dieser
Frage vorbeigehen, darf er fragende Solda-
ts: ?uro Gehorsarn ernahnen, oder muß er
n:-cht Gewissen r*ecken: Es gibt Grenzen des
Gehorsam!? Und vrir<l er dies dann gerade
als Staatsbearnter tun können?

Die Debatte um die atomaren Massenvernich-
tungsmittel ist in jenen Jahren in der
sanzen llundesrepublik rnit großer Leiden-
schaft qeführt worden. Sie wurde im beson-
deren zur Entscheidun"qsfraqe für Christen

lDer
die
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und Kirche. Die Auseinandersetzungen kul-
minierten 1958, als im März der Bundestag
gegen den Widerstand der Opposition die
Ausrüstung der Bundeswehr nit "modernsten
Waffen", wie es hieß, freigab, und einen
Monat später die EKD-Synode ihre als "Ohn-
machtsformel" in die Geschichte eingegan-
gene Erklärung beschloß, in der es arn Ende
hieß: "Die unter uns bestehenden Gegen-
sätze in der Beurteilung der atomaren $laf-
fen sind tief. Sie reichen von der Über-
zeugung, daß schon die Herstellung und Be-
reithaltung von Massenvernichtungsmitteln
a1ler Art Sünde vor Gott ist, bis zu der
Überzeugung, daß Situationen denkbar sind,
in denen in der Pflicht zur r&erteidigung
der Widerstand mit gleichweitigen Waffen
vor Gott verantwortet werden kann. Wir
bleiben unter dem Evangelium zusammen und
nühen uns um die Überwindung dieser Gegen-
sätze. "

Die Auseinandersetzung beherrschte auch
manche landeskirchlichen Synoden, und mit
besonderer Intensität die der EKHN, deren
Präsident wohl der profilierteste Sprecher
der Ablehnenden war. An ihm und seinem
Zeugnis spitzten sich die Dinge beispiel-
haft zlJ, und dies insbesondere noch da-
durch, daß der langjährige Präses nicht
nur der jetzigen Synode, sondern schon der
nassau-hessischen Bekenntnissynoden in der
Kirchenkampfzeit., Dr. Hans Wilhelmi, Bun-
destagsabgeordneter der CDU war und bei
aller Verbundenheit und Loyalität zu Nie-
möIler in diesem Krisenjahr 1958 geradezu
sein Antipode wurde.

Ich kann die erregenden Synodaltagungen
hier nicht nachzeichnen. Nur zwei Punkte
seien herausgehoben, wei1 sie exemplarisch
waren und bis heute aktuell Eeblieben
sinci. Das erste war, daß die, die die Mas-
senvernichtungsmittel verwarfen, darin
eine Frage des Bekennens oder Verleugnens
Jesu Christi" d. h" alsc den status con-
fessicnis gegeben sahen. Das warf 'genn ich
rechrt sehe,, seit cer Barmer: Theologischen
Erklän:ng 1934 noch nieht r+iede:: gesche-
hen" Begonnen hatten damit keineswegs erst
die Kirchlichen Bruqerscl:aften" di-e in in-
rer Anfrage an dre EKD-S:rnode die Bejahung
der Atomwaffen als "Verleugnung alJ-er drei
Artikel des christlichen Glaubens" und in
ihrer Frankfurter ErkJ-ärung vom Oktober
1958 den "Standpunkt der D{eutrafität in
dieser von uns als Sünde erkannten Sache
(al) mit dem Bekenntnis zu Jesus Christus
unvereinbar" bezeichnet hatten. Schon in
ApriI 1957 hatten die Dekane der sechs

theologischen Fakultäten in der DDR, denen
sich dann die Bischöfe aller Gliedkirchen
dort mit Bischof Dibelius an der Spitze
anschlossen, zur "radikalen Verwerfung der
Massenvernichtungsmittel" aufgerufen und
gesagt: "In ihnen werden Gottes Gaben, der
menschliche Verstand wie die Kräfte der
Natur, nißbraucht, der Mensch, der
Gottes Ebenbild ist und für den Christus
gestorben und auferstanden ist, verraten"
und "die Güte des Schöpfers selbst 9e1ä-
stert. Wir warnen davor, in dieser Sache
mitzumachen." Diese rrklärung hatte sich
die Kirchenleitung im Mai 1957 einstimmig
zu eigen gemacht und es als Aufgabe der
christlichen Verkündigung bezeichnet,
"alle Menschen davor zu warnen, daß sie
durch Beteiligung an der Herstellung und
Anwendung der nodernen Massenvernichtungs-
mittel Gottes Gabe miBbrauchen, Gottes
Güte lästern und Gottes Ebenbild verra-
ten". Auf diesen Beschluß konnte sich Nie-
mölIer inmer wieder berufen, zumal ihn der
Präses mit gefaßt hatte. Dieser aber bean-
standete, von den Warnern werde ein Abso-
lutheitsanspruch erhoben und aus einer
Frage der politischen Vernunft, wie der
Friede ztJ sichern sei, eine Sache des
Glaubens gemacht. Kann es in einer
ethisch-politischen Frage überhaupt letzte
Entscheidungen des Bekennens oder Verleug-
nens Christi geben? Die Frage ist mit uns
gegangen bis in r.lnsere TaEe. Erst als der
Lutherische Weltbund - gerade die lutheri-
sche Seite, die immer über der Trennung
beider Bereiche wachte! - es 1971 wagte,
im Blick auf die Apartheid von status con-
fessionis zu sprechen, hat es viele auf-
horchen lassen und in ihrem Urteil über
vermeintlichen Mißbrauch des Evangeliums
vorsichtiger gernacht. Unsere EKHN hat wohl
an ihrem Teil zu der Erkenntnis mitgehol-
fen, daß die christliche Kirche weder die
Fragen, in denen das neue Bezeugen gefor-
dert sein wird, noch die Grenzen, inner-
halb deren es allein um Glaubensentschei-
dungen gehen könne, von sich aus besLinimt.

Noch in einer zweiten F.{insic}rt w&r die
Kcntroverse beispj.e)-haft. Niemö.1-Ler halte
in eine:: öffentlichen K.i:ndgebung die, die
ihr Vertrauen auf Massenvernichtungsrnittel
setzterr., praktische Aiheisten genannt.
Präses Wil-he]mi, tief verl.etzt, weii ihm
der KirchenpräsicienL seinen Glauben abge-
sprochen und auch an den Wi}len der EKD-
Synode: "wir bleiben unter dem EvanEelium
zusammen" mißachtet. habe, brachte den Kon-
flikt auf die Tagesordnung der Dezember-
synode 1958, da dies nicht ungeklärt im
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Damit endete praktisch die Atomdebatte
auch in der EKHN. Wir hatten einander
nicht überzeugen können und mußten es
"Iassen anstehen", zumal man ja nach Carl
Friedrich von !^leizsäcker "Mit der Bombe
Ieben" mußte, deren Erfi.ndung nicht rück-
gängig zn machen war. Auch die Auskunft
der Heidelberger Thesen von der Komplernen-
tarität beider Auffassungen konnte das
letzte Wort nicht sein, wie der immer wie-
der aufflammende Streit zeigt, wie lange
das dort verankerte "Noch" (noch verant-
wortbar) denn dauern solle. In der letzten
Synodaldebatte hatte Niemö11er gesagt,
neue Erkenntnisse brauchten ihre Zeit und
in zehn Jahren rverde in der Synode niemand
mehr an die Rechtfertigung atonarer lrlaffen
lgnken. rn der Zeitangabe hat er sich wohl
verschätzt, aber in der Sache hat er recht
behaLten. Ich kenne keinen ernsthaften
Theologen mehr, der so wie damals noch zu
sagen wagte, die Anwendung atomarer Ver-
nichtungsmittel könne im äußersten FaIl
ein Gebot der christlichen Nächstenliebe
sein. Vielleicht haben jene warnenden
Stimmen zum Wachsen der besseren Erkennt-
nis bis in den politischen Raurn hin beige-
tragen.

bis zur Gegenwart so verstanden wird -,
sondern es bedeutet, sie im Namen Christi
von falschen l,leqen zurückzurufen.

des Verfassungsausschusses der EKHN, von
1 955 bis 1972 Stellvertreter des Kirchen-
präsidenten der EKHN.

Raum stehen könne. NiemöIler aber blieb
dabei: Wenn klar und deutlich zu sagen
sei: das ist Sünde, ist gegen den Vlillen
Gottes, dann werde es für den, der davon
betroffen ist, immer verletzend sein. Den-
noch mache er auch mit seinem harten l4ort
niemandem einen menschlich-moralischen
Vorwurf, sondern wolle nur in all-er Ein-
deutigkeit in die Verantwortung vor Gott
rufen. Dies sei auch der Sinn der von ihm
selbst vorgeschlagenen Formel: "wir blei-
ben unter dem Evangelium zusammen": Wir
woll.en einander nicht losl.assen, so tief
auch der Graben zwischen uns ist. Die Sy-
node erklärte am Ende fast einstimmig: "Es
kann und darf keinem G]ied unserer Kirche
das Recht bestritten werden, seine christ-
liche Erkenntnis zu bezeugen"; sie sprach
nur die Erwartung an jeden aus/ "seine
Auffassung so zu vertreten, daß er das Ge-
bot der Liebe gegenüber denen, die seine
Auffassung nicht teilen, nicht verfetzt".
Als die beiden Kontrahenten sich dann vor
der Synode dj.e Hand reichten und diese mit
dem Liedvers antwortete: "Jesu, nimm dich
deiner Glieder ferner noch in Gnaden an",
wurde wiederum etwas Wesentliches deut-
lich: Neues Bekennen der Botschaft, selbst
unter dem letzten Ernst des status confes-
sionis, heißt nicht, )eLzL werden Anders- Oberkirchenrat i-R. D. Karl Herbert, Als-
denkende exkomnuniziert und ihnen der bach-Häihnlein,
Glaube abgesprochen - wir wissen, daß es Mitglied des Friedberger Kirchentages und

E
Oerr 3eihaq voh K4r( lttilr,'+ isl nil lrol(,\utl,,niq^^0, o{es Aulors sulqowtne^ d.v iw h'thaq.
4u Ylrhotn lciInnry, dcv tvw,X F+ ü'tksse^,|^ Nesaü. fi[ryt*{b:\rn^?rWhdil.l , ü1*rrA!-',,41V I'tlc, ltq Lotft At oaf av3uyrll. f\lit{.tf li rlt}Sghh. lYq)>l^&\ .7,Vq,ritg4ql,UY cn 1r114r1gQ+1014 i 1 ltr+ll?Ltf
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scheidungsjahre nach 1945, 408 jleoUtiL überhaupt - immer wie- jsagt ist, und denen, für die das l i Brennpunkten nachzuzeichnen.
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r DAS FRAI{KFT'RTER SOLDATENT'RTEIL

EINE CI{RONOLOGIE

1. DrE Äussrnunc

Die Schulleitung der Friedrich-Ebert-
Schule in Frankfurt veranstaltete am
31. August 1984 anläßIich des Jahrestages
des Überfalls der Deutschen Wehrmacht auf
Polen einen Friedenstag nit einer Podiums-
diskussion. Diese fand vor etwa 1 00 Schü-
lern statt und wurde mit der amerikani-
schen Dokumentation "Logik des Schreckens"
eingeleitet. Zu den Diskussionsteilnehmern
gehörten ein Jugendoffizier der Bundes-
wehr, ein amerikanischer Pfarrer und a1s
Vertreter der internationalen Organisation
"Ärzte gegen den Atomkrieg" ein 37jähriger
Arzt. Dieser hatte als Zeitsoldat im Sani-
tätsdienst der Bundeswehr Medizin stu-
diert, verweigerte dann aber aus Gewis-
sensgründen den Kriegsdienst mit der
Waffe. In der kontrovers angelegten Dis-
kussion sagte der Arzt zum Offizier: "Je-
der Soldat ist ein potentieller Mörder
und Sie auch, Herr W...t', und an anderer
Stelle: "Bei der Bundeswehr gibt es einen
Drill zum Morden über 1 5 Monate lang, be-
sonders in den ersten drei Monaten". Der
Offizier drängte den Arzt, beide Äußerun-
gen zurückzunehmen. Er tat es nicht, und
die Veranstaltung wurde vorzeitig abgebro-
chen.

II. VERT'RTEILT'NG I]ND FREISPRUCH

Zwei Jahre später, am 4. September 1986,
wude der Arzt von einem Frankfurter Schöf-

fengericht wegen Volksverhetzung und Be-
leidigung zu einer Geldstrafe in Höhe von
10.500,-- DM verurteilt. Der Arzt ging in
die Berufung und wurde ein Jahr später am
8.12.1987 in der zweiten Instanz von der
14. Großen Strafkammer in Frankfurt vom
Vorwurf der Volksverhetzung und der gelei-
digung f reigesprochen.

In der schriftlichen Urteilsbegründung ist
auf der Seite 6 festgehalten: " Der Ange-
klagte unterstelle nicht, daß Soldaten
wirklich Mörder seien, nicht einmal, daß
sie sich bewußt seien, potentielle Mörder
zu sein... Es sei ihn nicht darum gegan-
9€D, den 'Bürger' SoLdat zu di skreditie-
ren, sondern darum, darzustellen, daß SoI-
daten in eine Maschinerie eingespannt
seien, in der sie unausweichlich darauf
vorbereitet würden, zu Mödern zu werden

Er verstehe unter 'Mord' auch alle tö-
tungen, die durch DrilI ausgelöst seien
und bei denen das Gewissen nicht mehr
funktioniere. Dies gelte für die Ausbil-
dung bei der Bundeswehr wie bei allen an-
deren Armeen der Welt. Mord sei für ihn
jede Tötung als konditionierter RefIex,
der erlernt und eingeübt werde, also Tö-
tung ohne das Nachdenken, ob richtig oder
nicht - "

a) Die Anklage wegen Volksverhetzung

Der Vorwurf des Arztes, bei der Bundeswehr
gäbe es einen Drill zum Morden, stellt
nach diesem Urteil keine Volksverhetzung
dar. Nicht die Bundeswehr a1s Institution,
jedoch die "Soldaten der Bundeswehr" kön-
nen eine Bevölkerungsgruppe darstellen,
der gegenüber eine Volksverhetzung mö91ich
wäre. Dazu stellt das Gericht in der
schriftlichen Urteilsbegründung S. 13 f
fest: "In den Bemerkungen des Angeklagten
liegt das moralische Werturteil, sich zu
verwerflichen Tötungen bereitzuhalten, je-
doch keine Abspreehung jeglichen Lebens-
rechtes der Soldaten. Der Begriff "poten-
tieller Mörder" enthä1t zwar vom Stand-
punkt des Pazifisten aus den Vorwurf des
Verstoßes gegen sein Moralsystem, stellt
aber nicht das grundsätzliche Recht der
betroffenen Personen auf gleichberechtigte
Teilnahme am gemeinschaftlichen Leben in
Frage Insbesondere spricht der Ange-
klagte den Soldaten nicht die ihnen aIs
Menschen zustehende personale Würde äb,
indem er ihr l"lenschsein bestreitet oder
relativiert".

b) Die Anklage wegen Beleidigung

Das Gericht wertet die Äußerungen des Arz-
tes "potentielle Mörder" und "DriLI zum
Morden" als wertende Meinungsäußerungen,
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die nach S 193 StcB bei der Wahrnehmung Meinungsäußerungen handle. Der die Revi-
berechtigter Interessen gerechtfertigt sion durchführende Strafsenat seinerseits
sind. Die "berechtigten Interessen" sieht Iäßt die Alternative offen: Bei einer Tat-
das Gericht bei den "Fragen der militäri- sachenbehauptung, "Soldaten würden dazu
schen verteidigung der Bundesrepublik, des ausgebildet, mutwillig aus niedrigen, je-
Einsatzes und der Wirkungsweise von Mas-
senvernichtungswaffen, der Ausrüstung und
Ausbildung der Soldaten" (S. 16) und der
öffentlichen Diskussion darüber a1s gege-
ben an. Nicht gerechtfertigt sind nach
mehreren OLG-Urteiten "lediglieh Äußerun-
9eD, die sich jenseits sachlicher Kritik
in Schmähungen und Diffamierungen erschöp-
f en oder einen i.n keinen Verhäl+.'nis zl:m
Anlaß stehenden Wer+-ungsexzeß darste.flen"
(S. 15). Die "überspitzten FormuLierungen"
des l-ngeklagrt.en se ien keine Wert'rngs-

denfalls in hohem Maße zu mißbilligenden
Beweggründen ohne einen Rechtfertigungs-
oder Entschuldigungsgrund andere Menschen
rutöten,ist eine Ehrverletzung zu bejahen"
(s. 1368).
Anderseits: "wenn die Außerungen jedoch so
verstanden werden nüssen, daß der Ange-
klagte auch Tötungshandlungen im Krieg
nicht als gerech+-fertigt oder entschuldigt
ansieht und sie daher ethisch mißbilligt,
muß dies aIs kritische Meinungsäußerung

hingeno:nmen werden, die ihrem InhaIt.

4. Ferner stellt der 1. Strafsenat fest:
Erst wenn der objektive und subjektive
Tatbestand der Beteidigung oder üblen
Nachrede festgestellt ist, kann überhaupt
geprüft werden, ob die ehrverletzende
Äußerung als Meinungsäußerung im Sinne des
S 193 SIGB bei der Wahrnehmung berechtig-
ter Interessen gerechtfertigt oder hinzu-
nehnen sei. "Falls die Strafkammer in der
neuen Verhandlung den Tatbestand der Be-
leidigung objektiv und subjektiv als er-
füIlt ansieht, wird sie weiter zu prüfen
haben, ob die ehrverletzende Äußerung das
Mittel war, das den oder die anderen am

wenigsten beeinträchtigte, so daß der
Ehrangriff durch das vom Täter verfolgte
Interesse hinreichend aufgehoben wurde"
(s. 1368).

5. Schließlich solI nach dem UrteiI des
Strafsenats noch einmal der Tatbestand der
Volksverhetzung überprüft werden: "In der
neuen Hauptverhandlung wird zu prüfen
sein, ob und in welchen Außerungen des An-
geklagten ein Beschimpfen, böswilliges
t/erächtlichmachen oder Verleumden der Bun-
deswehrsoldaten gesehen werden kann. Diese
tterhaf te::sweisen ir-ässen allerdings einen
tng::rff c:rf dir l'lenschenwiirde darsteLfen".
liri n-.i.jl:.:r' .'i::giiff Ilegt allerdings erst
.-'l.,rl \/et t ';,,e -.-r "l'-,r Tlter durch die Tat-
)-:-Cii:-:-;e-- fe:: l*- .:,rr des Angegrif f enen
:1--.s Lej:*sre cirt al- ;)eichwertige Persön-
l::hkert :r: dc: :i:..aLlichen Gemeinschaft
'i.;-st.ti 'i:;t 't.,i ll" I i- die im urteil zi-
: i ;:.'i; ',:orjlel lLr,g *t,; Rechtsausschusses
Ces BundesLages ( S. I 369 ) .

exzesse, sondern seien "noch hinzunehnen'l, ---t nach nicht beleidigend ist."
weil er in ihnen seine grundsätzliche
Überzeugung, daß er Tötungen auch irn Krieg
für ungerechtfertigt häIt, in "pointierter
und scharfer Form darlegt" (s. 16).

ITI. DIE REVISION

Wiederun ein Jahr später, am 2.12.88 hebt
der 1. Strafsenat des Oberlandgerichtes
Frankfurt das Urteil auf und nennt in der
schriftlichen Urteilsbegründung 5 Punkte,
die bei der Neuverhandlung zu prüfen bzw.
zu beachten seien:

1. Die Strafkammer hätte nicht die Frage
offen lassen dürfen, "ob die Bundeswehr
bzw. die Soldaten derSvals Adressaten der
Außerungen überhaupt beleidigungsfähig
sind" (abgedruckt in NJw 1989, Heft 21, S.
1367). Nach einem Urteil des Bundesge-
richtshofes von 1954 nämIich seien auch
Institutionen und Verbände beleidigungsfä-
hig; Voraussetzung sei, daß diese eine
reehtlich anerkannte Funktion erfüIlen und
selbständig einen eigenen Wil-1en bilden
können "

2. Die Strafkanmer hätte prü,fen nüssen, ob
Cri.: Außer:-'-rn?en des AngekJ-agten .r.-:ch här-ler
?^ 6llgonlegt vrorden können" daß si.o "n.l, l I
r,litr] i eda:'" der- Br:ndesrrghr bq'Lre,f f on r^l l-

ten e^ .1a.P t'eUCh Äi I e:l nzel::^:: :qClC.'.it-i1
4ar Drrrär-..eh;: halgjÄi-+ 'l^r4r.-. .aj- t'ä-,
n-^ll ta 1?4"\

" It^..-^* hä+ts Ä.io Sr:-=slr:oraa niar-f a€---

f on l rr-a- ,liir€an ?!. .1 ci a!-. 1..,ri rierr il'.. ?:
r:'Jn::er -r: Tat-sachl,rfeha.:rni,rnggn odei- Llm

. | 6r a

- . ."' ; {3,i"&r #e*"

AJ,"r [,t"6,1o
?dl, ekÄ, ailrqa }i.erft üo*ordtraL,flo veuo ' t ? " . l/try.Aurrl^
v6ü' &^. i,aqo{^- ,4a'ntl,v'lW wd, vgu Aql^" quld;1

dt{,&t }+8fP uqw ß}? tr{,t€, V9tÄ . V14,.^ 0{Aü^

,lntb. ayly*y'.W ,yt.of q,'U{aiWWru VWhVgt"A lAil+qul; W
arin 0{.a M\cv yr'il*? 

ftal^Aväflr. 
.JCt, rzrqvlt+rhlldc&, A$d !urd. 

^c,iß 
0e{r&, QÄcr 

uKai* rrmil



xairr adr vwt, aonllc lr,,t
l,t| vwl" worrttw /tr;,;?$l
kwtu*, Jv" lA lt^^ etih
IV. DER ZgIEITE FREISPRUCH

hr *.eiv,t*,ß0;4r. .Aq ,+vdh Äw W zq korin,,Wa**ttr wonvvqsl
ds deiwaßlt'hl 7'{'s ni,Iü, cho? We*^t A& $.ewr"-lÄsl. 60
(fuln^. Siet * **:,* , rc Inu,),L dic Sü^Ae w

Die 29. Große Strafkarnmer in Frankfurt 4. Der objektive und subjektive Tatbestand
hatte in der Neuverhandlung die vom Revj.- der Befeidigung wird festgestellt. Der Ju-
sionsgericht genannten Punkte zw prüfen. gendoffizier und die Bundeswehr als Insti-
In der mündlichen Begründung des Urteils tution "sind durch die Äußerungen des An-
vom 20. Oktober 1989 (abg-edruckt in der geklagten in ihrer Ehre gekränkt und damit
Frankfurter Rundschau vom 30.10.89, S. 19 beleidigt worden". Die ehrverletzenden
f; daraus wird hier zitiert; die schrift- Außerungen sind "jedoch nach S 193 nicht
liche Urteilsbegründung liegt nocht nicht strafbar, weil sie zur Wahrnehnung berech-
vor) gibt es zu diesen fünf Punkten fo1- tigter Interessen gernacht wurden". Das be-
gende Hinweise und Feststellungen: rechtigte Interesse des Arztes war seine

Meinungsäußerung in einem politischen Mei-
1. Nicht nur einzelne Soldaten der Bundes- nungskampf über den nuklearen Aspekt der
wehr, sondern auch die Bundeswehr als In- Sicherheitspolitik. "Der Angeklagte wolfte
stitution kann im Sinne des Strafgesetzes mit seinem Diskussionsbeitrag zur Mei-
beleidigt werden. nungsbildung unter den SchüIern beitragen.

Dazu bedurfte er nach der Rechtsprechung
2. Dagegen können aLl-e Soldaten der Bun- des Bundesverfassungsgerichts angesichts
deswehr durch die Äußerungen des Angeklag- der heutigen Reizüberflutung aller Art
ten nicht beleidigt worden sein. "Die spe- auch einprägsame, harte FormuLierungen,
ziell auf die Bundeswehr bezogenen Sätze selbst wenn sie die davon Betroffenen in
über den 'DriL1 zun Morden' dagegen können ihrer Ehre herabsetzen".
schon inhaltlich nur die rnstitution als
solche, nicht dagegen alle Soldaten belei- 5. Eine Volksverhetzung Iiegt erst dann
digen, die a1lenfalls als Objekte des vor, wenn bei einem Angriff auf die Men-
Dri1ls - also 'Leidtragende' - angfespro- schenwürde eines Bevölkerungsteils deren
chen hrurden". Ferner habe der Angeklagte Mitglieder "im Kern ihrer Persönlichkei-t
"mehrfach und unmißverständlich deutlich getroffen werden und ihnen grundsätzlich
gemacht, daß er nit seiner Bezeichnung der Anspruch auf gleichberechtigte TeiI-
'poLentielle Mörder' aIIe Soldaten meinte, nahme am Leben der Gemeinschaft abgespro-
ganz gleich, ob sie solche der US- oder chen wäre". Dazu stellt das Gericht fest:
der Roten Armee, der Volksarmee oder der Keine der Außerungen des Angeklagten waren
Bundeswehr seien." in diesem Sinne gemeint oder konnten so

verstanden werden. Der Angeklagte habe
2. Die Äußerungen des Angeklagten sind als die Soldaten der Bundeswehr "nicht ats oh-
Meinungsäußerungen mit einem Tatsachenkern nehin mordbereit - also moralisch minder-
zu werten. Die Außerungen fielen auf einer wertig" bezeichnet oder dargestellt, son-
Diskussionsveranstaltung, in der ein Kampf dern er habe stets deutlich gemacht, "daß
der Meinungen in einem Bereich mit exi- diese nach seiner Meinung durch entpersön-
stentiel-ler Bedeutung für aIle Menschen lichten Drill und die noderne Waffentech-
stattfandl ferner fielen die Außerungen nologie zu Mördern werden können, ohne daß
des Angeklagten innerhalb einer Gesamtdar- sie sich das jemals hätten vorstellen kön-
stellung seiner Meinung. "Der Tatsachen- nen." Aus dem Zusammenhang seines Beitra-
kern der Außerungen beruht auf Fakten und ges ergebe sich eindeutig, "daß er mit der
Perspektiven, die von besorgniserre- Charakterisierung der Soldaten als poten-
gender Dimension sind". Für die Wirksam- tielle Mörder diese nicht aus der Gemeln-
keit des Prinzips der Abschreckung sei "es schaft unseres Staats ausgrenzen, sondern
unverzichtbar, daß die Soldaten für den sie zum Nachdenken über ihre Situation
Einsatz von Massenvernichtungswaffen aus- veranlassen wol-l-te." Von einer Volksver-
gebildet werden und auch lernen, etwaige hetzung gegenüber den Soldaten der Bundes-
Hemmungen zum Abschuß dieser lJaffen, die wehr könne daher "keine Rede sein".
zum Beispiel wegen der damit unvermeidbar Abschließend noch zwei Bemerkungen des Ge-
verbundenen fürchterlichen Auswirkungen richtes: "Es ist im übrigen schwer ver-
auf die an sich zu verteidigende eigene ständlichf wenn Staatsanwaltschaft und Ne-
Bevölkerung resultieren können, zu über- benklägervertreter in ihren Sch1ußvor-
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lleue Ermittlungen wegell
$oIdaten- lhörden-llerg Eeich

KÖLN {dpa) Gegen den Franktur-
ter Arzt Dr. Peter Augst, der rnit dem
Frankfurter,,SoXdatenurteitr" vom
Vonnlrf eler Seleidigung freigespro-
.l:r,:ü ,*'jid?il war, hat die KöIner
Sia" ;t t s :t n::,r :,:l t 1{: f,h a{t j etu t ein Ermitt-
ililgsve;::iatli+r1 16'eqen Verdachts
rj';:' l:*ir:idig+i:g ur:d Volksverhet-
i .r:g { :ij.'rl{liiet. :Iu dem Verfahren
!::ii''r. ,.r., ;rachd.en'l Augst in einer
l'r'...-. : r:i!.:;€itdung: des privaten Sen-
cr--- ,, liTL sius a,n ?. Iilovember seine
I'i,:,j;'...:8 wierl+r'?ro1t hatte, daß alle
*Soldaten,,poteniielle Mörder" seien,
bestäilgte Olr+rstaatsanwalt Wil-
.trelm gestern in Köln auf Anfrage,
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- Jörg Schul-z-Trj-eglaf f , Zunt Frieden
unfähig? Eine Kritik des alten Denkens in
Militär und Geselfschaft. Internationalis-
mus Verlag, Hannover 1989, DI{ L4.--

- Jens MüIler-Kent, Vermächtnis für die
Zukunft - Gespräche mit HeLmut GoLlwitzer
und Kurt Scharf, Chr. Kaiser Verlag
München 1989 (Kaiser-Taschenbücher 55)

- Karl Martin, Dienst in der Militärseel-
sorge, in Deutsches Pfarrerblatt 8/89,
Seite 3O2 ff.

- Johannes Ottemeyer, Militärdekan,
Lenaustr. 29, 4000 DüsseLdorf 30, I€aer-
brief im Deutschen Pfarrerblatt IL/89,
Seite 457 t. betr.: Dienst in der Mili-
tärseelsorge - Artikel von pfarrer Dr.
Karl l,lartin in der Ausgabe August 1989.

- Ruprecht Graf zu CasteII, Evang. Wehr-
bereichsdekan V, Stuttgart, Leserbrief im
Deutschen Pfarrerblatt 11/89, S.458 zu
"Dienst in der uilitärseelsorge" im D pf
Bl 8/89 S. 3O2 ff von Karl Martin.

- KarL Martin, Die Ordnung der Kirche und
das strukturelle Problen der l.tilitärseel-
sorge, in :
Junge Kirche - Eine Zeitschrift europä-
ischer Christen 9/89, S. 52O - 527.

- Gertrud Gumlich, Vierzig Jahre Grund-
gesetz - vierzig Jahre Bundesrepublik
Deutschland, in:
Ärzte gegen Atomkrieg - Rundbrief der
IPPNW un der Ärzte-Initiativen Nr. 29/
August 1989, Seite 4l f. (Über diesen
Artikel hinaus ist Dr. Gertrud Gumlich
Redaktionsmitglied in "Ärzte gegen Atom-
krieg". )

- Matthias Flothow, Seelsorge unter den
Soldaten, in:
Berichte und Kommentare, hrsg. im Auftrag
des Leitenden Teams der AEE, Juni 1989,
Seite 11 - L3.
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Vertrieb: Annemie Wagner,
8035 Stockdorf.

Zweigstr. 2,

- KLaus D. Wittkuhn, Komnunikation als
Aushandeln von ldentität, in:
Themenzentrierte Interaktion (TzI) 2.
Jahrgang April 1988 Heft 1, Seite L7 - 24.
(Geschäftsführendes Redaktionsmitglied der
"Themenzentrierten Interaktion (TZT)" ist
Hajo Stabenau. )

- Günter Lehner, Der Beitrag der evange-
lischen ltiIitäreeelsorge zu Fragen der
Friedens- und Sicherheitspolitik, I,lanus-
kript im August L984, 46 S.
Bestellungen bei: Günter Lehner, Frank-
furter Str. 426, 3500 Kassel, Tel.:
o56L/ 47r3L4.

l= Kamrner der EKD für öffentliche Verant-
wortung, Vlehrdienst oder Kriegsdienst-
verweigerung ? - Anmerkungen zur Situa-
tion des Christen im Atomzeitalter (EKD-
Texte 29, herausgegeben vom Kirchenamt der
Evangelischen Kirche in Deutschland
(EKD), Herrenhäuser Straße 12, 30OO Hanno-
ver 21 )

Zum Inhalt:
Dies soII ein notwendiger Beitrag der
Klärung zwischen Soldaten und Kriegs-
dienstverweigerern sein und darüber hin-
aus uns alle an unsere Verantwortung für
eine praktische Friedenspolitik erinnern.
Die Kirche glaubt sich vor die Frage
gestelIt, ein friedensethisches Urteil ab-
geben zu müssen in der Diskussion über
Wehrdienst und Kriegsdienstverweigerung.
Dies versteht sie auch als Seelsorge, aber
nicht allein in der persönlichen Ge-
wissensentscheidung, sondern auch in der
politischen Urteilsfindung. Weil sich u.a.
einige Synoden gründlich mit diesen Fragen
befaßt haben, hat der Rat der EKD seine
Kammer für öffenttiche Verantwortung be-
auftragt, Stellung zu nehmen.
Der Text setzt sich mit den gegenwärtigen
Verhältnissen auseinander, auch rnit mili-
tärischer Macht und Atomwaffen, und tut
das mit Begriffen der Nächstenliebe, Wohl
der Menschen, Schutz von Recht und Frei-
heit, Nothilfe für den von Gewalt
bedrängten Nächsten. Immerhin werden auch
Zweifel bei der Drohung mit Massenvernich-
tungsmitteln einbezogen. Auch klingt ein
Hoffen auf die Überwindung der Institution
Krieg an und auf die politische Überwin-
dung der Gewalt zwischen den VöIkern. Die
Tatsache, daß hier die Gegensätze Gewalt
und Gewaltlosigkeit beide als christliches
Handeln anerkannt werden, entschuldigt die
Kamner mit dem Dilemma der gegenwärtigen
Situation. Imrnerhin deutet sie auch änr
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evtl-. eindeutig zu werden und sich nicht
der Friedlosigkeit der Welt anzupassen.
Jetzt sei sie aber Mahner zum Frieden. Die
jungen Männer seien bei ihrer Entscheidung
jeder seinem Gewissen verantwortlich.
Keiner ist ein besserer Christ, ob als
Soldat oder aIs Kriegsdienstverweigerer.
Zum Schfuß zieht doch noch ein anderer
Geist ein. Es werden eine Reihe an prak-
tischen Friedensschritten von Po]itik und
l,li1itär gefordert, die an Eindeutigkeit
die vorausgegangenen Abschnitte weit ü\er-
treffen. So richtig dies ist, ändert slch
dadurch leider nichts an den für Soldaten
und Kriegsdienstverweigerer wenig hitf-
reichen Sätzen.

Zur Bewertunq:
Auch nach der notwenigen Verselbständigung
der Evang. Kirchen in der DDR blieben die
zentralen Themen hüben wie drüben die
gleichen, doch die Aussagen unterscheiden
sich beträchtlich. Man beachte den
Beschluß der Synode von Görlitz 1987 zum
!,Iehrdienst. Dort warnt die Kirche vor dem
Dienst mit der Waffe. Er könnte nicht mit
dem Evangelium des Friedens vereinbar
sein! Von unserer Kirche werden zunächst
Wehrdienst und dessen Verweigerung ethisch
gleich gesetzt und der sogenannte Frie-
densdienst mit der Waffe mit dem Gebot der
NächstenLiebe verknüpft. Mit Unverständ-
nis vermerken deshalb unsere Brüder in der
DDR sol-che Formulierungen. Auch sie wollen
keinen Soldaten aus der Kirche ausstoßen,
aber sie saglen, den Beweis des Friedens-
dienstes schuldet der l{ehrdienst an den
Dienst ohne Waffe und nicht umgekehrt.
Betroffen macht der unpassende Zeitpunkt
des Erscheinens der von der Kammer der EKD

vorgelegten Anmerkungen. Mitten im größten
Umdenkungsprozeß Europas in RußIand, Polen
und Ungarn, wo jetzt für alle Welt sicht-
trar wird, was Ostreisende schon lange wuß-
ten, nämlich daß es diese Bedrohung aus
dem Qsten nieht gibt, die uns immer vorge-
macht l,;ird, erscheint ein Text der Evang.
Kirche. Wann wurde denn weniger das lrtrohl
der l4erischen im WesLen oder jhr Recht. und
ihr Frieden vorn Osten bednoht als heute?
ii-r -r-:,':: <1.:r -.rcil Gt,' '.lu bei:'---t1:+ lläch.sLe,
Cern unsere Sofdaten Nothilfe siehern
müssen?
I4an lr+rki hie;: seh:: ileutlich, ila,l cl nic:ht
uri. Cl;ri;isein und c.'rrj,sll-iche Yrlerlre Sehn-,
sondern url ii r Rcil:Lf e::Ligui,, c:r;: u;l-
zeitgemäßen tqi I j t ö:r'a{rFaraLes " D j *: Gef ahr,
der die DDR-Kirchen auf ihrer Synode 1987
in GörLitz aus dem Wege gegangen sind, hat
man bei uns nicht erkannt. Deshalb können
sich unsere Militärstrukturen weiter des
kirchlichen WohIwoIIens erfreuen. Auch
wenn vi-eles rnehr nach Selbstzweck afs nach
Auftrag einer modernen Armee aussieht,

wird kirchlicherseits nicht differenziert
und fast aLles nachgeplappert, was in
Militärzirkeln so ausgedacht wird.
Das große Hindernis auf dem gerneinsamen
Weg des Friedens sind nach wie vordie
Massenvernichtungswaffen. Heute kann bald
niemend mehr verstehen, warum die Kirche
nicht ein klares NEIN dazu sagt. Es ist
auch sehr bedauerlich, daß die
militärische Seite sich keinen Schritt weg
von den alten Positionen bewegen wilI. Die
vergangenen Jahre sind nicht genutzt wor-
den. Die Sprachlosigkeit für die eigent-
lichen Probleme und ethischen Konflikte
dauert an.
Unterdessen wird die Kirche von beiden
Seiten überholt. Die einen sind sich
sicher, daß lrclitische Beziehungen ohne
militärische Gewalt in Rücken sehr gut ge-
deihen. Die anderen meinen das Gegenteil
und sehen überall nur die Vtohltaten der
ständigen Aufrüstung" Auf diesern Weg wird
die Kirche bald deutlicheres aIs diesen
Text produzieren müssen. Der Eindruck, daß
sie sich hier zu einer GefäIligkeit hat
überreden lassen, die weder zum Woh1e der
Kirche noch zum tlohle der Soldaten in
ihrer besonderen Gewissensnot dient, täßt
sich leider nicht wegdiskutieren. Der Text
macht traurig, weil er jetzt erschienen
ist. Es ist aber auch unverständlich,
warum er überhaupt erscheinen mußte. In
dieser Verpackung verhallen auch die
durchaus richtigen l'lahnungen wirkungslos.
Die Kirche beraubt sich selbst ihrer Kom-
petenz.

München, im November 1989
Hermann Ritter u

- Arnold Vogt,
Verlag Peter Lanq
DM 160.--.

Religion irrl t4ilitär,
Frankfurt t984, 951 S.,

Yährend eines Empfangs aus Anlaß des 60.

Geburtstages des Evangelischen Vehrbe-
reichsdekans I in Kiel, Heinz Martin Saal,
hie!t dessen Stellvcrtreter, Militärdekan
Ernst Koch, Cäs e o . o , Referat, in dem er
sich mit einigen grundsätzlichen Aussagen
einer üissertation von Arnold \bigt mit
dem Titel 

"Religion 
irn Militär - Seelsorge

zwischen Kriegsverherrlichung snd FIu-
manität- Einc rnilitärgeschichtliche Stu-
die" ar:seira.*dersetzte. trbigt beschäftigt
sich in dieser Studie mit der Militärseel-
sorge von den Anfängen des tr9. Jahrhun-
derts bis zunr B,nde des Ersten Weltkriegs.
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Eine der Hauptwurzeln der heutigen Militär-
seelsorge im 19. Jahrhundert bildet die Kö-
niglich Preußische Militärkirchenordnung
aus dem Jahre 1832. Sie begründet eine ex-

empte, vom zivilkirchlichen Leben weitge-
hend abgesonderte, streng hierarchisch ge-

gliederte, von einem Feldpropst geleitete Or-
ganisation. Hauptgesichtspunkt war die ein-
heitliche, überkonfessionelle Gestaltung der
gesamren Militärseelsorge. Der Feldpropst,
das höchste Amr für die ganze Armee, wurde
ausschließlich durch den König, den Sum-
mus Episkopus, persönlich erwählt und er-

l"tlll*.,,. *".r.l rn/.... h.utigen Militär-
seelsorge liegt in den Organisationsmodellen
der süddeutschen Staaren. Hier war die Mili-
tärseelsorge fest in den jeweiligen zivilkirch-
lichen Verband, also in die Landeskirchen
und Bistümer, integriert. Die Militärgeistli-
chen behielten den Status ziviler Kirchenbe-
amten mit allen landeskirchlichen Bindun-
gen und Besonderheiten. Teilweise wurde in
Friedenszeiten auf eine besondere kirchlich-
religiöse Betreuung der Soldaten überhaupt
verzichtet - sie blieben der Kirchengemeinde

ihres Garnisonsortes eingegliedert.
Zwischen diesen beiden unterschiedlichen
Organisationsformen enrwickelte sich ein
spannender Machtkampf, der zwar regional
zu verschiedenen Sonderregelungen führte -
die Dominanz Preußens im Norddeutschen
Bund und im Deutschen Reich.iedoch schlug
kräftig durch und führte zu einer Ausdeh-
nung des preußischen Organisationsmodells
mit den Gesichtspunkten Reichseinheitlich-
keit und überkonfessionelle Gestaltune.

üwfu. olb Tita/rst.

EvnNGELtscH r REFoRMTERTE K rncH E
(Synode Ev.-ref. Kirchen

Der
in Bayern und Nordwestdeutschland)

Friedensausschuß

Hermann Schaefer

Ev -rcf Kirchc rn Nordwcstdcutschland Taunusstra0c ?7 4461) Nortlhrrrn

An die
Tei lnehmer der Akademietagung
"Kirche muß Kirche bleiben -
Mi I itärseeisorge in der Diskussion"

vorn 8. bis 10. Mai 1989

Sehr geehrte Damen und Herren,

nun endlich haben t,.tir die Dokumentation der

Kloster Frenswegen fertiggestel It - gerade

4460 Nortlhorn, den 9. NOV.
Taunusstrafje 27

Telefon 05921/141 59

vormittags von 8.00 bis
- außer mittwochs -

Akademietagung

noch rechtzei

1 989

vom Mai 1989 in

zur EKD-Synode.

[,Jir senden Ihnen ein Exemplar zu Ihrer Information zu. Weltere können Sie

Sie zum Preis von 10,-- DM zuzüglich Porto bei uns nachbestellen.

Friedensbibliothek - Antikriegsmuseum
der Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg 

n

1017 Berlin, Friedenstraße 1

( i n der Bar tholornäuski rche, Ein gang Georgenki rchst ra ße )

11,18, 20,24,7ß, "*,

Mi.- Fr" 77oo-lgoouh,.
Sa. 13oo- 17o"Lh,

Donnerstag
1a30,.,,L/ UNT

Filmvorführung

51, -


